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Dem Vertragsverhältnis zwischen Kapi
talanlagegesellschaft und Anleger sowie 
den vorvertraglichen Beziehungen wird 
deutsches Recht zugrunde gelegt. Ge
mäß § 23 Absatz 2 der Allgemeinen Ver
tragsbedingungen ist der Sitz der Kapi
talanlagegesellschaft Gerichtsstand für 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhält
nis, sofern der Anleger keinen allgemei
nen Gerichtsstand im Inland hat. Laut 
§ 123 InvG sind sämtliche Verkaufs
unterlagen in deutscher Sprache abzu
fassen. Die Kapitalanlagegesellschaft 
wird ferner die gesamte Kommunikation 
mit ihren Anlegern in deutscher Sprache 
führen.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung 
der seit 8. Dezember 2004 geltenden 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz
buches betreffend Fernabsatzverträge 
über Finanzdienstleistungen können 
sich die Beteiligten an die Schlichtungs
stelle der Deutschen Bundesbank, Post
fach 11 12 32 in 60047 Frankfurt,  
Tel.: 0 69 / 23 8819 07 oder 19 06,  
Fax: 0 69 / 23 8819 19, wenden. Das 
Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt 
hiervon unberührt. 

Der Kauf von Anteilen erfolgt auf der 
Grundlage dieses ausführlichen Ver
kaufsprospektes und der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ in Verbindung 
mit den „Besonderen Vertragsbedin
gungen“. Dieser Verkaufsprospekt ist 
 eine gesetzlich vorgeschriebene Ver
kaufsunterlage und ist dem am Erwerb 
eines Anteils Interessierten zusammen 
mit dem letzten Jahres und Halbjahres
bericht vor Vertragsschluss anzubieten.
Abweichende Auskünfte oder Erklärun
gen über den Inhalt dieses Verkaufs
prospektes hinaus dürfen nicht abgege
ben werden. Jeder Kauf von Anteilen 
auf der Basis von Auskünften oder Erklä
rungen, welche nicht in diesem  Prospekt 
enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf 
Risiko des Käufers.

Die in diesem Verkaufsprospekt genann-
ten Informationen und die Sondervermö-
gen AXA Geldmarkt, AXA Renten Euro, 
AXA Renten Global, AXA Deutschland, 
AXA Europa und AXA Welt sind aufgrund 
US-aufsichtsrechtlicher Beschränkungen 
nicht für den Vertrieb in den USA oder an 
US-Bürger bestimmt. Mit US-Bürgern sind 
Personen gemeint, die Staatsangehörige 
der USA sind oder dort ihren Wohnsitz 
 haben und/oder dort steuerpflichtig sind. 
US-Bürger können auch Personen- oder 
Kapitalgesellschaften sein, die gemäß den 
Gesetzen der USA bzw. eines US-Bundes-
staats, Territoriums oder einer US-Besit-
zung gegründet werden.

Der jeweils gültige Jahresbericht bzw. 
Halbjahresbericht enthält aktuelle An
gaben über die Gremien und das haf
tende Eigenkapital der Kapitalanlagege
sellschaft, das haftende Eigenkapital  
der Depotbank sowie die Angabe über 
die für die Prüfung des Sondervermö
gens bestellte Wirtschaftsprüfungsge
sellschaft.

Der Verkaufsprospekt, die Vertragsbedin-
gungen sowie die aktuellen Jahres- und 
Halbjahresberichte sind kostenlos erhält-
lich bei AXA Investment Managers 
Deutschland GmbH, Bleichstraße 2–4, 
60313 Frank furt am Main. Zusätzliche 
 Informationen über die Anlagegrenzen 
des Risikomanagements dieses Sonder-
vermögens, die Risikomanagementme-
thoden und die jüngsten Entwicklungen 
bei den Risiken und Renditen sind in elek-
tronischer oder schriftlicher Form eben-
falls bei AXA Investment Managers 
Deutschland GmbH, Bleichstraßse 2–4, 
60313 Frankfurt am Main erhältlich.
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Firmenspiegel  
Stand Dezember 2009

Kapitalanlagegesellschaft: 

AXA Investment Managers 

Deutschland GmbH

Innere Kanalstraße 95, 50823 Köln

Postfach 10 30 51, 50470 Köln
Tel. (02 21) 16 15 - 1 58 00
Fax: (02 21) 16 15 - 1 58 55

Handelsregister Köln (HRB 6842)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 
5,14 Mio. Euro
Haftendes Eigenkapital: 5,14 Mio. Euro
(Stand 31.12.2008)

Gesellschafter: 

AXA Investment Managers S.A., Paris 
AXA Assurances IARD Mutuelle, Paris

Aufsichtsrat:

Christophe Coquema
Aufsichtsratsvorsitzender
Global Head of Global Shared
Operational Functions
AXA Investment Managers S.A., Paris

Pierre vaquier
Directeur Général 
AXA Real Estate Investment Managers 
S.A., Paris

Colette Bowe
Nicht unternehmensgebundene 
Aufsichtsrätin bei verschiedenen am 
Kapitalmarkt und in anderen Branchen 
tätigen Unternehmen

Geschäftsführung:

stephan Heitz

(Präsident des Verwaltungsrats der
AXA Investment Managers Schweiz AG)
Achim Gräfen

Christoph Mölleken

Rainer nonnengässer

Gerald W. springer

Achim stranz

Depotbank:

State Street Bank GmbH
Brienner Straße 59, 80333 München
Gezeichnetes und eingezahltes 
Eigenkapital: 108 Mio. Euro
Haftendes Eigenkapital: 515,6 Mio. Euro
(Stand: 31.12.2008)

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf

vertrieb:

AXA Investment Managers 

Deutschland GmbH

Innere Kanalstraße 95, 50823 Köln

fIRMensPIeGel

5



firmenspiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Allgemeine Hinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Verkaufsunterlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vertragsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Verwaltungsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Firma, Rechtsform und Sitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Eigenkapital . . . . . . . . . . . 8
Wohlverhaltensregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Depotbank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Firma, Rechtsform, Sitz und Haupttätigkeit . . . . . . . . . . . . 8

Sondervermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bezeichnung, Zeitpunkt der Bildung, Laufzeit . . . . . . . . . . 9
Anlageziele, Anlagegrundsätze und -grenzen . . . . . . . . . . 9
Anlageinstrumente im Einzelnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Bewertung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung . . . . . . 14
Besondere Bewertungsregeln für einzelne 
Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Derivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wertentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Risikohinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Erhöhte Volatilität. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Profil des typischen Anlegers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ausgabe von Anteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rücknahme von Anteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Order-Annahmeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme . . . . . . 18
Aussetzung der Anteilrücknahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Börsen und Märkte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten . . . . . . . . . . . . 19

Ausgabe- und Rücknahmepreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-/ 
Rücknahmepreises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ausgabeaufschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise . . 19
Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile . . . . . . 19

Verwaltungs- und sonstige Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen. . . 20

Teilfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Anteilklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Regeln für die Ermittlung und Verwendung der Erträge . . . . 20

Ertragsausgleichsverfahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Geschäftsjahr und Ausschüttungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ausschüttungsmechanik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Gutschrift der Ausschüttungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Auflösung und Übertragung des Sondervermögens . . . . . . . 21
Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften . . . . . . . . . . 22

Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen 
Steuervorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer). . . . . . . . . . . 22
Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) . . . . . . . . . 23
Steuerausländer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Solidaritätszuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kirchensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ausländische Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ertragsausgleich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Gesonderte Feststellung, Außenprüfung. . . . . . . . . . . . . 25
Zwischengewinnbesteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen . . . . . 25
Transparente, semitransparente und intransparente 
Besteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
EU-Zinsrichtlinie / Zinsinformationsverordnung . . . . . . . . 26

Auslagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Jahres- / Halbjahresberichte / Abschlussprüfer . . . . . . . . . . . . 26
Zahlungen an die Anteilinhaber / Verbreitung der 
Berichte und sonstige Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Weitere Sondervermögen, die von der 
Kapitalanlagegesellschaft verwaltet werden . . . . . . . . . . . . . 27
Belehrung über das Recht des Käufers zum 
Widerruf nach § 126 InvG (Haustürgeschäfte). . . . . . . . . . . . 27
Allgemeine und Besondere vertragsbedingungen . . . . 28
Allgemeine vertragsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Besondere vertragsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
AXA Geldmarkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
AXA Renten Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
AXA Renten Global. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
AXA Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
AXA Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
AXA Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

InHAlt



Allgemeine Hinweise 



Grundlagen

Die Sondervermögen 
AXA Geldmarkt

AXA Renten euro

AXA Renten Global 

AXA Deutschland

AXA europa

AXA Welt

– im Folgenden: „Sondervermögen“ 1 – 
sind „Richtlinienkonforme Sondervermö-
gen“ im Sinne des Investmentgesetzes 
(InvG). Sie werden von der AXA Invest-
ment Managers Deutschland GmbH – im 
Folgenden: „Gesellschaft“ – verwaltet. 
Die Verwaltung der Sondervermögen be-
steht vor allem darin, das von den Anle-
gern bei der Gesellschaft eingelegte Geld 
unter Beachtung des Grundsatzes der Risi-
komischung in verschiedenen Vermögens-
gegenständen gesondert vom Vermögen 
der Gesellschaft anzulegen. Die Sonder-
vermögen gehören nicht zur Insolvenz-
masse der Kapitalanlagegesellschaft.
In welchen Vermögensgegenständen die 
Gesellschaft das Geld anlegen darf und 
welche Bestimmungen sie dabei zu be-
achten hat, ergibt sich aus dem Invest-
mentgesetz und den jeweiligen Vertrags-
bedingungen, die das Rechtsverhältnis 
zwischen den Anlegern und der Gesell-
schaft regeln. Die Vertragsbedingungen 
umfassen einen Allgemeinen und einen 
Besonderen Teil („Allgemeine” und „Be-
sondere Vertragsbedingungen”). Die Ver-
wendung der Vertragsbedingungen für 
ein Sondervermögen unterliegt grund-
sätzlich der Genehmigungspflicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin). Eine Ausnahme hiervon 
bildet lediglich die Vorschrift in den „Be-
sonderen Vertragsbedingungen”, die die 
Vergütungen und Aufwendungserstat-
tungen zum Gegenstand hat, mit denen 
das Sondervermögen belastet werden 
kann. Für die Sondervermögen, die Ge-
genstand dieses Verkaufsprospektes sind, 
ist das jeweils § 6 der „Besonderen Ver-
tragsbedingungen” (Einzelheiten zu den 
Vergütungen und Aufwendungserstat-
tungen siehe „Ausgabe- und Rücknahme-
preise und Kosten“ und „Verwaltungs- 
und sonstige Kosten”). 

Verkaufsunterlagen
Der ausführliche und vereinfachte Ver-
kaufsprospekt, die Vertragsbedingungen 
sowie die aktuellen Jahres- und Halbjah-
resberichte sind kostenlos erhältlich bei 
AXA Investment Managers Deutschland 
GmbH, Bleichstraße 2–4, 60313 Frank-
furt am Main.

Diese Unterlagen sind darüber hinaus in 
der jeweils aktuellen Version in elektro-
nischer Form auf der Homepage der Ge-
sellschaft (www.axa-im.de) abrufbar.
Zusätzliche Informationen über die Anla-
gegrenzen des Risikomanagements  dieses 
Sondervermögens, die Risikomanage-
mentmethoden und die jüngsten Ent-
wicklungen bei den Risiken und Renditen 
der wichtigsten Kategorien von Vermö-
gensgegenständen sind in elektronischer 
oder schriftlicher Form bei der Gesell-
schaft erhältlich.

Vertragsbedingungen
Die Vertragsbedingungen sind in diesem 
Prospekt abgedruckt.
Die Vertragsbedingungen können von 
der Gesellschaft geändert werden. Ände-
rungen der Vertragsbedingungen, mit 
Ausnahme der Regelungen zu den Ver-
gütungen und Aufwendungserstattun-
gen, bedürfen der Genehmigung durch 
die BaFin. Änderungen der Anlagegrund-
sätze des Sondervermögens bedürfen zu-
sätzlich der Genehmigung durch den 
Aufsichtsrat der Gesellschaft.
Die vorgesehenen Änderungen werden 
im elektronischen Bundesanzeiger und 
darüber hinaus in einer hinreichend ver-
breiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung 
oder auf der Homepage der Gesellschaft 
(www.axa-im.de) bekannt gemacht.
Die Änderungen treten frühestens am Ta-
ge nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Änderungen von Regelungen zu den Ver-
gütungen und Aufwendungserstattun-
gen treten frühestens sechs Monate nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn 
nicht mit Zustimmung der BaFin ein 
 früherer Zeitpunkt bestimmt wurde. Ände-
rungen der bisherigen Anlagegrundsätze 
eines Sondervermögens treten eben falls 
frühestens sechs Monate nach Be-
kanntmachung in Kraft und sind nur unter 
der Bedingung zulässig, dass die Kapital-
anlagegesellschaft den Anlegern anbietet, 
ihre Anteile gegen Anteile an Sonderver-
mögen mit vergleichbaren Anlagegrund-
sätzen kostenlos umzutauschen, sofern 
derartige Sondervermögen von der Kapi-
talanlagegesellschaft verwaltet werden.

Verwaltungsgesellschaft

Firma, Rechtsform und Sitz
Die Sondervermögen werden von der 
AXA Investment Managers Deutschland 
GmbH mit Sitz in Köln verwaltet. AXA In-
vestment Managers Deutschland GmbH 
wurde am 30. April 1971 als RHEINISCHE 
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H. 

gegründet, die am 31. März 1998 in AXA 
Colonia Kapitalanlagegesellschaft mbH 
umbenannt wurde und seit dem 31. Juli 
2000 als AXA Investment Managers 
Deutschland GmbH firmiert. 
Die AXA Investment Managers Deutsch-
land GmbH ist eine Kapitalanlagegesell-
schaft im Sinne des Investmentgesetzes 
(InvG) in der Rechtsform einer  Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH). 
Die AXA Investment Managers Deutsch-
land GmbH darf seit 14. Oktober 1994 
neben Wertpapier-Sondervermögen auch 
Geldmarkt-Sondervermögen, seit 7. Okto-
ber 1998 Investmentfondsanteil-Sonder-
vermögen und seit 6. September 1999 
Immobilien-Sondervermögen verwalten. 
Nach der Anpassung an das Investment-
gesetz darf die Gesellschaft Richtlinien-
konforme Sondervermögen und Immobi-
lien-Sondervermögen verwalten. 

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, 
Eigenkapital
Nähere Angaben über die Geschäftsfüh-
rung, die Zusammensetzung des Auf-
sichtsrates und den Gesellschafterkreis so-
wie über die Höhe des gezeichneten und 
eingezahlten Kapitals finden Sie im Fir-
menspiegel dieses Verkaufsprospekts.

Wohlverhaltensregeln
Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, die 
vom BVI Bundesverband Investment und 
Asset Management e.V., Frankfurt am 
Main, veröffentlichten Wohlverhaltens-
regeln zu beachten. Die Wohlverhaltens-
regeln formulieren einen Standard guten 
und verantwortungsvollen Umgangs mit 
dem Kapital und den Rechten der An leger. 
Sie stellen dar, wie die Kapitalanlagegesell-
schaften den gesetzlichen  Verpflichtungen 
gegenüber den Anlegern nachkommen 
und wie sie deren Interessen gegenüber 
Dritten vertreten. Die Kapitalanlagegesell-
schaften wollen durch Verlässlichkeit, Inte-
grität und Transparenz das Vertrauen der 
Anleger und der Öffentlichkeit ausbauen 
und deren gestiegenes Informationsbe-
dürfnis erfüllen. Soweit sich aus den BVI-
Wohlverhaltensregeln ein Anpassungsbe-
darf für den Verkaufsprospekt ergibt, wird 
dieser bei Neudruck berücksichtigt  werden. 

Depotbank

Firma, Rechtsform, Sitz und 
Haupttätigkeit
Das Investmentgesetz sieht eine  Trennung 
der Verwaltung und der Verwahrung von 
Sondervermögen vor. Mit der Verwah-
rung der Vermögensgegenstände des 

1 Wird in diesem Verkaufsprospekt von dem Begriff „Sondervermögen“ im Singular Gebrauch gemacht, so gelten die Ausführungen für alle Sondervermögen, die 
Gegenstand dieses Verkaufsprospektes sind.
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Sondervermögens hat die Kapitalanlage-
gesellschaft ein Kreditinstitut als Depot-
bank beauftragt. 
Die Depotbank verwahrt die Vermögens-
gegenstände in Sperrdepots bzw. auf 
Sperrkonten. Sie hat insbesondere dafür 
zu sorgen, dass die Ausgabe und die 
 Rücknahme von Anteilen und die Berech-
nung des Wertes der Anteile den Vor-
schriften des Investmentgesetzes und den 
Vertrags bedingungen entsprechen. Wei-
terhin hat sie darauf zu achten, dass bei 
den für das jeweilige Sondervermögen 
getätigten Geschäften der Gegenwert 
 innerhalb der üblichen Fristen in ihre 
 Verwahrung gelangt und die Erträge des 
Sondervermögens gemäß den Vorschrif-
ten des Investmentgesetzes und den Ver-
tragsbedingungen verwendet werden. 
Sie hat darüber hinaus zu prüfen, ob die 
Anlage von Vermögensgegenständen 
auf Sperrkonten eines anderen Kreditinsti-
tutes mit dem Investmentgesetz und den 
Vertragsbedingungen vereinbar ist. Wenn 
dies der Fall ist, hat sie ihre Zustimmung 
zu der Anlage zu erteilen. 
Der Wert des Sondervermögens sowie der 
Wert der Anteile werden von der Depot-
bank unter Mitwirkung der Gesellschaft 
ermittelt.
Für die Sondervermögen hat die State 
Street Bank GmbH mit Sitz in München, 
Brienner Straße 59, das Amt der Depot-
bank übernommen. Die Depotbank ist 
Kreditinstitut nach deutschem Recht. Ihre 
Haupttätigkeit ist das Einlagen- und De-
potgeschäft.

Sondervermögen

Bezeichnung, Zeitpunkt der 
Bildung, Laufzeit
Die Sondervermögen wurden an dem 
unten erwähnten Datum für unbestimm-
te Dauer aufgelegt. Die Anleger sind an 
den Vermögensgegenständen des Son-
dervermögens entsprechend der Anzahl 
ihrer Anteile als Miteigentümer nach 
Bruchteilen beteiligt.
AXA Geldmarkt am 12. Mai 1995
AXA Renten Euro am 1. September 1977
AXA Renten Global am 1. Juni 1988
AXA Deutschland am 23. Mai 1989
AXA Europa am 14. Januar 1998
AXA Welt am 27. Januar 1989

Anlageziele, Anlagegrundsätze 
und -grenzen

AXA Geldmarkt

Anlageziel des AXA Geldmarkt ist es, für 
den Anleger eine möglichst attraktive und 

marktgerechte Verzinsung auf dem Geld-
markt zu erwirtschaften. Hierbei legt das 
Sondervermögen mindestens 85 % seines 
Wertes in Geldmarktinstrumente und/
oder Bankguthaben an. Zudem investiert 
AXA Geldmarkt überwiegend in auf Euro 
lautende Vermögensgegenstände. Die 
tägliche Verfügbarkeit der Anlage in Ver-
bindung mit einer relativ gleichmäßigen 
Kursentwicklung bietet dem Anleger 
 ferner ein Höchstmaß an Flexibilität. Mit 
 dieser Zielsetzung wird der Fonds je nach 
Einschätzung der Wirtschafts- und Geld-
marktlage im Rahmen seiner Anlagepolitik 
die nach dem InvG und den Vertrags-
bedingungen zugelassenen Geldmarkt-
instrumente erwerben und veräußern 
 sowie in Bankguthaben anlegen.

AXA Renten euro

Ziel des Sondervermögens ist es, eine at-
traktive Rendite durch Investitionen in auf 
Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, 
einschließlich Unternehmensanleihen, zu 
erlangen. Hierbei handelt es sich um Aus-
steller guter Bonität. Das Sondervermö-
gen darf jedoch bis zu 10 % in Wertpa-
piere investieren, deren Aussteller nicht 
über eine gute Bonität verfügen.

AXA Renten Global

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive 
Rendite durch Investitionen auf dem glo-
balen Rentenmarkt zu erzielen. Somit wird 
das Vermögen des AXA Renten Global 
überwiegend in verzinslichen Wertpapie-
ren einschließlich Wandelschuldverschrei-
bungen und Optionsanleihen angelegt. 
Um der Anlagestrategie folgen zu kön-
nen, ist hierbei der Anteil fremder Wäh-
rungen nicht begrenzt.

AXA Deutschland

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- 
und Wachstumschancen durch eine aus-
ge wogene, jedoch klar aktienbetonte 
Struktur miteinander zu verbinden. Das 
Sondervermögen investiert hierbei in 
 Aktien und/oder in auf Euro lautende 
 Inhaberschuldverschreibungen, die an 
 einer deutschen Börse zum regulierten 
Markt zugelassen sind. Hierbei handelt es 
sich ausschließlich um Inhaberschuldver-
schreibungen von Ausstellern mit guter 
Bonität. Darüber hinaus darf das Sonder-
vermögen in Wertpapiere anderer EU-
Länder investieren. Der Anteil der Investi-
tion in Aktien darf jedoch nicht weniger 
als 70 % des Wertes des Sondervermö-
gens ausmachen.

AXA europa

Das Vermögen des AXA Europa wird in-
vestiert in in- und ausländische Wertpa-
piere. Dabei legt der Fonds überwiegend 
in Aktien an, die an einer Börse oder 
 einem anderen organisierten Markt in 
 einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Vertragsstaat des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes gehandelt 
werden. Um die Anlageziele zu erfüllen, 
legt der Fonds auch in auf Fremdwäh-
rung lautende Wertpapiere europäischer 
Aussteller an. Zudem kann für den AXA 
Europa auch in verzinsliche Wertpapiere 
von Ausstellern mit guter Bonität investiert 
werden. 

AXA Welt

Das Vermögen des AXA Welt wird inves-
tiert in in- und ausländische Wertpapiere. 
Mindestens 70 % des Wertes des Sonder-
vermögens müssen auf Aktien entfallen. 
Daneben können bis zu 25 % des Wertes 
des Sondervermögens in Schuldverschrei-
bungen angelegt werden. Zudem kann 
für den AXA Welt auch in verzinsliche 
Wertpapiere von Ausstellern mit guter 
 Bonität investiert werden. 

Anlageinstrumente im Einzelnen

Wertpapiere

Bei den für die Sondervermögen erwerb-
baren Wertpapieren handelt es sich im 
Einzelnen um Aktien, Aktien  gleichwertige 
Papiere, Schuldverschreibungen, Namens-
schuldverschreibungen, sonstige verbrief-
te Schuldtitel sowie andere Wertpapiere, 
soweit es sich nicht um Geldmarktinstru-
mente oder Derivate handelt.
Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens Wertpapiere in- und 
ausländischer Aussteller erwerben, 
1. wenn sie an einer Börse in einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum zum Handel 
zugelassen oder dort an einem ande-
ren organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, 

2. wenn sie an einer der von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht zugelassenen Börsen zum  Handel 
zugelassen oder an einem der von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht zugelassenen organisier-
ten Märkte zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind,

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen 
erworben werden, wenn nach ihren Aus-
gabebedingungen die Zulassung zu  einer 
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der unter 1. und 2. genannten Börsen 
oder organisierten Märkte beantragt 
 werden muss, und die Zulassung oder 
Einbeziehung innerhalb eines Jahres 
nach Ausgabe erfolgt. Zusätzlich sind die 
Voraussetzungen des § 47 Abs. 1 Satz 2 
InvG zu erfüllen.
Außerdem dürfen Wertpapiere auch in 
Form von Aktien erworben werden, die 
dem Sondervermögen bei einer Kapitaler-
höhung aus Gesellschaftsmitteln zuste-
hen, in Form von Anteilen an geschlos-
senen Fonds, die die in § 47 Abs. 1 Nr. 7 
InvG oder in Form von Finanzinstrumen-
ten, die die in § 47 Abs. 1 Nr. 8 InvG ge-
nannten Kriterien erfüllen, oder in Aus-
übung von Bezugsrechten, die zum 
Son dervermögen gehören.
Als Wertpapiere gelten auch Bezugs-
rechte, sofern sich die Wertpapiere, aus 
denen die Bezugsrechte herrühren, im 
Sondervermögen befinden können. 

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, 
die üblicherweise auf dem Geldmarkt ge-
handelt werden sowie verzinsliche Wert-
papiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs 
für das Sondervermögen eine Laufzeit 
bzw. Restlaufzeit von höchstens 397 Ta-
gen haben. Sofern ihre Laufzeit länger als 
397 Tage ist, muss ihre Verzinsung regel-
mäßig, mindestens einmal in 397 Tagen 
marktgerecht angepasst werden. Geld-
marktinstrumente sind auch Instrumente, 
deren Risikoprofil dem Risikoprofil solcher 
Wertpapiere entspricht. 
Für die Sondervermögen dürfen Geld-
marktinstrumente erworben werden, 
1. wenn sie an einer Börse in einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum zum Handel 
zugelassen oder dort an einem ande-
ren organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, 

2. wenn sie an einem der von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht zugelassenen Börsen zum  Handel 
zugelassen oder an einem der von der 
Bundesanstalt zugelassenen organi-
sierten Märkte zugelassen oder in die-
sen einbezogen sind. 

3. wenn sie von den Europäischen Ge-
meinschaften, dem Bund, einem Son-
dervermögen des Bundes, einem 
Land, einem anderen Mitgliedstaat 
oder einer anderen zentralstaatlichen, 
regionalen oder lokalen Gebietskör-
perschaft oder der Zentralbank eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Uni-

on, der Europäischen Zentralbank 
oder der Europäischen Investitions-
bank, einem Drittstaat oder, sofern die-
ser ein Bundesstaat ist, einem Glied-
staat dieses Bundesstaates oder von 
einer internationalen öffentlich-recht-
lichen Einrichtung, der mindestens ein 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
angehört, begeben oder garantiert 
werden,

4. die von einem Unternehmen begeben 
werden, dessen Wertpapiere auf den 
unter den Nummern 1 und 2 bezeich-
neten Märkten gehandelt werden,

5. die von einem Kreditinstitut, das nach 
dem Europäischen Gemeinschafts-
recht festgelegten Kriterien einer Auf-
sicht unterstellt ist, oder einem Kredit-
institut, das Aufsichtsbestimmungen, 
die nach Auffassung der  Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht den-
jenigen des Gemeinschaftsrechts 
gleichwertig sind, unterliegt und diese 
einhält, begeben oder garantiert wer-
den, 

6. die von anderen Emittenten begeben 
werden und es sich bei dem jewei-
ligen Emittenten handelt 
a) um ein Unternehmen mit einem 

Eigenkapital von mindestens 10 
Millionen Euro, das seinen Jahres-
abschluss nach den Vorschriften 
der Vierten Richtlinie 78/660/EWG 
des Rates vom 25. Juli 1978 über 
den Jahresabschluss von Gesell-
schaften bestimmter  Rechtsformen, 
zuletzt geändert durch Artikel 49 
der Richtlinie 2006/43/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Mai 2006, erstellt 
und veröffentlicht, 

b) um einen Rechtsträger, der inner-
halb einer oder mehrere börsen-
notierte Gesellschaften umfassen-
den Unternehmensgruppe für die 
Finanzierung dieser Gruppe zu-
ständig ist, oder 

c) um einen Rechtsträger, der die 
wertpapiermäßige Unterlegung 
von Verbindlichkeiten durch Nut-
zung einer von der Bank einge-
räumten Kreditlinie finanzieren soll. 
Für die wertpapiermäßige Unterle-
gung und die von einer Bank ein-
geräumte Kreditlinie gilt Artikel 7 
der Richtlinie 2007/16/EG.

Sämtliche genannten Geldmarktinstru-
mente dürfen nur erworben werden, 
wenn sie die Voraussetzungen des Arti-
kels 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 
2007/16/EG erfüllen. Für Geldmarktin-
strumente im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 und 2 

gilt zusätzlich Artikel 4 Abs. 3 der Richt-
linie 2007/16/EG. 
Für Geldmarktinstrumente im Sinne des 
Abs. 1 Nr. 3 bis 6 müssen ein ausrei-
chender Einlagen- und Anlegerschutz be-
stehen, z. B. in Form eines Investment-
grade-Ratings und zusätzlich die Kriterien 
des Artikels 5 der Richtlinie 2007/16/EG 
erfüllt sein. Als „Investmentgrade“ be-
zeichnet man eine Benotung mit „BBB“ 
bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen der 
Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine 
Rating-Agentur.
Für den Erwerb von Geldmarktinstru-
menten, die von einer regionalen oder lo-
kalen Gebietskörperschaft eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder von 
einer internationalen öffentlich- rechtlichen 
Einrichtung im Sinne des Abs. 1 Nr. 3 be-
geben werden, aber weder von diesem 
Mitgliedstaat oder, wenn dieser ein Bun-
desstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bun-
desstaates garantiert werden, und für den 
Erwerb von Geldmarktinstrumenten nach 
Abs. 1 Nr. 4 und 6 gilt Artikel 5 Abs. 2 der 
Richtlinie 2007/16/EG; für den Erwerb 
aller anderen Geldmarktinstrumente nach 
Abs. 1 Nr. 3 außer  Geldmarktinstrumenten, 
die von der Europäischen Zentralbank 
oder der Zentralbank eines  Mitgliedstaates 
der Europäischen Union begeben oder 
garantiert wurden, gilt Artikel 5 Abs. 4 der 
Richtlinie 2007/16/EG. Für den Erwerb 
von Geldmarktinstrumenten nach Abs. 1 
Nr. 5 gelten Artikel 5 Abs. 3 und, wenn es 
sich um Geldmarktinstrumente handelt, 
die von einem Kreditinstitut, das Aufsichts-
bestimmungen, die nach Auffassung der 
Bundesanstalt denjenigen des Europä-
ischen Gemeinschaftsrechts gleichwertig 
sind, unterliegt und diese einhält, bege-
ben oder garantiert werden, Artikel 6 der 
Richtlinie 2007/16/EG.

Anlagegrenzen für Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente 

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente desselben Ausstel-
lers (Schuldners) bis zu 10 % des Sonder-
vermögens anlegen. Dabei darf der 
 Gesamtwert der Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente dieser Aussteller (Schuld-
ner) 40 % des Sondervermögens nicht 
übersteigen. Darüber hinaus dürfen ledig-
lich 5 % des Sondervermögens in Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente des-
selben Ausstellers angelegt werden.
Bei den Sondervermögen AXA Renten 

euro und AXA Renten Global darf der 
Anteil der Aktien 25 % des Wertes des je-
weiligen Sondervermögens nicht über-
schreiten. Für die Sondervermögen AXA 
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Deutschland und AXA Welt gilt, dass 
mindestens 70 % des Wertes des Sonder-
vermögens aus Aktien bestehen muss. 
Das Sondervermögen AXA europa muss 
überwiegend aus Aktien bestehen.
Die Sondervermögen AXA Renten euro 
und AXA Renten Global müssen zu min-
destens 51 % aus verzinslichen Wertpa-
pieren bestehen, wobei diese beim Son-
dervermögen AXA Renten euro auf Euro 
lauten müssen. Für das Sondervermögen 
AXA Renten euro darf bis zu 10 % des 
Wertes in verzinsliche Wertpapiere und 
sonstige entsprechende Wertpapiere von 
Ausstellern, die nicht über ein Investment 
Grade verfügen, angelegt werden.
Für das Sondervermögen AXA Geldmarkt 
gilt, dass mindestens 85 % des Wertes des 
Sondervermögens aus Geldmarktinstru-
menten und/oder Bankguthaben beste-
hen muss. Die Sondervermögen AXA 

Renten euro, AXA Renten Global und 
AXA europa dürfen bis zu 49 %, die 
 Sondervermögen AXA Deutschland und 
AXA Welt bis zu 30 % des Wertes des 
Sondervermögens in Geldmarktinstru-
mente investieren. 
In Schuldverschreibungen, Schuldschein-
darlehen und Geldmarktinstrumenten be-
sonderer öffentlicher Aussteller im Sinne 
des § 60 Abs. 2 Satz 1 InvG darf die Gesell-
schaft jeweils bis zu 35 % des Wertes des 
Sondervermögens anlegen. 
In gedeckte Schuldverschreibungen darf 
die Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des 
Wertes des Sondervermögens anlegen. 
Sofern in diese Schuldverschreibungen 
mehr als 5 % des Wertes des Sonderver-
mögens angelegt werden, darf der Ge-
samtwert dieser Schuldverschreibungen 
80 % des Wertes des Sondervermögens 
nicht übersteigen.
Die Gesellschaft darf höchstens 20 % des 
Wertes des Sondervermögens in eine 
Kombination der folgenden Vermögens-
gegenstände anlegen:
n von ein und derselben Einrichtung be-

gebenen Wertpapieren oder Geld-
marktinstrumenten,

n Einlagen bei dieser Einrichtung,
n Anrechnungsbeträgen für das Kontra-

hentenrisiko der mit dieser Einrichtung 
eingegangenen Geschäfte in Deriva-
ten, die nicht zum Handel an einer 
Börse zugelassen oder in einem ande-
ren organisierten Markt einbezogen 
sind. Bei besonderen öffentlichen Aus-
stellern im Sinne des § 60 Abs. 2 Satz 1 
InvG darf eine Kombination der in Satz 
1 genannten Vermögensgegenstände 
35 % des Wertes des Sondervermö-
gens nicht übersteigen.

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben 
in beiden Fällen unberührt.
Die Gesellschaft kann für die Sonder-
vermögen AXA Renten euro und AXA 

 Renten Global in Schuldverschreibun-
gen, Schuldscheindarlehen und Geld-
marktinstrumente eines oder mehrerer 
der folgenden Aussteller mehr als 35 % 
des Wertes des Sondervermögens anle-
gen: 

Die Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesländer:

n Baden-Württemberg
n Bayern
n Berlin
n Brandenburg
n Bremen
n Hamburg
n Hessen
n Mecklenburg-Vorpommern
n Niedersachsen
n Nordrhein-Westfalen
n Rheinland-Pfalz
n Saarland
n Sachsen
n Sachsen-Anhalt
n Schleswig-Holstein
n Thüringen

europäische Gemeinschaften:

n Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl

n EURATOM
n Europäische Wirtschaftsgemein-

schaften
n Europäische Gemeinschaft

Andere Mitgliedstaaten der euro

päischen Union:

n Belgien
n Dänemark
n Estland
n Finnland
n Frankreich
n Griechenland
n Großbritannien
n Irland
n Italien
n Lettland
n Litauen
n Malta
n Polen
n Luxemburg
n Niederlande
n Österreich
n Portugal
n Schweden
n Slowakei
n Slowenien
n Spanien
n Tschechische Republik

n Ungarn
n Republik Zypern

Andere vertragsstaaten des Abkom

mens über den europäischen Wirt

schaftsraum:

n Island
n Liechtenstein
n Norwegen

Andere Mitgliedstaaten der organisa

tion für wirtschaftliche Zusammen

arbeit und entwicklung, die nicht 

Mitglied des eWR sind:

n Australien
n Japan
n Kanada
n Korea
n Mexiko
n Neuseeland
n Schweiz
n Türkei
n Vereinigte Staaten von Amerika
Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht wird, müssen die Wertpapiere/
Geldmarktinstrumente im Sondervermö-
gen aus mindestens sechs verschiedenen 
Emissionen stammen, wobei nicht mehr 
als 30 % des Wertes des Sondervermö-
gens in einer Emission gehalten werden 
dürfen. Die Sondervermögen können auch 
insgesamt in Schuldverschreibungen  eines 
der genannten Aussteller angelegt wer-
den.
Die in Pension genommenen  Wertpapiere 
werden auf diese Anlagegrenze ange-
rechnet.
Die Anrechnungsbeträge von Wertpapie-
ren und Geldmarktinstrumenten eines 
Emittenten auf die vorstehend  genannten 
Grenzen können durch den Einsatz von 
marktgegenläufigen Derivaten, welche 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente 
desselben Emittenten zum Basiswert ha-
ben, reduziert werden. Das bedeutet, 
dass für Rechnung des Sondervermögens 
auch über die vorgenannten Grenzen 
 hinaus Wertpapiere oder Geldmarktinstru-
mente eines Ausstellers erworben werden 
dürfen, wenn das dadurch gesteigerte 
Ausstellerrisiko durch Absicherungsge-
schäfte wieder gesenkt wird.
Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermö-
gens darf die Gesellschaft insgesamt anle-
gen in
n Wertpapieren, die nicht zum Handel 

an einer Börse zugelassen oder an 
 einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezo-
gen sind, im Übrigen jedoch die Krite-
rien des § 52 Abs. 1 Nr. 1 InvG erfül-
len, 
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n Geldmarktinstrumenten von Ausstel-
lern, die nicht den Anforderungen des 
§ 48 genügen, sofern die Geldmarkt-
instrumente die Voraussetzungen des 
§ 52 Abs. 1 Nr. 2 InvG erfüllen

n Aktien aus Neuemissionen, deren ge-
plante Zulassung noch nicht erfolgt 
ist,

n Schuldscheindarlehen, die nach dem 
Erwerb für das Sondervermögen min-
destens zweimal abgetreten werden 
können und gewährt wurden:
a) dem Bund, einem Sondervermö-

gen des Bundes, einem Land,  
den Europäischen Gemeinschaften 
oder einem Staat, der Mitglied der 
Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung ist,

b) einer anderen inländischen Ge-
bietskörperschaft oder einer Regio-
nalregierung oder örtlichen Ge-
bietskörperschaft eines anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder eines anderen Ver-
tragsstaats des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschafts-
raum, für die nach Artikel 44 der 
Richtlinie 2000/12/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates 
vom 20. März 2000 über die Auf-
nahme und Ausübung der Tätig-
keit der Kreditinstitute die Gewich-
tung Null bekannt gegeben 
worden ist,

c) sonstigen Körperschaften oder An-
stalten des öffentlichen Rechts mit 
Sitz im Inland oder in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschafts-
raum,

d) Unternehmen, die Wertpapiere 
ausgegeben haben, die an einem 
organisierten Markt im Sinne § 2 
Abs. 5 des Wertpapierhandelsge-
setzes zum Handel zugelassen 
oder die an einem anderen organi-
sierten Markt, der die wesentlichen 
Anforderungen an geregelte Märk-
te im Sinne der in § 52 Abs. 1 Nr. 4 
d) InvG genannten Richtlinien er-
füllt, sind, oder

e) anderen Schuldnern, sofern eine 
der in Buchstabe a bis c bezeichne-
ten Stellen die Gewährleistung für 
die Verzinsung und Rückzahlung 
übernommen hat.

Bankguthaben

Für das Sondervermögen AXA Geldmarkt 

darf bis zu 100 %, für die  Sondervermögen 

AXA Renten euro, AXA Renten Global 

und AXA europa bis zu 49 % und für die 
Sondervermögen AXA Deutschland und 
AXA Welt bis zu 30 % des Wertes des je-
weiligen Sondervermögens in Bankgut-
haben angelegt werden, die eine Laufzeit 
von höchstens zwölf Monaten haben. 
Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei 
einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zu unterhalten. Nach 
Maßgabe der Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen können sie auch bei einem Kre-
ditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat unter-
halten werden.
Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des 
Wertes des Sondervermögens in Bankgut-
haben bei je einem Kreditinstitut anle-
gen.
Hierbei sind Beträge, die die Gesellschaft 
als Pensionsnehmer gezahlt hat, anzu-
rechnen.

Investmentanteile

Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wer-
tes der jeweiligen Sondervermögens in 
Anteilen an anderen Sondervermögen 
(im Folgenden „Zielfonds“) investieren. 
Das Sondervermögen AXA Geldmarkt 
darf nur Anteile solcher Zielfonds erwer-
ben, die in Geldmarktinstrumente und/
oder Bankguthaben zu investieren sind. 
Die Zielfonds dürfen nach ihren Vertrags-
bedingungen höchstens bis zu 10 % in 
Anteile an anderen Sondervermögen 
 investieren. Es können Anteile an inländi-
schen richtlinienkonformen Sonderver-
mögen sowie richtlinienkonforme EG- In-
vestmentanteile und andere ausländische 
Investmentanteile erworben werden. Für 
die Anteile muss eine jederzeitige Rück-
gabemöglichkeit bestehen. 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens nicht mehr als 25 % 
der ausgegebenen Anteile eines anderen 
Investmentvermögens erwerben.

Derivate

Für die Sondervermögen AXA Geldmarkt, 

AXA Deutschland, AXA europa und 
AXA Welt gilt bezüglich des Einsatzes von 
Derivaten folgendes:
Die Gesellschaft darf für die Sonder-
vermögen ausschließlich die folgenden 
Grundformen von Derivaten oder Kom-
binationen aus diesen Derivaten oder 
Kombinationen aus anderen Vermö-
gensgegenständen, die für das Sonder-
vermögen erworben werden dürfen, mit 
diesen Derivaten im Sondervermögen 
einsetzen:

a) Terminkontrakte auf Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente, Finanzindizes 
im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richt-
linie 2007/16/EG, Zinssätze, Wechsel-
kurse oder Währungen,

b) Optionen oder Optionsscheine auf 
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, 
Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 
Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG, Zins-
sätze, Wechselkurse oder Währungen 
und auf Terminkontrakte nach Buch-
stabe a), wenn 
n eine Ausübung entweder wäh-

rend der gesamten Laufzeit oder 
zum Ende der Laufzeit möglich ist, 
und

n der Optionswert ein Bruchteil oder 
ein Vielfaches der Differenz zwi-
schen Basispreis und Marktpreis 
des Basiswerts ist und null wird, 
wenn die Differenz das andere 
Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-
Währungsswaps,

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe 
c), sofern sie die unter Buchstabe b) 
beschriebenen Eigenschaften aufwei-
sen (Swaptions),

e) Credit Default Swaps, sofern sie aus-
schließlich und nachvollziehbar der 
Absicherung des Kreditrisikos von ge-
nau zuordenbaren Vermögensgegen-
ständen des Sondervermögens die-
nen.

Die vorstehenden Finanzinstrumente kön-
nen selbstständiger Vermögensgegen-
stand sein, aber auch Bestandteil von Ver-
mögensgegenständen. 
Die Kapitalanlagegesellschaft darf für die 
Sondervermögen Geschäfte mit Deriva-
ten zu Absicherungszwecken tätigen.
Darüber hinaus darf die Kapitalanlage-
gesellschaft für die genannten Sonderver-
mögen als Teil der Anlagestrategie Ge-
schäfte mit Derivaten tätigen. Dadurch 
kann sich das Verlustrisiko der Sonderver-
mögens zumindest zeitweise erhöhen.
Durch den Einsatz von Derivaten darf das 
Marktrisikopotenzial der Sondervermögen 
verdoppelt werden. Unter dem Markt-
risiko versteht man das Risiko, das sich 
aus der ungünstigen Entwicklung von 
Marktpreisen für ein Sondervermögen 
 ergibt. Bei der Ermittlung des Markt risiko-
poten zials für den Einsatz der Derivate 
wendet die Gesellschaft den einfachen 
Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung 
an. 

terminkontrakte

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens im Rahmen der Anla-
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gegrundsätze Terminkontrakte auf für das 
Sondervermögen erwerbbare Wertpapie-
re und Geldmarktinstrumente sowie auf 
Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 
Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG, Zins-
sätze, Wechselkurse oder Währungen ab-
schließen. Terminkontrakte sind für beide 
Vertragspartner unbedingt verpflichtende 
Vereinbarungen, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder 
 innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, 
eine bestimmte Menge eines bestimmten 
Basiswerts zu einem im Voraus bestimm-
ten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 

optionsgeschäfte

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens im Rahmen der Anla-
gegrundsätze Kaufoptionen und Ver-
kaufsoptionen auf Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente sowie auf Finanzindizes 
im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 
2007/16/EG, Zinssätze, Wechselkurse 
oder Währungen kaufen und verkaufen 
sowie mit Optionsscheinen handeln. Op-
tionsgeschäfte beinhalten, dass einem 
Dritten gegen Entgelt (Optionsprämie) 
das Recht eingeräumt wird, während 
 einer bestimmten Zeit oder am Ende 
 eines bestimmten Zeitraums zu einem 
von vornherein vereinbarten Preis (Basis-
preis) die Lieferung oder die Abnahme 
von Vermögensgegenständen oder die 
Zahlung eines Differenzbetrags zu verlan-
gen, oder auch entsprechende Options-
rechte zu erwerben. Die Optionen oder 
Optionsscheine müssen eine Ausübung 
während der gesamten Laufzeit oder zum 
Ende der Laufzeit vorsehen. Zudem muss 
der Optionswert zum Ausübungszeit-
punkt ein Bruchteil oder ein Vielfaches 
der Differenz zwischen Basispreis und 
Marktpreis des Basiswerts darstellen und 
null werden, wenn die Differenz das 
 andere Vorzeichen hat.

swaps

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens im Rahmen der Anla-
gegrundsätze Zinsswaps, Währungs-
swaps und Zins-Währungsswaps ab-
schließen. Swaps sind Tauschverträge, bei 
denen die dem Geschäft zugrunde lie-
genden Zahlungsströme oder Risiken zwi-
schen den Vertragspartnern ausgetauscht 
werden.

swaptions

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Für 
Rechnung der Sondervermögen dürfen 
nur solche Swaptions erworben werden, 
die sich aus den oben beschriebenen 

 Optionen und Swaps zusammensetzen. 
Eine Swaption ist das Recht, nicht aber die 
Verpflichtung, zu einem bestimmten Zeit-
punkt oder innerhalb einer bestimmten 
Frist in einen hinsichtlich der Konditionen 
genau spezifizierten Swap einzutreten. 
Im Übrigen gelten die im Zusammen-
hang mit Optionsgeschäften dargestell-
ten Grundsätze.

Credit Default swaps

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, 
die es ermöglichen, ein potenzielles Kredit-
ausfallvolumen auf andere zu  übertragen. 
Im Gegenzug zur Übernahme des Kredit-
ausfallrisikos zahlt der Verkäufer des Risi-
kos eine Prämie an seinen Vertragspart-
ner. Die Gesellschaft darf für das 
Sondervermögen nur einfache, standardi-
sierte Credit Default Swaps erwerben, die 
zur Absicherung einzelner Kreditrisiken im 
Sondervermögen eingesetzt werden. 
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu 
Swaps entsprechend. 
Für die Sondervermögen AXA Renten 

euro und AXA Renten Global gilt bezüg-
lich des Einsatzes von Derivaten folgen-
des:
Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich eines 
geeigneten Risikomanagementsystems – 
in jegliche Derivate oder Finanzinstru-
mente mit derivativer Komponente im 
Sinne des Artikel 10 Abs. 1 der Richtlinie 
2007/16/EG investieren, die von Vermö-
gensgegenständen, die für das Sonder-
vermögen erworben werden dürfen, 
oder von Finanzindizes im Sinne des Arti-
kels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG, 
Zinssätzen, Wechselkursen oder Währun-
gen abgeleitet sind. Hierzu zählen ins-
besondere Optionen, Finanzterminkon-
trakte und Swaps sowie Kombinationen 
hieraus. 
Die Gesellschaft darf für die genannten 
Sondervermögen Derivatgeschäfte zum 
Zwecke der Absicherung, der  effizienten 
Portfoliosteuerung und der Erzielung 
von Zusatzerträgen tätigen. Durch den 
Einsatz von Derivaten darf das Marktrisi
kopotenzial des Sondervermögens ver
doppelt werden. Unter dem Marktrisiko 
versteht man das Risiko, das sich aus der 
ungünstigen Entwicklung von Markt
preisen für das Sondervermögen ergibt. 
Bei der Ermittlung des Marktrisikopoten
zials für den Einsatz der Derivate wen
det die Gesellschaft den qualifizierten 
Ansatz im Sinne der DerivateVerord
nung an. Die mit dem Einsatz von Deri
vaten verbundenen Risiken werden 
durch ein RisikomanagementVerfahren 
gesteuert, das es erlaubt, das mit der 

Anlageposition verbundene Risiko  sowie 
den jeweiligen Anteil am Gesamtrisiko
profil des Anlageportfolios jederzeit zu 
überwachen und zu messen. Der poten
zielle Risikobetrag für das Marktrisiko 
darf zu keinem Zeitpunkt das Zweifache 
des potenziellen Risikobetrages für das 
Markrisiko des zugehörigen Vergleichs
vermögens überschreiten.

optionsgeschäfte

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens im Rahmen der Anla-
gegrundsätze am Optionshandel teilneh-
men. Optionsgeschäfte beinhalten, dass 
einem Dritten gegen Entgelt (Optionsprä-
mie) das Recht eingeräumt wird,  während 
einer bestimmten Zeit oder am Ende  eines 
bestimmten Zeitraums zu einem von vorn-
herein vereinbarten Preis (Basispreis) die 
Lieferung oder Abnahme von Vermö-
gensgegenständen oder die Zahlung 
 eines Differenzbetrages zu verlangen, 
oder auch die entsprechenden Options-
rechte zu erwerben. Es dürfen dabei für 
die Optionsgeschäfte nur Basiswerte ver-
wendet werden, die auch direkt für das 
Sondervermögen erworben werden dür-
fen.

terminkontrakte 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens im Rahmen der Anla-
gegrundsätze Terminkontrakte auf für das 
Sondervermögen erwerbbare Wertpa-
piere sowie auf anerkannte Finanzindizes, 
Zinssätze, Wechselkurse oder Währun-
gen kaufen und verkaufen. Terminkon-
trakte sind für beide Vertragspartner un-
bedingt verpflichtende Vereinbarungen, 
zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem 
 Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines 
 bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte 
Menge eines bestimmten Basiswerts zu 
einem im Voraus vereinbarten Preis zu 
kaufen bzw. zu verkaufen.

swaps

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens im Rahmen der Anla-
gegrundsätze 
n Zins-
n Währungs-
n Equity-
n Credit Default-Swapgeschäfte 
abschließen. 
Swapgeschäfte sind Tauschverträge, bei 
denen die dem Geschäft zugrunde lie-
genden Zahlungsströme oder Risiken zwi-
schen den Vertragspartnern ausgetauscht 
werden. 
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swaptions

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine 
Swaption ist das Recht, nicht aber die Ver-
pflichtung, zu einem bestimmten Zeit-
punkt oder innerhalb einer bestimmten 
Frist in einen hinsichtlich der Konditionen 
genau spezifizierten Swap einzutreten.

Credit Default swaps

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, 
die es ermöglichen, ein potenzielles Kredit-
ausfallvolumen auf andere zu  übertragen. 
Im Gegenzug zur Übernahme des Kredit-
ausfallrisikos zahlt der Verkäufer des Risi-
kos eine Prämie an seinen Vertragspart-
ner.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu 
Swaps entsprechend.

In Wertpapieren verbriefte finanz

instrumente

Die Gesellschaft kann die vorstehend be-
schriebenen Finanzinstrumente auch er-
werben, wenn diese in Wertpapieren ver-
brieft sind. Dabei können die Geschäfte, 
die Finanzinstrumente zum Gegenstand 
haben, auch nur teilweise in Wertpapie-
ren enthalten sein (z. B. Optionsanleihen). 
Die Aussagen zu Chancen und Risiken 
gelten für solche verbrieften Finanzinstru-
mente entsprechend, jedoch mit der 
Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei ver-
brieften Finanzinstrumenten auf den 
Wert des Wertpapiers beschränkt ist.

otCDerivatgeschäfte

Die Gesellschaft darf sowohl Derivatge-
schäfte tätigen, die an einer Börse zum 
Handel zugelassen oder in einen ande-
ren organisierten Markt einbezogen sind, 
als auch sog. over-the-counter (OTC)–Ge-
schäfte. 
Derivatgeschäfte, die nicht zum Handel 
an einer Börse zugelassen oder in einen 
anderen organisierten Markt einbezogen 
sind, darf die Gesellschaft nur mit geeig-
neten Kreditinstituten oder Finanzdienst-
leistungsinstituten auf der Basis standardi-
sierter Rahmenverträge tätigen. Bei 
au ßerbörslich gehandelten Derivaten wird 
das Kontrahentenrisiko bezüglich eines 
Vertragspartners auf 5 % des Wertes des 
Sondervermögens beschränkt. Ist der Ver-
tragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in 
der Europäischen Union, dem Europä-
ischen Wirtschaftsraum oder einem Dritt-
staat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, 
so darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10 % 
des Wertes des Sondervermögens betra-
gen. Außerbörslich gehandelte Derivat-
geschäfte, die mit einer zentralen Clea-
ringstelle einer Börse oder eines anderen 

organisierten Marktes als Vertragspartner 
abgeschlossen werden, werden auf die 
Kontrahentengrenzen nicht angerechnet, 
wenn die Derivate einer täglichen Be-
wertung zu Marktkursen mit täglichem 
Margin-Ausgleich unterliegen.

Darlehensgeschäfte

Die im Sondervermögen vorhandenen 
Vermögensgegenstände können darle-
hensweise gegen marktgerechtes Entgelt 
an Dritte übertragen werden. Werden 
die Vermögensgegenstände auf unbe-
stimmte Zeit übertragen, so hat die Ge-
sellschaft eine jederzeitige Kündigungs-
möglichkeit. Es muss vertraglich vereinbart 
werden, dass nach Beendigung der Dar-
lehenslaufzeit dem Sondervermögen Ver-
mögensgegenstände gleicher Art, Güte 
und Menge zurück übertragen werden. 
Voraussetzung für die darlehensweise 
Übertragung von Vermögensgegenstän-
den ist, dass dem Sondervermögen aus-
reichende Sicherheiten gewährt werden. 
Hierzu können Guthaben abgetreten 
oder verpfändet bzw. Wertpapiere über-
eignet oder verpfändet werden. Die Erträ-
ge aus Sicherheiten stehen dem Sonder-
vermögen zu.
Der Darlehensnehmer ist außerdem ver-
pflichtet, die Zinsen aus darlehensweise 
erhaltenen Wertpapieren bei Fälligkeit an 
die Depotbank für Rechnung des Sonder-
vermögens zu zahlen. Werden Wertpa-
piere befristet verliehen, so ist dies auf 
15 % des Wertes des Sondervermögens 
beschränkt. Alle an einen Darlehensneh-
mer übertragenen Wertpapiere dürfen 
10 % des Wertes des Sondervermögens 
nicht übersteigen.
Gelddarlehen darf die Kapitalanlagege-
sellschaft Dritten für Rechnung des Son-
dervermögens nicht gewähren.

Pensionsgeschäfte

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens Pensionsgeschäfte mit 
Kreditinstituten und Finanzdienstleis-
tungsinstituten mit einer Höchstlaufzeit 
von zwölf Monaten abschließen. Pensi-
onsgeschäfte sind nur in Form sogenann-
ter echter Pensionsgeschäfte zulässig. 
 Dabei übernimmt der Pensionsnehmer 
die Verpflichtung, die Vermögensgegen-
stände zu einem bestimmten oder vom 
Pensionsgeber zu bestimmenden Zeit-
punkt zurück zu übertragen. 

Kreditaufnahme

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten 
für gemeinschaftliche Rechnung der Anle-
ger ist bis zu 10 % des Wertes des Sonder-

vermögens zulässig, sofern die Bedin-
gungen der Kreditaufnahme marktüblich 
sind und die Depotbank der Kreditauf-
nahme zustimmt.

Bewertung

Allgemeine Regeln für die 
 Vermögensbewertung

An einer Börse zugelassene /  

in organisiertem Markt gehandelte 

vermögensgegenstände 

Vermögensgegenstände, die zum  Handel 
an Börsen zugelassen sind oder in einem 
anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind sowie Be-
zugsrechte für das Sondervermögen wer-
den zum jeweiligen Kurswert bewertet, 
sofern nachfolgend unter „Besondere Be-
wertungsregeln“ nicht anders angege-
ben.

nicht an Börsen notierte oder organi

sierten Märkten gehandelte vermö

gensgegenstände oder vermögens

gegenstände ohne handelbaren Kurs 

Vermögensgegenstände, die weder zum 
Handel an Börsen zugelassen sind noch 
in einem anderen organisierten Markt zu-
gelassen oder in diesen einbezogen sind 
oder für die kein handelbarer Kurs verfüg-
bar ist, werden zu dem aktuellen Ver-
kehrswert bewertet, der bei sorgfältiger 
Einschätzung nach geeigneten Bewer-
tungsmodellen unter Berücksichtigung 
der aktuellen Marktgegebenheiten ange-
messen ist, sofern nachfolgend unter „Be-
sondere Bewertungsregeln“ nicht anders 
angegeben.

Besondere Bewertungsregeln für 
einzelne Vermögensgegenstände

nichtnotierte schuldverschreibungen 

und schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschrei-
bungen, die nicht zum Handel an der 
Börse zugelassen oder in einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind (z. B. nicht no-
tierte Anleihen, Commercial Papers und 
Einlagenzertifikate), und für die Bewer-
tung von Schuldscheindarlehen werden 
die für vergleichbare Schuldverschrei-
bungen und Schuldscheindarlehen ver-
einbarten Preise und gegebenenfalls die 
Kurswerte von Anleihen vergleichbarer 
Aussteller mit entsprechender Laufzeit 
und Verzinsung, erforderlichenfalls mit 
 einem Abschlag zum Ausgleich der gerin-
geren Veräußerbarkeit, herangezogen.

AXA InvestMentfonDs

14



Wertentwicklung*

*  Hinweis: Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen und werden nicht 
garantiert. Wertentwicklung nach BVI-Methode. Als Basis für die Berechnung der Wertentwicklung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise)  herangezogen, 
unter ggf. Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die kostenfrei reinvestiert werden. Ausgabeaufschläge finden hier keine Berücksichtigung.

** Bis 01.08.2008: 60 % ML German & 40 % MLEMUCORP; seit 01.08.2008: 60 % MLEMUGVTEur & 40 % MLEMUCORP

Quelle: Lipper Hindsight (Reuters), Stand: 30.11.2009
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AXA Geldmarkt (Wertentwicklung seit fondsauflage)
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AXA Geldmarkt – 1,02 – 2,94 1,56 17,99 32,37 – 0,99
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AXA Renten Global (Wertentwicklung seit fondsauflage)

Wertentwicklung
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in %
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AXA Renten Global – 0,25  6,07  7,09 14,42 163,26 1,98

ML Global Gvt.  
Bond TR

– 4,92 15,68 17,77 27,27 247,61 4,97

in Euro, auf 100 indexiert

EUR

210

170

190

150

130

110

50

70

90
Fonds 0,63 %

Benchmark 34,25 %

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
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MSCI Europe  
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AXA Welt (Wertentwicklung seit fondsauflage)

Wertentwicklung

Kumuliert Annualisiert
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in %
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3 J. 
in %

AXA Welt  6,01 – 34,95 – 14,55 – 39,53  79,20 – 13,34

MSCI World 
TR EUR

12,09 – 24,34   2,47 – 27,14 155,17  – 8,87
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AXA Deutschland (10JahresWertentwicklung)

Wertentwicklung

Kumuliert Annualisiert

1 J. 
in %
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in %
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in %

10 J. 
in %
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3 J. 
in %

AXA Deutschland 18,08 – 15,32 26,63 – 18,61 179,78 – 5,39

HDAX TR 21,87 – 12,70 34,16   0,18 282,33 – 4,42

in Euro, auf 100 indexiert
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AXA Renten euro (5Jahres Wertentwicklung)
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in %
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in %

seit Aufl. 
in %

3 J. 
in %

AXA Renten Euro  8,58 13,72 18,49 54,99 597,06 4,38

Benchmark** 10,28 14,29 22,14 n/a n/a 4,55

AllGeMeIne HInWeIse

15



Geldmarktinstrumente 

Bei den im Sondervermögen befindlichen 
Geldmarktinstrumenten werden Zinsen 
und zinsähnliche Erträge sowie Auf-
wendungen (z. B. Verwaltungsvergütung, 
 Depotbankvergütung, Prüfungskosten, 
Kosten der Veröffentlichung etc.) bis ein-
schließlich des Tages vor dem Valutatag 
berücksichtigt.

Derivate

optionsrechte und terminkontrakte 

Die zu einem Sondervermögen gehö-
renden Optionsrechte und die Verbind-
lichkeiten aus einem Dritten eingeräum-
ten Optionsrechten, die zum Handel an 
einer Börse zugelassen oder in einen an-
deren organisierten Markt einbezogen 
sind, werden zu den jeweils zuletzt fest-
gestellten Kursen bewertet. 
Das Gleiche gilt für Forderungen und Ver-
bindlichkeiten aus für Rechnung des Son-
dervermögens verkauften Terminkontrak-
ten. Die zu Lasten des Sondervermögens 
geleisteten Einschüsse werden unter 
 Einbeziehung der am Börsentag festge-
stellten Bewertungsgewinne und Bewer-
tungsverluste zum Wert des Sonder ver-
mö gens hinzugerechnet. 

Bankguthaben, festgelder, Investment

anteile und Darlehen 

Bankguthaben werden grundsätzlich 
zum Nennwert angesetzt. 
Festgelder werden zum Renditekurs be-
wertet, sofern das Festgeld jederzeit 
kündbar ist und die Rückzahlung bei der 
Kündigung zum Renditekurs erfolgt. 
Investmentanteile werden grundsätzlich 
zum Rücknahmepreis angesetzt. Börsen-
gehandelte Investmentvermögen können 
auch zum letzten bekannten Tageskurs 
bewertet werden.
Für die Rückerstattungsansprüche aus 
Darlehensgeschäften ist der jeweilige 
Kurswert der als Darlehen übertragenen 
Vermögensgegenstände maßgebend.

Auf ausländische Währung lautende 

vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Ver-
mögensgegenstände werden unter Zu-
grundelegung des Morning-Fixings der 
Reuters AG um 10.00 Uhr der Währung 
in Euro taggleich umgerechnet.

Wertentwicklung
siehe Grafiken

Aktuellere Wertentwicklungen finden Sie 
in der jeweils aktuellen Ausgabe der Jah-

res- und Halbjahresberichte sowie auf 
der Homepage der Gesellschaft unter 
www.axa-im.de.

Risikohinweise

Allgemeines

Die Vermögensgegenstände, in die die 
Kapitalanlagegesellschaft für Rechnung 
des Sondervermögens investiert,  enthalten 
neben den Chancen auf Wertsteigerung 
auch Risiken. So können Wertverluste auf-
treten, indem der Marktwert der Vermö-
gensgegenstände gegenüber dem Ein-
standspreis fällt. Veräußert der Anleger 
Anteile des Sondervermögens zu einem 
Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem 
Sondervermögen befindlichen Vermö-
gensgegenstände gegenüber dem Zeit-
punkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, 
so erhält er das von ihm in das Sonderver-
mögen investierte Geld nicht vollständig 
zurück. Obwohl jedes Sondervermögen 
stetige Wertzuwächse anstrebt, können 
diese nicht garantiert werden. Das Risiko 
des Anlegers ist jedoch auf die angelegte 
Summe beschränkt. Eine Nachschuss-
pflicht über das vom Anleger investierte 
Geld hinaus besteht nicht.

Mögliches Anlagespektrum

Unter Beachtung der durch das Invest-
mentgesetz und die Vertragsbedin-
gungen vorgegebenen Anlagegrundsät-
ze und -grenzen, die für das jeweilige 
Sondervermögen einen sehr weiten Rah-
men vorsehen, kann die tatsächliche 
 An lagepolitik auch darauf ausgerichtet 
sein, schwerpunktmäßig Vermögensge-
genstände z. B. nur weniger Branchen, 
Märkte oder Regionen/Länder zu erwer-
ben. Diese Konzentration auf wenige 
spezielle Anlagesektoren kann mit beson-
deren Chancen verbunden sein, denen 
aber auch entsprechende Risiken (z. B. 
Markt enge, hohe Schwankungsbreite 
 innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) 
gegenüberstehen. Über den Inhalt der 
Anlagepolitik informiert der Jahresbericht 
nachträglich für das abgelaufene Be-
richtsjahr.

Marktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von 
Finanzprodukten hängt insbesondere von 
der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die 
wiederum von der allgemeinen Lage der 
Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. 
Auf die allgemeine Kursentwicklung ins-
besondere an einer Börse können auch 

irrationale Faktoren wie Stimmungen, 
Meinungen und Gerüchte einwirken.

länder oder transferrisiko

Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein 
ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfä-
higkeit aufgrund fehlender Transferfähig-
keit oder -bereitschaft seines Sitzlandes 
Leistungen nicht fristgerecht, oder über-
haupt nicht erbringen kann. So können 
z. B. Zahlungen, auf die das Sonderver-
mögen Anspruch hat, ausbleiben, oder in 
einer Währung erfolgen, die aufgrund 
von Devisenbeschränkungen nicht mehr 
konvertierbar ist.

Abwicklungsrisiko

Insbesondere bei der Investition in nicht 
notierte Wertpapiere besteht das Risiko, 
dass die Abwicklung durch ein Transfer-
system aufgrund einer verzögerten oder 
nicht vereinbarungsgemäßen Zahlung 
oder Lieferung nicht erwartungsgemäß 
ausgeführt wird.

liquiditätsrisiko

Für den Fonds dürfen auch Vermögens-
gegenstände erworben werden, die nicht 
zum amtlichen Markt an einer Börse zuge-
lassen oder in einen organisierten Markt 
einbezogen sind. Der Erwerb derartiger 
Vermögensgegenstände ist mit der Ge-
fahr verbunden, dass es insbesondere zu 
Problemen bei der Weiterveräußerung 
der Vermögensgegenstände an Dritte 
kommen kann.

Adressenausfallrisiko

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder 
Kontrahenten können Verluste für das 
Sondervermögen entstehen. Das Ausstel-
lerrisiko beschreibt die Auswirkung der 
besonderen Entwicklungen des jewei-
ligen Ausstellers, die neben den allgemei-
nen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den 
Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch 
bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
Verluste durch Vermögensverfall von Aus-
stellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko 
beinhaltet das Risiko der Partei eines ge-
genseitigen Vertrages, mit der eigenen 
Forderung teilweise oder vollständig aus-
zufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für 
Rechnung eines Sondervermögens ge-
schlossen werden.

Währungsrisiko

Sofern Vermögenswerte eines Sonderver-
mögens in anderen Währungen als der 
jeweiligen Fondswährung angelegt sind, 
erhält das Sondervermögen die Erträge, 
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Rückzahlungen und Erlöse aus solchen 
Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt 
der Wert dieser Währung gegenüber der 
Fondswährung, so reduziert sich der Wert 
des Sondervermögens. 

verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermögensge-
genständen insbesondere im Ausland ist 
ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insol-
venz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder 
missbräuchlichem Verhalten des Verwah-
rers oder eines Unter-Verwahrers resultie-
ren kann.

Konzentrationsrisiko

Weitere Risiken können dadurch entste-
hen, dass eine Konzentration der Anlage 
in bestimmte Vermögensgegenstände 
oder Märkte erfolgt. Dann ist das Sonder-
vermögen von der Entwicklung dieser 
Vermögensgegenstände oder Märkte be-
sonders stark abhängig.

Inflationsrisiko

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungs-
risiko für alle Vermögensgegenstände.

Rechtliches und steuerliches Risiko

Die rechtliche und steuerliche Behand-
lung von Fonds kann sich in unabseh-
barer und nicht beeinflussbarer Weise 
ändern. Eine Änderung fehlerhaft fest-
gestellter Besteuerungsgrundlagen des 
Fonds für vorangegangene Geschäfts-
jahre (z. B. aufgrund von steuerlichen Au-
ßenprüfungen) kann für den Fall einer für 
den Anleger steuerlich grundsätzlich 
nachteiligen Korrektur zur Folge haben, 
dass der Anleger die Steuerlast aus der 
Korrektur für vorangegangene Geschäfts-
jahre zu tragen hat, obwohl er unter Um-
ständen zu diesem Zeitpunkt nicht in dem 
Sondervermögen investiert war. Umge-
kehrt kann für den Anleger der Fall eintre-
ten, dass ihm eine steuerlich grundsätz-
lich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle 
und für vorangegangene Geschäftsjahre, 
in denen er an dem Sondervermögen be-
teiligt war, durch die Rückgabe oder Ver-
äußerung der Anteile vor Umsetzung der 
entsprechenden Korrektur nicht mehr zu-
gute kommt.
Zudem kann eine Korrektur von Steuer-
daten dazu führen, dass steuerpflichtige 
Erträge bzw. steuerliche Vorteile in einem 
anderen als eigentlich zutreffenden Ver-
anlagungszeitraum tatsächlich steuerlich 
veranlagt werden und sich dies beim ein-
zelnen Anleger negativ auswirkt.

Änderung der Anlagepolitik

Durch eine Änderung der Anlagepolitik 
innerhalb des für das jeweilige richtlinien-
konforme Sondervermögen zulässigen 
Anlagespektrums kann sich das mit dem 
Sondervermögen verbundene Risiko in-
haltlich verändern.

Änderung der vertragsbedingungen; 

Auflösung oder verschmelzung

Die Gesellschaft behält sich in den Ver-
tragsbedingungen für die Sondervermö-
gen das Recht vor, die Vertragsbedin-
gungen zu ändern (siehe hierzu auch 
den Abschnitt „Grundlagen“). Ferner ist 
es ihr gemäß den Vertragsbedingungen 
möglich, ein Sondervermögen ganz auf-
zulösen, oder es mit einem anderen, 
ebenfalls von ihr verwalteten Sonderver-
mögen zu verschmelzen. Für den Anle-
ger besteht daher das Risiko, dass er die 
von ihm geplante Haltedauer nicht reali-
sieren kann.

Risiko der Rücknahmeaussetzung

Die Anleger können grundsätzlich von 
der Gesellschaft die bewertungstägliche 
Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Die 
Gesellschaft kann die Rücknahme der An-
teile jedoch bei Vorliegen außergewöhn-
licher Umstände zeitweilig aussetzen, und 
die Anteile erst später zu dem dann gül-
tigen Preis zurücknehmen (siehe hierzu 
im Einzelnen den Abschnitt „Aussetzung 
der Rücknahme“). Dieser Preis kann nied-
riger liegen, als derjenige vor Aussetzung 
der Rücknahme.

schlüsselpersonenrisiko

Sondervermögen, deren Anlageergebnis 
in einem bestimmten Zeitraum sehr posi-
tiv ausfällt, haben diesen Erfolg auch der 
Eignung der handelnden Personen und 
damit den richtigen Entscheidungen ihres 
Managements zu verdanken. Die perso-
nelle Zusammensetzung des Fondsma-
nagements kann sich jedoch verändern. 
Neue Entscheidungsträger können dann 
möglicherweise weniger erfolgreich agie-
ren.

Zinsänderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wert-
papiere ist die Möglichkeit verbunden, 
dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeit-
punkt der Begebung eines Wertpapiers 
besteht, ändern kann. Steigen die Markt-
zinsen gegenüber den Zinsen zum Zeit-
punkt der Emission, so fallen i. d. R. die 
Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. 
Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der 
Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese 

Kursentwicklung führt dazu, dass die ak-
tuelle Rendite des festverzinslichen Wert-
papiers in etwa dem aktuellen Marktzins 
entspricht. Diese Kursschwankungen fal-
len jedoch je nach Laufzeit der festverzins-
lichen Wertpapiere unterschiedlich aus. 
Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren 
Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als 
festverzinsliche Wertpapiere mit längeren 
Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere 
mit kürzeren Laufzeiten haben demge-
genüber in der Regel geringere Renditen 
als festverzinsliche Wertpapiere mit länge-
ren Laufzeiten.
Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund 
ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 
 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken.

Risiken im Zusammenhang mit 

Derivatgeschäften

Kauf und Verkauf von Optionen sowie 
der Abschluss von Terminkontrakten oder 
Swaps sind mit folgenden Risiken verbun-
den:
n Kursänderungen des Basiswertes kön-

nen den Wert eines Optionsrechts 
oder Terminkontraktes bis hin zur Wert-
losigkeit vermindern. Durch Wertände-
rungen des einem Swap zugrunde lie-
genden Vermögenswertes kann das 
Sondervermögen ebenfalls Verluste er-
leiden.

n Der gegebenenfalls erforderliche Ab-
schluss eines Gegengeschäfts (Glatt-
stellung) ist mit Kosten verbunden.

n Durch die Hebelwirkung von Optio-
nen kann der Wert des Fondsvermö-
gens stärker beeinflusst werden, als 
dies beim unmittelbaren Erwerb der 
Basiswerte der Fall ist.

n Der Kauf von Optionen birgt das Risi-
ko, dass die Option nicht ausgeübt 
wird, weil sich die Preise der  Basiswerte 
nicht wie erwartet entwickeln, so dass 
die vom Sondervermögen gezahlte 
Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf 
von Optionen besteht die Gefahr, dass 
das Sondervermögen zur Abnahme 
von Vermögenswerten zu einem hö-
heren als dem aktuellen Marktpreis, 
oder zur Lieferung von Vermögens-
werten zu einem niedrigeren als dem 
aktuellen Marktpreis verpflichtet wird. 
Das Sondervermögen erleidet dann 
einen Verlust in Höhe der Preisdiffe-
renz minus der eingenommenen Opti-
onsprämie.

n Auch bei Terminkontrakten besteht das 
Risiko, dass das Sondervermögen infol-
ge einer unerwarteten Entwicklung 
des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste 
erleidet.
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Risiken im Zusammenhang mit dem 

erwerb von Investmentanteilen

Die Risiken der Investmentanteile, die für 
das Sondervermögen erworben werden, 
stehen in engem Zusammenhang mit 
den Risiken der in diesen Sonderver-
mögen enthaltenen Vermögensgegen-
stände bzw. der von diesen verfolgten 
Anlagestrategien. Die genannten Risiken 
können jedoch durch die Streuung der 
Vermögensanlagen innerhalb der Son-
dervermögen, deren Anteile erworben 
werden, und durch die Streuung inner-
halb dieses Sondervermögens reduziert 
werden. 
Da die Manager der einzelnen Zielfonds 
voneinander unabhängig handeln, kann 
es aber auch vorkommen, dass mehrere 
Zielfonds gleiche, oder einander entge-
gengesetzte Anlagestrategien verfolgen. 
Hierdurch können bestehende Risiken ku-
mulieren, und eventuelle Chancen kön-
nen sich gegeneinander aufheben.
Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht 
möglich, das Management der Zielfonds 
zu kontrollieren. Deren Anlageentschei-
dungen müssen nicht zwingend mit den 
Annahmen oder Erwartungen der Gesell-
schaft übereinstimmen.
Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusam-
mensetzung der Zielfonds oftmals nicht 
zeitnah bekannt sein. Entspricht die Zu-
sammensetzung nicht ihren Annahmen 
oder Erwartungen, so kann sie ggf. erst 
deutlich verzögert reagieren, indem sie 
Zielfondsanteile zurückgibt.
Es kann keine Zusicherung gegeben 
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik 
tatsächlich erreicht werden.

Erhöhte Volatilität

Die Sondervermögen AXA Renten Glo

bal, AXA Deutschland, AXA europa und 
AXA Welt weisen aufgrund ihrer Zusam-
mensetzung und durch die für die Fonds-
verwaltung verwendeten Techniken eine 
erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteil-
preise können auch innerhalb kurzer Zeit-
räume erheblichen Schwankungen nach 
oben und nach unten unterworfen sein.

Profil des typischen 
 Anlegers

Die Anlage in die Sondervermögen AXA 

Renten Global, AXA Deutschland, AXA 

europa und AXA Welt ist nur für erfahre-
ne Anleger geeignet, die in der Lage sind, 
die Risiken und den Wert der Anlage ab-
zuschätzen. Der Anleger muss bereit und 
in der Lage sein, erhebliche Wertschwan-

kungen der Anteile und ggf. einen erheb-
lichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der 
Anlagehorizont sollte für das Sonderver-
mögen AXA Renten Global bei mindes-
tens 3 Jahren, für die Sondervermögen 
AXA Deutschland, AXA europa und 
AXA Welt bei mindestens 7 Jahren lie-
gen.
Die Anlage in die Sondervermögen AXA 

Renten euro ist für Anleger geeignet, die 
bereits gewisse Erfahrungen mit Finanz-
märkten gewonnen haben. Der Anleger 
muss bereit und in der Lage sein, Wert-
schwankungen der Anteile und ggf.  einen 
deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. 
Der Anlagehorizont sollte für das Sonder-
vermögen AXA Renten euro bei mindes-
tens 3 Jahren liegen.
Die Anlage in das Sondervermögen AXA 

Geldmarkt ist für Anleger geeignet, die 
noch keine Erfahrungen mit Finanzmärk-
ten gewonnen haben. Die Anteile unter-
liegen nur geringen Wertschwankungen, 
die allerdings dazu führen können, dass 
die Anteilwerte unter die Einstandspreise 
sinken und der Anleger dadurch Kapital-
verluste erleidet.

Anteile

Die Rechte der Anleger werden in Global-
urkunden verbrieft. Diese Globalurkun-
den werden bei einer Wertpapier-Sam-
melbank verwahrt. Ein Anspruch des 
Anlegers auf Auslieferung einzelner An-
teilscheine besteht nicht. Der Erwerb von 
Anteilen ist nur bei Depotverwahrung 
möglich. Die Anteile lauten auf den Inha-
ber und verbriefen die Ansprüche der In-
haber gegenüber der Gesellschaft.
Die Sondervermögen AXA Renten euro, 

AXA Renten Global, AXA Deutschland 
und AXA Welt wurden im Hinblick auf 
die Anteile von ausgegebenen effektiven 
Stücken (Anteilscheine) auf Globalurkun-
den umgestellt. Die Rechte der Anleger 
dieser Sondervermögen, die derzeit noch 
im Besitz von Anteilscheinen dieser Son-
dervermögen sind, bleiben unberührt. 
Diese Anteilscheine lauten auf den Inha-
ber und sind über einen Anteil oder eine 
Mehrzahl von Anteilen ausgestellt. Mit der 
Übertragung eines Anteilscheins gehen 
auch die darin verbrieften Rechte über.

Ausgabe und Rücknahme 
von Anteilen

Ausgabe von Anteilen
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist 
grundsätzlich nicht beschränkt. Die Antei-
le können bei der Depotbank

n  State Street Bank GmbH,
 Brienner Straße 59, 80333 München
erworben werden. Sie werden von der 
Depotbank zum Ausgabepreis ausgege-
ben, der dem Inventarwert pro Anteil 
 zzgl. eines Ausgabeaufschlags 2 entspricht. 
Die Gesellschaft behält sich vor, die Aus-
gabe von Anteilen vorübergehend oder 
vollständig einzustellen. 

Rücknahme von Anteilen
Die Anleger können grundsätzlich bewer-
tungstäglich die Rücknahme von Anteilen 
verlangen. Rücknahmeaufträge sind bei 
der Depotbank selbst zu stellen. Die De-
potbank ist verpflichtet, die Anteile zum 
jeweils geltenden Rücknahmepreis, der 
dem Anteilwert – ggf. abzüglich eines 
Rücknahmeabschlages – entspricht, zu-
rückzunehmen.

Order-Annahmeschluss
Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der 
Anlegergleichbehandlung Rechnung, in-
dem sie sicherstellt, dass sich kein Anleger 
durch den Kauf oder Verkauf von  Anteilen 
zu bereits bekannten Anteilwerten Vor-
teile verschaffen kann. Die Gesellschaft 
hat daher einen Zeitpunkt festgelegt, bis 
zu dem Aufträge für die Ausgabe und 
Rücknahme von Anteilen bei der Depot-
bank vorliegen müssen (Order-Annahme-
schluss). Die aktuell geltende Order- 
Annahmeschlusszeit für alle in diesem 
Verkaufsprospekt aufgeführten Sonderver-
mögen ist wie folgt:
n  12.00 Uhr, State Street Bank GmbH,
 Brienner Straße 59, 80333 München
mit der Ausführung am gleichen Tag und 
mit dem Preis des Ausführungstages. 
Die aktuellen Order-Annahmeschluss-
zeiten sind auf der Homepage der Gesell-
schaft (www.axa-im.de) veröffentlicht. 
Auskünfte darüber geben ebenfalls die 
Depotbank und die Gesellschaft. 

Abrechnung bei Anteilausgabe 
und -rücknahme
Die Abrechnung erfolgt spätestens an 
dem auf den Eingang des Rücknahme-
auftrags folgenden Wertermittlungstag.

Aussetzung der Anteilrücknahme
Die Gesellschaft kann die Rücknahme der 
Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außer-
gewöhnliche Umstände vorliegen, die 
 eine Aussetzung unter Berücksichtigung 
der Interessen der Anleger erforderlich 
 erscheinen lassen. Außergewöhnliche 
Umstände liegen zum Beispiel vor, wenn 
 eine Börse, an der ein wesentlicher Teil 
der Wertpapiere des Sondervermögens 

2  Für das Sondervermögen AXA Geldmarkt wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
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gehandelt wird, außerplanmäßig ge-
schlossen ist, oder wenn die Vermögens-
gegenstände des Sondervermögens nicht 
bewertet werden können.
Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die 
Anteile erst dann zu dem dann gültigen 
Preis zurückzunehmen oder umzutau-
schen, wenn sie unverzüglich, jedoch un-
ter Wahrung der Interessen aller Anleger, 
Vermögensgegenstände des Sonderver-
mögens veräußert hat.
Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger 
durch Bekanntmachung im elektronischen 
Bundesanzeiger und darüber  hinaus in 
hinreichend verbreiteten Wirtschafts- und 
Tageszeitungen oder auf der Homepage 
der Gesellschaft (www.axa-im.de) über 
die Aussetzung und die Wiederaufnahme 
der Rücknahme der An teile.

Börsen und Märkte

Die Anteile der Sondervermögens sind 
nicht zum (amtlichen) Handel an einer 
Börse zugelassen. Die Anteile werden 
auch nicht mit Zustimmung der Gesell-
schaft in organisierten Märkten gehan-
delt. Die Gesellschaft hat Kenntnis davon, 
dass die Anteile aller in diesem Verkaufs-
prospekt behandelten Sondervermögen 
dennoch in folgenden Märkten gehan-
delt werden:
n  Börse Hamburg
n  Börse München (außer AXA Renten 

Global)
n  Börse Stuttgart (außer AXA Renten 

 Euro und AXA Renten Global)
n  Börse Düsseldorf
n  Deutsche Börse Frankfurt am Main 

(außer AXA Renten Global und AXA 
Welt)

sowie auf folgenden Internetportalen:
n  www.onvista.de
n  www.boerse.de
Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die Anteile auch an anderen Märkten 
gehandelt werden.
Der dem Börsenhandel oder Handel in 
sonstigen Märkten zugrunde liegende 
Marktpreis wird nicht ausschließlich durch 
den Wert der im Sondervermögen gehal-
tenen Vermögensgegenstände, sondern 
auch durch Angebot und Nachfrage be-
stimmt. Daher kann dieser Marktpreis von 
dem ermittelten Anteilpreis abweichen.

Ausgabe und Rücknahme
preise und Kosten

Ausgabe- und Rücknahmepreis
Zur Errechnung des Ausgabepreises und 
des Rücknahmepreises für die Anteile er-

mittelt die Depotbank unter Mitwirkung 
der Gesellschaft bewertungstäglich den 
Wert der zum Sondervermögen gehö-
renden Vermögensgegenstände abzüg-
lich der Verbindlichkeiten (Inventarwert).
Die Division des Inventarwertes durch die 
Zahl der ausgegebenen Anteilscheine er-
gibt den „Anteilwert“.
Bewertungstage für die Anteile des Son-
dervermögens sind alle Börsentage. An 
gesetzlichen Feiertagen im Geltungs-
bereich des Investmentgesetzes, die 
 Börsentage sind, sowie am 24. und 31. 
Dezember jeden Jahres können die Kapi-
talanlagegesellschaft und die Depotbank 
von einer Ermittlung des Wertes absehen. 
Von einer Anteilpreisermittlung wird der-
zeit an Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 
Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingst-
montag, Fronleichnam, Tag der Deut-
schen Einheit, Allerheiligen, Heilig Abend, 
1. und 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester 
abgesehen. 

Aussetzung der Errechnung des 
Ausgabe-/Rücknahmepreises
Die Gesellschaft kann die Errechnung des 
Ausgabe- und Rücknahmepreises zeitwei-
lig unter denselben Voraussetzungen wie 
die Anteilrücknahme aussetzen. Diese 
sind im Abschnitt „Aussetzung der Anteil-
rückgabe“ näher erläutert.

Ausgabeaufschlag
Für das Sondervermögen AXA Geldmarkt 

wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. Für 
die übrigen Sondervermögen, die Ge-
genstand dieses Verkaufsprospektes sind, 
wird bei Festsetzung des Ausgabepreises 
dem Anteilwert ein Ausgabeaufschlag 
hinzugerechnet. Der Ausgabeaufschlag 
beträgt jeweils maximal 5 % des Anteil-
wertes. Der Gesellschaft steht es frei, 
 einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu 
erheben. Zurzeit erhebt die Gesellschaft 
für die in diesem Verkaufsprospekt aufge-
führten Sondervermögen folgende Aus-
gabeaufschläge: 

Ausgabeaufschläge

sondervermögen Ausgabeaufschlag

AXA Geldmarkt 0,00 %

AXA Renten Euro 3,00 %

AXA Renten Global 3,50 %

AXA Deutschland 4,50 %

AXA Europa 5,00 %

AXA Welt 5,00 %

Dieser Ausgabeaufschlag kann insbeson-
dere bei kurzer Anlagedauer die Perfor-
mance reduzieren oder sogar ganz auf-

zehren. Der Ausgabeaufschlag stellt im 
Wesentlichen eine Vergütung für den Ver-
trieb der Anteile des Sondervermögens 
dar. Die Gesellschaft kann den Ausgabe-
aufschlag zur Abgeltung von Vertriebsleis-
tungen an etwaige vermittelnde Stellen 
weitergeben.

Veröffentlichung der Ausgabe- 
und Rücknahmepreise
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise wer-
den regelmäßig in einer hinreichend ver-
breiteten Tages- und Wirtschaftszeitung 
oder auf der Homepage der Gesellschaft 
(www.axa-im.de) veröffentlicht.

Kosten bei Ausgabe und 
 Rück nahme der Anteile
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile 
durch die Gesellschaft bzw. durch die 
 Depotbank erfolgt zum Ausgabepreis 
 (Anteilwert / Anteilwert zzgl. Ausgabeauf-
schlag) bzw. Rücknahmepreis (Anteilwert / 
Anteilwert abzüglich Rücknahmeabschlag) 
ohne Berechnung zusätzlicher Kosten. 
Werden Anteile über Dritte zurückgege-
ben, so können Kosten bei der Rücknah-
me der Anteile anfallen. Bei Vertrieb von 
Anteilen über Dritte können auch höhere 
Kosten als der Ausgabepreis berechnet 
werden.
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Verwaltungs und  
sonstige Kosten 3

Verwaltungs- und Depotbankvergütung 
sind in der Tabelle dargestellt. 
Neben den vorgenannten Vergütungen 
gehen die folgenden Aufwendungen zu 
Lasten des Sondervermögens:
n im Zusammenhang mit dem Erwerb 

und der Veräußerung von Vermögens-
gegenständen entstehende Kosten;

n bankübliche Depotgebühren, ggf. ein-
schließlich der banküblichen Kosten 
für die Verwahrung ausländischer 
Wertpapiere im Ausland;

n Kosten für den Druck und Versand der 
für die Anleger bestimmten Jahres- 
und Halbjahresberichte;

n Kosten der Bekanntmachung der Jah-
res- und Halbjahresberichte, der Aus-
gabe und Rücknahmepreise und ggf. 
der Ausschüttungen und des Auflö-
sungsberichtes;

n Kosten für die Prüfung des Sonderver-
mögens durch den Abschlussprüfer 
der Gesellschaft;

n Kosten für die Bekanntmachung der 
Besteuerungsgrundlagen und der Be-
scheinigung, dass die steuerlichen An-
gaben nach den Regeln des deut-
schen Steuerrechts ermittelt wurden;

n im Zusammenhang mit den Kosten 
der Verwaltung und Verwahrung evtl. 
entstehende Steuern;

n Kosten für die Geltendmachung und 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
des Sondervermögens.

Im Jahresbericht werden die zu Lasten des 
Sondervermögens angefallenen Verwal-

tungskosten (ohne Transaktionskosten) 
 of fengelegt und als Quote des durch-
schnitt  lichen Fondsvolumens ausgewiesen 
(„Total Expense Ratio“ – TER). Diese setzt 
sich zusammen aus der Vergütung für 
die Verwaltung des Sondervermögens, 
der Vergütung der Depotbank sowie den 
Aufwendungen, die dem Sondervermö-
gen zusätzlich belastet werden können 
(siehe Abschnitt „Verwaltungs- und 
 sons tige Kosten“). Ausgenommen sind die 
Nebenkosten und die Kosten, die beim 
Erwerb und der Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen entstehen. 
Der Kapitalanlagegesellschaft können im 
Zusammenhang mit Geschäften für Rech-
nung des Sondervermögens geldwerte 
Vorteile (Broker research, Finanzanalysen, 
Markt- und Kursinformationssysteme) ent-
stehen, die im Interesse der Anleger bei 
den Anlageentscheidungen verwendet 
werden. 
Der Kapitalanlagegesellschaft fließen 
Rückvergütungen der aus dem Sonder-
vermögen an die Depotbank und an Drit-
te geleisteten Vergütungen und Auf-
wandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, 
z. B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist 
jährlich – Vermittlungsentgelte als sog. 
„Vermittlungsfolgeprovisionen”. 

Besonderheiten beim Erwerb von 
Investmentanteilen
Da die Sondervermögen Anteile an ande-
ren Investmentvermögen erwerben kön-
nen, kann der Anleger indirekt mit Ver-
gütungen, Gebühren, Kosten, Steuern, 
Provisionen und sonstigen Aufwendun-

gen belastet werden, die das erworbene 
Investmentvermögen trägt. Insbesondere 
wird das Sondervermögen mit einer Ver-
waltungsvergütung für die im Sonderver-
mögen enthaltenen Fondsanteile belastet. 
Im Jahres- und Halbjahresbericht werden 
die Ausgabeaufschläge und Rücknahme-
abschläge offen gelegt, die dem Sonder-
vermögen für den Erwerb und die 
 Rücknahme von Anteilen an anderen Son-
dervermögen berechnet worden sind. 
Ferner wird die Vergütung offen gelegt, 
die dem Sondervermögen von einer in- 
oder ausländischen Kapitalanlagegesell-
schaft oder einer Gesellschaft, mit der die 
AXA Investment Managers Deutschland 
GmbH durch Beteiligung verbunden ist, 
als Verwaltungsvergütung für die im Son-
dervermögen gehaltenen Anteile berech-
net wurde.

Teilfonds

Die in diesem Verkaufsprospekt behandel-
ten Sondervermögen sind nicht Teilfonds 
einer Umbrella-Konstruktion.

Anteilklassen

Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche 
Rechte. Anteilklassen werden nicht gebil-
det.

Regeln für die Ermittlung 
und Verwendung der 
Erträge

Ertragsausgleichsverfahren
Die Gesellschaft wendet für die Sonder-
vermögen ein sog. Ertragsausgleichsver-
fahren an. Das bedeutet, dass die wäh-
rend des Geschäftsjahres angefallenen 
anteiligen Erträge, die der Anteilerwerber 
als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss 
und die der Verkäufer von Anteilscheinen 
als Teil des Rücknahmepreises vergütet 
erhält, fortlaufend verrechnet werden. 
Bei der Berechnung des Ertragsausgleichs 
werden die angefallenen Aufwendungen 
berücksichtigt.
Das Ertragsausgleichsverfahren dient  dazu, 
Schwankungen im Verhältnis zwischen 
Er trägen und sonstigen Vermögensge-
genständen auszugleichen, die durch 
Nettomittelzuflüsse oder Nettomittelab-
flüsse aufgrund von Anteilverkäufen 
oder -rück ga ben verursacht werden. 
Denn jeder Nettomittelzufluss liquider 
Mittel würde andernfalls den Anteil der 
Erträge am  Inventarwert des Sonderver-
mögens verringern, jeder Abfluss ihn 
vermehren.

verwaltungs und Depotbankvergütung

sondervermögen verwaltungsvergütung 
(täglich)

Depotbankvergütung  
(täglich)

AXA Geldmarkt
1/365 von  

bis zu 0,70 %  
(zzt. 0,60 %)

1/365 von bis zu 0,07 %, 
mind. 2.000,– Euro 

pro Monat (zzt. 0,06 %)

AXA Renten Euro
1/365 von  

bis zu 2,00 % 
(zzt. 0,65 %)

1/365 von bis zu 0,20 %, 
mind. 2.000,– Euro 

pro Monat (zzt. 0,06 %)

AXA Renten Global 
1/365 von  

bis zu 2,00 % 
(zzt. 0,50 %)

1/365 von bis zu 0,20 %, 
mind. 2.000,– Euro 

pro Monat (zzt. 0,06 %)

AXA Deutschland
1/365 von  

bis zu 2,00 %
(zzt. 1,00 %)

1/365 von bis zu 0,20 %, 
mind. 2.000,– Euro 

pro Monat (zzt. 0,06 %)

AXA Europa
1/365 von  

bis zu 2,00 % 
(zzt. 1,35 %)

1/365 von bis zu 0,20 %, 
mind. 2.000,– Euro  

pro Monat (zzt. 0,06 %)

AXA Welt
1/365 von  

bis zu 2,00 % 
(zzt. 1,35 %)

1/365 von bis zu 0,20 %, 
mind. 2.000,– Euro  

pro Monat (zzt. 0,06 %)

3 Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
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Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichs-
verfahren bei den ausschüttenden Son-
dervermögen AXA Renten euro, AXA 

Renten Global, AXA Deutschland, AXA 

europa und AXA Welt dazu, dass der Aus-
schüttungsbetrag je Anteil nicht durch die 
unvorhersehbare Entwicklung des Son-
dervermögens bzw. des Anteilumlaufs be-
einflusst wird. Dabei wird in Kauf genom-
men, dass Anleger, die beispielsweise kurz 
vor dem Ausschüttungstermin Anteile er-
werben, den auf Erträge entfallenden Teil 
des Ausgabepreises in Form einer Aus-
schüttung zurückerhalten, obwohl ihr 
eingezahltes Kapital an dem Entstehen 
der Erträge nicht mitgewirkt hat.
Bei dem thesaurierenden Sondervermö-
gen AXA Geldmarkt führt das Ertragsaus-
gleichsverfahren im Ergebnis dazu, dass 
der im Jahresbericht ausgewiesene Ertrag 
je Anteil nicht durch die Anzahl der um-
laufenden Anteile beeinflusst wird.

Geschäftsjahr und  
Ausschüttungen

Das Geschäftsjahr der Sondervermögen 
endet jeweils am 31. Dezember.

Ausschüttungsmechanik
Für die Sondervermögen AXA Renten 

euro, AXA Renten Global, AXA Deutsch

land, AXA europa und AXA Welt gilt das 
Folgende: Die Gesellschaft schüttet grund-
sätzlich die während des Geschäftsjahres 
für Rechnung des Sondervermögens an-
gefallenen und nicht zur Kostendeckung 
verwendeten Zinsen, Dividenden und Er-
träge aus Investmentanteilen sowie Ent-
gelte aus Darlehens- und Pensionsge-
schäften jedes Jahr innerhalb von vier 
Monaten nach Geschäftsjahresende an 
die Anleger aus. Veräußerungsgewinne 
und sonstige Erträge können ebenfalls 
zur Ausschüttung herangezogen wer-
den.
Abweichend davon werden die Erträge 
des Sondervermögens AXA Geldmarkt 

nicht ausgeschüttet, sondern im Sonder-
vermögen wiederangelegt (Thesaurie-
rung). 

Gutschrift der Ausschüttungen
Soweit die Anteile in einem Depot bei der 
Depotbank verwahrt werden, werden die 
Ausschüttungen am Hauptsitz der Depot-
bank (State Street Bank GmbH, Brienner 
Straße 59, 80333 München) kostenfrei 
gutgeschrieben. Soweit das Depot bei an-
deren Banken oder Sparkassen geführt 
wird, können zusätzliche Kosten entste-
hen. 

Noch ausstehende Ertragsscheine der 
Sondervermögen AXA Renten euro, 

AXA Renten Global, AXA Deutschland 
und AXA Welt können am Hauptsitz der 
Depotbank (State Street Bank GmbH, 
 Brienner Straße 59, 80333 München) spe-
senfrei eingelöst werden. Bei Einlösung 
der Ertragsscheine durch andere Banken 
oder Sparkassen können zusätzliche Kos-
ten berechnet werden. 

Auflösung und  
Über tragung des  
Sonder vermögens

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auf-
lösung des Sondervermögens zu verlan-
gen. Die Gesellschaft kann jedoch die 
Verwaltung eines Sondervermögens un-
ter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
sechs Monaten durch Bekanntmachung 
im elektronischen Bundesanzeiger und 
darüber hinaus im Jahresbericht oder 
Halbjahresbericht kündigen.
Des Weiteren erlischt das Recht der Ge-
sellschaft, das Sondervermögen zu ver-
walten, wenn das Insolvenzverfahren 
über das Vermögen der Gesellschaft eröff-
net ist oder mit der Rechtskraft des Ge-
richtsbeschlusses, durch den der Antrag 
auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse nach § 26 der Insolvenz-
ordnung abgewiesen wird. In diesen 
 Fällen geht das Verfügungsrecht über 
das Sondervermögen auf die Depotbank 
über, die das Sondervermögen abwickelt, 
oder mit Genehmigung der BaFin einer 
anderen Kapitalanlagegesellschaft die 
Verwaltung überträgt. 

verfahren bei Auflösung eines 

sondervermögens 

Die Ausgabe und die Rücknahme von An-
teilen wird eingestellt.
Der Erlös aus der Veräußerung der Ver-
mögenswerte des Sondervermögens ab-
züglich der noch durch das Sonderver-
mögen zu tragenden Kosten und der 
durch die Auflösung verursachten Kos-
ten werden an die Anleger verteilt, wo-
bei  diese in Höhe ihrer jeweiligen An-
teile am Sondervermögen Ansprüche 
auf Auszahlung des Liquidationserlöses 
haben.
Die Depotbank ist berechtigt, nicht abge-
rufene Liquidationserlöse nach einer Frist 
von 6 Monaten bei dem für die Ge-
sellschaft zuständigen Amtsgericht zu hin-
terlegen.
Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an 
dem ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen 
Auflösungsbericht, der den Anforderun-

gen an einen Jahresbericht entspricht. 
Spätestens drei Monate nach dem Stich-
tag der Auflösung des Sondervermögens 
wird der Auflösungsbericht im elektro-
nischen Bundesanzeiger bekannt ge-
macht. 

Übertragung aller vermögensgegen

stände des sondervermögens

Alle Vermögensgegenstände des jewei-
ligen Sondervermögens dürfen zum Ge-
schäftsjahresende (Übertragungsstichtag) 
auf ein anderes Sondervermögen über-
tra gen werden. Mit Zustimmung der 
 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht kann ein anderer Übertragungs-
stichtag bestimmt werden. Es können 
auch zum Geschäftsjahresende oder 
 einem anderen Übertragungsstichtag alle 
Vermögensgegenstände eines anderen 
Sondervermögens auf eines der Sonder-
vermögen übertragen werden.
Das andere Sondervermögen muss eben-
falls von der AXA Investment Managers 
Deutschland GmbH verwaltet werden. 
Seine Anlagegrundsätze und -grenzen, 
die Ausgabeaufschläge oder Rücknahme-
abschläge sowie die an die Kapitalanlage-
gesellschaft und die Depotbank zu 
 zahlenden Vergütungen dürfen nicht we-
sentlich von denen des jeweiligen Son-
dervermögens abweichen.
Die Gesellschaft macht den Beschluss zur 
Übertragung der Vermögensgegenstän-
de im elektronischen Bundesanzeiger 
und darüber hinaus in einer hinreichend 
verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszei-
tung oder auf der Homepage der Gesell-
schaft (www.axa-im.de) bekannt. Die 
Übertragung erfolgt drei Monate nach 
Bekanntmachung, falls nicht mit Zustim-
mung der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht ein früherer Zeitpunkt 
bestimmt wird.

verfahren bei der Übertragung von 

sondervermögen

Am Übertragungsstichtag werden die 
Werte des übernehmenden und des 
übertragenden Sondervermögens be-
rechnet, das Umtauschverhältnis wird 
festgelegt und der gesamte Vorgang wird 
vom Abschlussprüfer geprüft. Das Um-
tauschverhältnis ermittelt sich nach dem 
Verhältnis der Nettoinventarwerte des 
übernommenen und des aufnehmenden 
Sondervermögens zum Zeitpunkt der 
Übernahme. Der Anleger erhält die An-
zahl von Anteilen an dem neuen Sonder-
vermögen, die dem Wert seiner Anteile 
an dem übertragenen Sondervermögen 
entspricht.

AllGeMeIne HInWeIse

21



Die Übertragung aller Vermögensgegen-
stände eines Sondervermögens auf ein 
anderes findet nur mit Genehmigung der 
BaFin statt.

Kurzangaben über steuer
rechtliche Vorschriften

Kurzangaben über die für die 
Anleger bedeutsamen Steuer-
vorschriften
(ab dem 1.1.2009 geltendes Recht)

Die Aussagen zu den steuerlichen Vor-
schriften gelten nur für Anleger, die in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 
sind. Dem ausländischen Anleger emp-
fehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen 
an dem in diesem Verkaufsprospekt be-
schriebenen Sondervermögen mit seinem 
Steuerberater in Verbindung zu setzen 
und mögliche steuerliche Konsequenzen 
aus dem Anteilserwerb in seinem Heimat-
land individuell zu klären.
Das Sondervermögen ist als Zweckvermö-
gen von der Körperschaft- und Gewerbe-
steuer befreit. Die steuerpflichtigen Erträ-
ge des Sondervermögens werden jedoch 
beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapi-
talvermögen der Einkommensteuer un-
terworfen, soweit diese zusammen mit 
sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-
Pauschbetrag von jährlich 801,– Euro (für 
Alleinstehende oder getrennt veranlagte 
Ehegatten) bzw. 1.602,– Euro (für zusam-
men veranlagte Ehegatten) übersteigen. 
Einkünfte aus Kapitalvermögen unterlie-
gen grundsätzlich einem Steuerabzug 
von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und 
ggf. Kirchensteuer). Zu den Einkünften 
aus Kapitalvermögen gehören auch die 
vom Sondervermögen ausgeschütteten 
Erträge, die ausschüttungsgleichen Erträ-
ge, der Zwischengewinn sowie der Ge-
winn aus dem An- und Verkauf von 
Fondsanteilen, wenn diese nach dem 
31. Dezember 2008 erworben wurden 
bzw. werden. 4

Der Steuerabzug hat grundsätzlich Abgel-
tungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so 
dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
regelmäßig nicht in der Einkommensteuer-
erklärung anzugeben sind. Bei der Vor-
nahme des Steuerabzugs werden durch 
die depotführende Stelle grundsätzlich 
bereits Verlustverrechnungen vorgenom-
men und ausländische Quellensteuern 
angerechnet.
Der Steuerabzug hat u. a. aber dann  keine 
Abgeltungswirkung, wenn der persön-
liche Steuersatz geringer ist als der Abgel-
tungssatz von 25 %. In diesem Fall kön-
nen die Einkünfte aus Kapitalvermögen in 

der Einkommensteuererklärung angege-
ben werden. Das Finanzamt setzt dann 
den niedrigeren persönlichen Steuersatz 
an und rechnet auf die persönliche Steuer-
schuld den vorgenommenen Steuer ab-
zug an (sog. Günstigerprüfung).
Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen 
 keinem Steuerabzug unterlegen haben 
(weil z. B. ein Gewinn aus der Veräuße-
rung von Fondsanteilen in einem auslän-
dischen Depot erzielt wird), sind diese in 
der Steuererklärung anzugeben. Im Rah-
men der Veranlagung unterliegen die 
Einkünfte aus Kapitalvermögen dann 
ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 % 
oder dem niedrigeren persönlichen 
 Steuersatz.
Trotz Steuerabzug und höherem persön-
lichen Steuersatz können Angaben zu 
den Einkünften aus Kapitalvermögen er-
forderlich sein, wenn im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung außergewöhn-
liche Belastungen oder Sonderausgaben 
(z. B. Spenden) geltend gemacht wer-
den. 
Sofern sich die Anteile im Betriebsvermö-
gen befinden, werden die Erträge als Be-
triebseinnahmen steuerlich erfasst. Die 
steuerliche Gesetzgebung erfordert zur 
Ermittlung der steuerpflichtigen bzw. der 
kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge eine 
differenzierte Betrachtung der Ertragsbe-
standteile. 

Anteile im Privatvermögen 
 (Steuerinländer)

Gewinne aus der veräußerung von 

Wertpapieren, Gewinne aus termin

geschäften und erträge aus stillhalter

prämien

Gewinne aus der Veräußerung von Ak-
tien, eigenkapitalähnlichen Genussrech-
ten und Investmentanteilen, Gewinne 
aus Termingeschäften sowie Erträge aus 
Stillhalterprämien, die auf der Ebene des 
Sondervermögens erzielt werden, wer-
den beim Anleger nicht erfasst, solange 
sie nicht ausgeschüttet werden. Zudem 
werden die Gewinne aus der Veräuße-
rung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buch-
staben a) bis f) InvStG genannten Kapital-
forderungen beim Anleger nicht erfasst, 
wenn sie nicht ausgeschüttet werden.
Hierunter fallen folgende Kapitalforde-
rungen:
a) Kapitalforderungen, die eine Emissi-

onsrendite haben, 
b) „normale“ Anleihen und unverbriefte 

Forderungen mit festem Kupon sowie 
Down-Rating-Anleihen, Floater und 
Reverse-Floater, 

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Ak-
tie oder eines veröffentlichten Index 
für eine Mehrzahl von Aktien im Ver-
hältnis 1:1 abbilden, 

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen 
und Wandelanleihen,

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis 
(flat) gehandelte Gewinnobligationen 
und Fremdkapital-Genussrechte und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen. 
Werden Gewinne aus der Veräußerung 
der o. g.  Wertpapiere / Kapitalforderungen, 
Gewinne aus Termingeschäften sowie Er-
träge aus Stillhalterprämien  ausgeschüttet, 
sind sie grundsätzlich steuerpflichtig und 
unterliegen bei Verwahrung der Anteile 
im Inland dem Steuerabzug von 25 % 
 (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kir-
chensteuer). Ausgeschüttete Gewinne 
aus der Veräußerung von Wertpapieren 
und Gewinne aus Termingeschäften sind 
jedoch steuerfrei, wenn die Wertpapiere 
auf Ebene des Sondervermögens vor dem 
1.1.2009 erworben bzw. die Terminge-
schäfte vor dem 1.1.2009 eingegangen 
worden sind.
Ergebnisse aus der Veräußerung von Ka-
pitalforderungen, die nicht in der o. g. 
Aufzählung enthalten sind, sind steuerlich 
wie Zinsen zu behandeln (s. u.).

Zinsen und zinsähnliche erträge sowie 

ausländische Dividenden 

Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie 
ausländische Dividenden sind beim Anle-
ger grundsätzlich steuerpflichtig. Dies gilt 
unabhängig davon, ob diese Erträge the-
sauriert oder ausgeschüttet werden.
Ausgeschüttete oder thesaurierte Zinsen 
und zinsähnliche Erträge sowie auslän-
dische Dividenden des Sondervermögens 
unterliegen i. d. R. dem Steuerabzug von 
25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. 
Kirchensteuer). 
Vom Steuerabzug kann Abstand genom-
men werden, wenn der Anleger Steuer-
inländer ist und einen  Freistellungsauftrag 
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Er-
tragsteile 801,– Euro bei Einzelveran-
lagung bzw. 1.602,– Euro bei Zusam-
menveranlagung von Ehegatten nicht 
übersteigen. 
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage 
 einer NV-Bescheinigung und bei auslän-
dischen Anlegern bei Nachweis der steu-
erlichen Ausländereigenschaft.
Verwahrt der inländische Anleger die An-
teile eines steuerrechtlich ausschüttenden 
Sondervermögens in einem inländischen 
Depot bei der Kapitalanlagegesellschaft 
oder einem Kreditinstitut (Depotfall), so 
nimmt die depotführende Stelle als Zahl-

4 Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteilen sind beim Privatanleger steuerfrei, wenn der Zeitraum zwischen  Anschaffung 
und Veräußerung mehr als ein Jahr beträgt.
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stelle vom Steuerabzug Abstand, wenn 
ihr vor dem festgelegten Ausschüttungs-
termin ein in ausreichender Höhe aus ge-
stellter Freistellungsauftrag nach amt lichem 
Muster oder eine NV-Bescheinigung, die 
vom Finanzamt für die Dauer von maxi-
mal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt 
wird. In diesem Fall erhält der Anleger die 
gesamte Ausschüttung ungekürzt gutge-
schrieben.
Handelt es sich um ein steuerrechtlich 
thesaurierendes Sondervermögen, so 
wird der Steuerabzug auf thesaurierte 
Zinsen, zinsähnliche Erträge sowie auslän-
dische Dividenden des Sonderver mögens 
in Höhe von 25 % (zzgl. Solidaritätszu-
schlag) durch die Kapitalanlagegesell-
schaft selbst abgeführt. Der Ausgabe- und 
Rücknahmepreis der Fondsanteile ermä-
ßigt sich insoweit um den Steuerabzug 
zum Ablauf des Geschäftsjahres. Da die 
Anleger der Kapitalanlagegesellschaft re-
gelmäßig nicht bekannt sind, kann in 
 diesem Fall kein Kirchensteuereinbehalt 
erfolgen, so dass kirchensteuerpflichtige 
Anleger insoweit Angaben in der Einkom-
mensteuererklärung zu machen haben.
Befinden sich die Anteile im Depot bei 
 einem inländischen Kreditinstitut oder 
 einer inländischen Kapitalanlagegesell-
schaft, so erhält der Anleger, der seiner 
depotführenden Stelle einen in ausrei-
chender Höhe ausgestellten Freistellungs-
auftrag oder eine NV-Bescheinigung vor 
Ablauf des Geschäftsjahres des Sonder-
vermögens vorlegt, den abgeführten 
Steuerabzug auf seinem Konto gutge-
schrieben.
Sofern der Freistellungsauftrag oder die 
NV-Bescheinigung nicht bzw. nicht recht-
zeitig vorgelegt wird, erhält der Anleger 
auf Antrag von der depotführenden Stelle 
eine Steuerbescheinigung über den ein-
behaltenen und abgeführten Steuer-
abzug und den Solidaritätszuschlag. Der 
Anleger hat dann die Möglichkeit, den 
Steuerabzug im Rahmen seiner Einkom-
mensteuerveranlagung auf seine persön-
liche Steuerschuld anrechnen zu lassen. 
Werden Anteile ausschüttender Sonder-
vermögen nicht in einem Depot verwahrt 
und Ertragsscheine einem inländischen 
Kreditinstitut vorgelegt (Eigenverwah-
rung), wird der Steuerabzug in Höhe von 
25 % zzgl. des Solidaritätszuschlags vorge-
nommen. 

Inländische Dividenden 

Inländische Dividenden, die vom Sonder-
vermögen ausgeschüttet oder thesauriert 
werden, sind beim Anleger grundsätzlich 
steuerpflichtig. 

Bei Ausschüttung oder Thesaurierung 
wird von der inländischen Dividende ein 
Steuerabzug in Höhe von 25 % (zzgl. 
 Solidaritätszuschlag) von der Kapital-
anlagegesellschaft vorgenommen. Die 
depotführende Stelle berücksichtigt bei 
 Ausschüttungen zudem einen ggf. vorlie-
genden Antrag auf Kirchensteuereinbe-
halt. Der Anleger erhält den Steuerabzug 
von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag) in 
voller Höhe sofort erstattet, sofern die 
 Anteile bei der Kapitalanlagegesellschaft 
oder einem inländischen Kreditinstitut ver-
wahrt werden und dort ein Freistellungs-
auftrag in ausreichender Höhe oder eine 
NV-Bescheinigung vorliegt. Anderenfalls 
kann er den Steuerabzug von 25 % (zzgl. 
Solidaritätszuschlag) unter Beifügung der 
steuerlichen Bescheinigung der depot-
führenden Stelle auf seine persönliche 
Einkommensteuerschuld anrechnen.

negative steuerliche erträge

Verbleiben negative Erträge nach Ver-
rechnung mit gleichartigen positiven Er-
trägen auf der Ebene des Sonderver-
mögens, werden diese auf Ebene des 
Sondervermögens steuerlich vorgetragen. 
Diese können auf Ebene des Sonderver-
mögens mit künftigen gleichartigen posi-
tiven steuerpflichtigen Erträgen der Fol-
gejahre verrechnet werden. Eine direkte 
Zurechnung der negativen steuerlichen 
Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. 
Damit wirken sich diese negativen Be-
träge beim Anleger bei der Einkommen-
steuer erst in dem Veranlagungszeitraum 
(Steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr 
des Sondervermögens endet bzw. die 
Ausschüttung für das Geschäftsjahr des 
Sondervermögens erfolgt, für das die ne-
gativen steuerlichen Erträge auf Ebene 
des Sondervermögens verrechnet wer-
den. Eine frühere Geltendmachung bei 
der Einkommensteuer des Anlegers ist 
nicht möglich. 

substanzauskehrungen

Substanzauskehrungen sind nicht steuer-
bar.
Substanzauskehrungen, die der Anleger 
während seiner Besitzzeit erhalten hat, 
sind allerdings dem steuerlichen Ergebnis 
aus der Veräußerung der Fondsanteile 
hinzuzurechnen, d. h. sie erhöhen den 
steuerlichen Gewinn.

veräußerungsgewinne auf Anleger

ebene

Werden Anteile an einem Sondervermö-
gen, die nach dem 31.12.2008  erworben 
wurden, von einem Privatanleger veräu-

ßert, unterliegt der Veräußerungsgewinn 
dem Abgeltungssatz von 25 %. Sofern die 
Anteile in einem inländischen Depot ver-
wahrt werden, nimmt die depotführende 
Stelle den Steuerabzug vor. Der Steuerab-
zug von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag 
und ggf. Kirchensteuer) kann durch die 
Vorlage eines ausreichenden Freistel-
lungsauftrags bzw. einer NV-Bescheini-
gung vermieden werden.
Werden Anteile an einem Sondervermö-
gen, die vor dem 1.1.2009 erworben 
wurden, von einem Privatanleger inner-
halb eines Jahres nach Anschaffung 
 (Spekulationsfrist) wieder veräußert, sind 
 Veräußerungsgewinne als Einkünfte aus 
privaten Veräußerungsgeschäften grund-
sätzlich steuerpflichtig. Beträgt der aus 
„privaten Veräußerungsgeschäften” er-
zielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr 
 weniger als 600,– Euro, ist er steuerfrei 
(Freigrenze). Wird die Freigrenze über-
schritten, ist der gesamte private Veräuße-
rungsgewinn steuerpflichtig.
Bei einer Veräußerung der vor dem 
1.1.2009 erworbenen Anteile außerhalb 
der Spekulationsfrist ist der Gewinn bei 
Privatanlegern steuerfrei. 
Bei der Ermittlung des Veräußerungsge-
winns sind die Anschaffungskosten um 
den Zwischengewinn im Zeitpunkt der 
Anschaffung und der Veräußerungspreis 
um den Zwischengewinn im Zeitpunkt 
der Veräußerung zu kürzen, damit es 
nicht zu einer doppelten einkommensteu-
erlichen Erfassung von Zwischengewin-
nen (s. u.) kommen kann. Zudem ist der 
Veräußerungspreis um die thesaurierten 
Erträge zu kürzen, die der Anleger bereits 
versteuert hat, damit es auch insoweit 
nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt.

Anteile im Betriebsvermögen 
(Steuerinländer)

Gewinne aus der veräußerung von 

Wertpapieren, Gewinne aus termin

geschäften und erträge aus stillhalter

prämien

Gewinne aus der Veräußerung von Ak-
tien, eigenkapitalähnlichen Genussrech-
ten und Investmentanteilen, Gewinne 
aus Termingeschäften sowie Erträge aus 
Stillhalterprämien, die auf der Ebene des 
Sondervermögens erzielt werden, wer-
den beim Anleger nicht erfasst, solange 
sie nicht ausgeschüttet werden. Zudem 
werden die Gewinne aus der Veräuße-
rung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buch-
staben a) bis f) InvStG genannten Kapital-
forderungen beim Anleger nicht erfasst, 
wenn sie nicht ausgeschüttet werden.
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Hierunter fallen folgende Kapitalforderun-
gen:
a) Kapitalforderungen, die eine Emissi-

onsrendite haben, 
b) „normale“ Anleihen und unverbriefte 

Forderungen mit festem Kupon sowie 
Down-Rating-Anleihen, Floater und 
Reverse-Floater,

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Ak-
tie oder eines veröffentlichten Index 
für eine Mehrzahl von Aktien im Ver-
hältnis 1:1 abbilden,

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen 
und Wandelanleihen,

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis 
(flat) gehandelte Gewinnobligationen 
und Fremdkapital-Genussrechte und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen. 
Werden diese Gewinne ausgeschüttet, 
so sind sie steuerlich auf Anlegerebene 
zu berücksichtigen. Dabei sind Ver-
äußerungsgewinne aus Aktien ganz 5 
(bei  Anlegern, die Körperschaften sind) 
oder zu 40 % (bei sonstigen betrieb-
lichen  An legern, z. B. Einzelunterneh-
mern)  steu erfrei (Teileinkünfteverfahren). 
Veräußerungsgewinne aus Renten/Kapi-
tal forderungen, Gewinne aus Terminge-
schäften und Erträge aus Still halter prä-
mien sind hingegen in voller Höhe 
steuerpflichtig.
Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapi-
talforderungen, die nicht in der o. g. Auf-
zählung enthalten sind, sind steuerlich 
wie Zinsen zu behandeln (s. u.).
Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungs-
gewinne, ausgeschüttete Terminge-
schäftsgewinne sowie ausgeschüttete Er-
träge aus Stillhalterprämien unterliegen 
grundsätzlich dem Steuerabzug (Kapital-
ertragsteuer 25 % zzgl. Solidaritätszu-
schlag). Dies gilt nicht für Gewinne aus 
der Veräußerung von vor dem 1.1.2009 
erworbenen Wertpapieren und Gewinne 
aus vor dem 1.1.2009 eingegangenen 
Termingeschäften. Die auszahlende Stelle 
nimmt jedoch insbesondere dann keinen 
Steuerabzug vor, wenn der Anleger eine 
unbeschränkt steuerpflichtige Körper-
schaft ist oder diese Kapitalerträge Be-
triebseinnahmen eines inländischen Be-
triebs sind und dies der auszahlenden 
Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge 
nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck 
erklärt wird.

Zinsen und zinsähnliche erträge

Zinsen und zinsähnliche Erträge sind 
beim Anleger grundsätzlich steuerpflich-
tig.6 Dies gilt unabhängig davon, ob die-
se Erträge thesauriert oder ausgeschüttet 
werden.

Eine Abstandnahme vom Steuerabzug 
bzw. eine Vergütung des Steuerabzugs ist 
nur durch Vorlage einer entsprechenden 
NV-Bescheinigung möglich. Ansonsten er-
hält der Anleger eine  Steuerbescheinigung 
über die Vornahme des Steuerabzugs.

In und ausländische Dividenden

Dividenden in- und ausländischer Aktien-
gesellschaften, die auf Anteile im Betriebs-
vermögen ausgeschüttet oder thesauriert 
werden, sind mit Ausnahme von Dividen-
den nach dem REITG bei Körperschaften 
steuerfrei 7. Von Einzelunternehmern sind 
diese Erträge zu 60 % zu versteuern (Teil-
einkünfteverfahren).
Inländische Dividenden unterliegen dem 
Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 % 
 zzgl. Solidaritätszuschlag). 
Ausländische Dividenden unterliegen 
grundsätzlich dem Steuerabzug (Kapital-
ertragsteuer 25 % zzgl. Solidaritätszu-
schlag). Die auszahlende Stelle nimmt 
 jedoch insbesondere dann keinen Steuer-
abzug vor, wenn der Anleger eine unbe-
schränkt steuerpflichtige Körperschaft ist 
(wobei von Körperschaften i. S. d. § 1 Abs. 1 
Nr. 4 und 5 KStG der auszahlenden Stelle 
eine Bescheinigung des für sie zuständi-
gen Finanzamtes vorliegen muss) oder 
die ausländischen Dividenden Betriebs-
einnahmen eines inländischen Betriebs 
sind und dies der auszahlenden Stelle 
vom Gläubiger der Kapitalerträge nach 
amtlich vorgeschriebenen Vordruck er-
klärt wird.
Bei gewerbesteuerpflichtigen Anlegern 
sind die zum Teil einkommensteuerfreien 
bzw. körperschaftsteuerfreien Dividenden-
erträge für Zwecke der Ermittlung des 
 Gewerbeertrags nach derzeitiger Auffas-
sung der Finanzverwaltung wieder hinzu-
zurechnen, nicht aber wieder zu kürzen. 
Die gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
von Streubesitzdividenden aus einem 
 Investmentvermögen ist derzeit Gegen-
stand eines Gerichtsverfahrens.

negative steuerliche erträge

Verbleiben negative Erträge nach Ver-
rechnung mit gleichartigen positiven Er-
trägen auf der Ebene des Sondervermö-
gens, werden diese steuerlich auf Ebene 
des Sondervermögens vorgetragen. Die-
se können auf Ebene des Sondervermö-
gens mit künftigen gleichartigen positiven 
steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre 
verrechnet werden. Eine direkte Zurech-
nung der negativen steuerlichen Erträge 
auf den Anleger ist nicht möglich. Damit 
wirken sich diese negativen Beträge beim 
Anleger bei der Einkommensteuer bzw. 

Körperschaftsteuer erst in dem Veranla-
gungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem 
das Geschäftsjahr des Sondervermögens 
endet, bzw. die Ausschüttung für das Ge-
schäftsjahr des Sondervermögens erfolgt, 
für das die negativen steuerlichen Erträge 
auf Ebene des Sondervermögens verrech-
net werden. Eine frühere Geltendma-
chung bei der Einkommensteuer bzw. 
Körperschaftsteuer des Anlegers ist nicht 
möglich. 

substanzauskehrungen

Substanzauskehrungen sind nicht steuer-
bar. Dies bedeutet für einen bilanzie-
renden Anleger, dass die Substanzaus-
kehrungen in der Handelsbilanz ertrags- 
wirksam zu vereinnahmen sind, in der 
Steuerbilanz aufwandswirksam ein passi-
ver Ausgleichsposten zu bilden ist und 
damit technisch die historischen An-
schaffungskosten steuerneutral gemindert 
werden.

veräußerungsgewinne auf Anleger

ebene

Gewinne aus der Veräußerung von Antei-
len im Betriebsvermögen sind für Körper-
schaften grundsätzlich steuerfrei 8, soweit 
die Gewinne aus noch nicht zugeflos-
senen oder noch nicht als zugeflossen 
geltenden Dividenden und aus realisier-
ten und nicht realisierten Gewinnen des 
Sondervermögens aus in- und auslän-
dischen Aktien herrühren (sog. Aktien-
gewinn). Von Einzelunternehmern sind 
 diese Veräußerungsgewinne zu 60 % zu 
versteuern.
Die Kapitalanlagegesellschaft veröffent-
licht den Aktiengewinn bewertungstäg-
lich als Prozentsatz des Wertes des Invest-
mentanteils. 

Steuerausländer
Verwahrt ein Steuerausländer Anteile  
an ausschüttenden Sondervermögen im 
 Depot bei einer inländischen depotfüh-
renden Stelle, wird vom Steuerabzug auf 
Zinsen, zinsähnliche Erträge, Wertpapier-
veräußerungsgewinne, Termingeschäfts-
gewinne und ausländische Dividenden 
Abstand genommen, sofern er seine steu-
erliche Ausländereigenschaft nachweist. 
Inwieweit eine Anrechnung oder Erstat-
tung des Steuerabzugs auf inländische 
Dividenden für den ausländischen Anle-
ger möglich ist, hängt von dem zwischen 
dem Sitzstaat des Anlegers und der Bun-
desrepublik Deutschland bestehenden 
Doppelbesteuerungsabkommen ab. So-
fern die Ausländereigenschaft der depot-
führenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht 

5 5 % der Veräußerungsgewinne aus Aktien gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig.
6  Die zu versteuernden Zinsen sind gemäß § 2 Abs. 2a InvStG im Rahmen der Zinsschrankenregelung nach § 4h EStG zu berücksichtigen.
7 5 % der Dividenden gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig.
8 5 % des steuerfreien Veräußerungsgewinns gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig.
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rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der 
ausländische Anleger gezwungen, die Er-
stattung des Steuerabzugs gemäß § 37 
Abs. 2 AO zu beantragen. Zuständig ist 
das Betriebsstättenfinanzamt der depot-
führenden Stelle.
Hat ein ausländischer Anleger Anteile 
 thesaurierender Sondervermögen im De-
pot bei einer inländischen depotführen-
den Stelle, wird ihm bei Nachweis seiner 
 steuerlichen Ausländereigenschaft der 
Steuerabzug in Höhe von 25 % zzgl. Soli-
daritätszuschlag, soweit dieser nicht auf 
inländische Dividenden entfällt, erstattet. 
Erfolgt der Antrag auf Erstattung verspä-
tet, kann – wie bei verspätetem Nach-
weis der Ausländereigenschaft bei aus-
schüttenden Fonds – eine Erstattung 
gemäß § 37 Abs. 2 AO auch nach dem 
Thesaurierungszeitpunkt beantragt wer-
den.

Solidaritätszuschlag
Auf den bei Ausschüttungen oder The-
saurierungen abzuführenden Steuerab-
zug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe 
von 5,5 % zu erheben. Der Solidaritätszu-
schlag ist bei der Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer anrechenbar.
Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei 
Thesaurierung die Vergütung des Steuer-
abzugs – beispielsweise bei ausreichen-
dem Freistellungsauftrag, Vorlage einer 
NV-Bescheinigung oder Nachweis der 
Steuerausländereigenschaft –, ist kein Soli-
daritätszuschlag abzuführen bzw. wird 
bei einer Thesaurierung der einbehaltene 
Solidaritätszuschlag vergütet.

Kirchensteuer
Soweit die Einkommensteuer bereits von 
einer inländischen depotführenden Stelle 
(Abzugsverpflichteter) durch den Steuer-
abzug erhoben wird, wird die darauf ent-
fallende Kirchensteuer nach dem Kirchen-
steuersatz der Religionsgemeinschaft, der 
der Kirchensteuerpflichtige angehört, als 
Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Zu 
diesem Zweck hat der Kirchensteuerpfich-
tige dem Abzugsverpflichteten in einem 
schriftlichen Antrag seine Religionsange-
hörigkeit zu benennen. Ehegatten haben 
in dem Antrag zudem zu erklären, in wel-
chem Verhältnis der auf jeden Ehegatten 
entfallende Anteil der Kapitalerträge zu 
den gesamten Kapitalerträgen der Ehe-
gatten steht, damit die Kirchensteuer ent-
sprechend diesem Verhältnis aufgeteilt, 
einbehalten und abgeführt werden kann. 
Wird kein Aufteilungsverhältnis ange-
geben, erfolgt eine Aufteilung nach Köp-
fen.

Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als 
Sonderausgabe wird bereits beim Steuer-
abzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer
Auf die ausländischen Erträge des Son-
dervermögens wird teilweise in den Her-
kunftsländern Quellensteuer einbehalten.
Die Kapitalanlagegesellschaft kann die an-
rechenbare Quellensteuer auf der Ebene 
des Sondervermögens wie Werbungskos-
ten abziehen. In diesem Fall ist die auslän-
dische Quellensteuer auf Anlegerebene 
weder anrechenbar noch abzugsfähig.
Übt die Kapitalanlagegesellschaft ihr 
Wahlrecht zum Abzug der ausländischen 
Quellensteuer auf Fondsebene nicht aus, 
dann wird die anrechenbare Quellen-
steuer bereits beim Steuerabzug min-
dernd berücksichtigt. 

Ertragsausgleich
Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabe-
preises für ausgegebene Anteile, die zur 
Ausschüttung herangezogen werden 
können (Ertragsausgleichsverfahren), sind 
steuerlich so zu behandeln wie die Erträ-
ge, auf die diese Teile des Ausgabepreises 
entfallen

Gesonderte Feststellung,  
Außenprüfung
Die Besteuerungsgrundlagen, die auf 
Ebene des Sondervermögens ermittelt 
werden, sind gesondert festzustellen. 
Hierzu hat die Investmentgesellschaft 
beim zuständigen Finanzamt eine Fest-
stellungserklärung abzugeben. Ände-
rungen der Feststellungserklärungen, 
z. B. anlässlich einer Außenprüfung (§ 11 
Abs. 3 InvStG) der Finanzverwaltung, wer-
den für das Geschäftsjahr wirksam, in 
dem die geänderte Feststellung unan-
fechtbar geworden ist. Die steuerliche Zu-
rechnung dieser geänderten Feststellung 
beim Anleger erfolgt dann zum Ende 
 dieses Geschäftsjahres bzw. am Ausschüt-
tungstag bei der Ausschüttung für dieses 
Geschäftsjahr.
Damit treffen die Bereinigungen von Feh-
lern wirtschaftlich die Anleger, die zum 
Zeitpunkt der Fehlerbereinigung an dem 
Sondervermögen beteiligt sind. Die steu-
erlichen Auswirkungen können entweder 
positiv oder negativ sein. 

Zwischengewinnbesteuerung
Zwischengewinne sind die im Verkaufs- 
oder Rückgabepreis enthaltenen Entgelte 
für vereinnahmte oder aufgelaufene Zin-
sen sowie Gewinne aus der Veräußerung 
von nicht in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buch-

staben a) bis f) InvStG genannten Kapital-
forderungen, die vom Fonds noch nicht 
ausgeschüttet oder thesauriert und infol-
gedessen beim Anleger noch nicht steu-
erpflichtig wurden (etwa Stückzinsen aus 
festverzinslichen Wertpapieren vergleich-
bar). Der vom Sondervermögen erwirt-
schaftete Zwischengewinn ist bei Rück-
gabe oder Verkauf der Anteile durch 
Steuerinländer einkommensteuerpflichtig. 
Der Steuerabzug auf den Zwischenge-
winn beträgt 25 % (zzgl. Solidaritätszu-
schlag und ggf. Kirchensteuer). 
Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte 
Zwischengewinn kann im Jahr der Zah-
lung einkommensteuerlich als negative 
Einnahme abgesetzt werden. Er wird be-
reits beim Steuerabzug steuermindernd 
berücksichtigt. Wird der Zwischengewinn 
nicht veröffentlicht, sind jährlich 6 % des 
Entgelts für die Rückgabe oder Veräuße-
rung des Investmentanteils als Zwischen-
gewinn anzusetzen. 
Die Zwischengewinne können regelmä-
ßig auch den Abrechnungen sowie den 
Erträgnisaufstellungen der Banken ent-
nommen werden.

Folgen der Verschmelzung von 
Sondervermögen
In den Fällen der Übertragung aller Ver-
mögensgegenstände eines Sondervermö-
gens in ein anderes Sondervermögen 
gem. § 40 InvG kommt es weder auf der 
Ebene der Anleger noch auf der Ebene 
der beteiligten Sondervermögen zu einer 
Aufdeckung von stillen Reserven, d. h. 
dieser Vorgang ist steuerneutral. 

Transparente, semitransparente 
und intransparente Besteuerung
Die oben genannten Besteuerungsgrund-
sätze (sog. transparente Besteuerung) 
gelten nur, wenn sämtliche Besteuerungs-
grundlagen im Sinne des § 5 Abs. 1 InvStG 
bekannt gemacht werden (sog. steuer-
liche Bekanntmachungspflicht). Dies gilt 
auch insoweit, als das Sondervermögen 
Anteile an anderen inländischen Sonder-
vermögen und Investmentaktiengesell-
schaften, EG-Investmentanteile und aus-
ländische Investmentanteile, die keine 
EG-Investmentanteile sind, erworben hat 
(Zielfonds i.S.d. § 10 InvStG) und diese 
 ihren steuerlichen Bekanntmachungs-
pflichten nachkommen.
Die Kapitalanlagegesellschaft ist bestrebt, 
sämtliche Besteuerungsgrundlagen, die 
ihr zugänglich sind, bekannt zu machen.
Die erforderliche Bekanntmachung kann 
jedoch nicht garantiert werden, insbeson-
dere soweit das Sondervermögen Ziel-
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fonds erworben hat und diese ihren steu-
erlichen Bekanntmachungspflichten nicht 
nachkommen. In diesem Fall werden die 
Ausschüttungen und der Zwischenge-
winn des jeweiligen Zielfonds sowie 70 % 
der Wertsteigerung im letzten Kalender-
jahr des jeweiligen Zielfonds (mindestens 
jedoch 6 % des Rücknahmepreises) als 
steuerpflichtiger Ertrag auf der Ebene des 
Sondervermögens angesetzt.
Die Kapitalanlagegesellschaft ist zudem 
bestrebt, Besteuerungsgrundlagen außer-
halb des § 5 Abs. 1 InvStG (wie insbe-
sondere den Aktiengewinn, den Immobi-
liengewinn und den Zwischengewinn) 
bekannt zu machen.

EU-Zinsrichtlinie / Zinsinformations-
verordnung
Die Zinsinformationsverordnung (kurz 
ZIV), mit der die Richtlinie 2003/48/EG 
des Rates vom 3. Juni 2003, ABL. EU Nr. L 
157 S. 38 umgesetzt wird, soll grenzüber-
schreitend die effektive Besteuerung von 
Zinserträgen natürlicher Personen im Ge-
biet der EU sicherstellen. Mit einigen Dritt-
staaten (insbesondere mit der Schweiz, 
Liechtenstein, Channel Islands, Monaco 
und Andorra) hat die EU Abkommen ab-
geschlossen, die der EU-Zinsrichtlinie 
weitgehend entsprechen.
Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, 
die eine im europäischen Ausland oder 
bestimmten Drittstaaten ansässige natür-
liche Person von einem deutschen Kredit-
institut (das insoweit als Zahlstelle  handelt) 
gutgeschrieben erhält, von dem deut-
schen Kreditinstitut an das Bundeszentral-
amt für Steuern und von dort aus letztlich 
an die ausländischen Wohnsitzfinanz-
ämter gemeldet. 
Entsprechend werden grundsätzlich Zins-
erträge, die eine natürliche Person in 
Deutschland von einem ausländischen 
Kreditinstitut im europäischen Ausland 
oder in bestimmten Drittstaaten erhält, 
von der ausländischen Bank letztlich an 
das deutsche Wohnsitzfinanzamt gemel-
det. Alternativ behalten einige ausländi-
sche Staaten Quellensteuern ein, die in 
Deutschland anrechenbar sind.
Konkret betroffen sind folglich die inner-
halb der Europäischen Union bzw. in 
den beigetretenen Drittstaaten an-
sässigen Privatanleger, die grenzüber-
schreitend in einem anderen EU-Land ihr 
Depot oder Konto führen und Zinserträge 
erwirtschaften. 
U. a. Luxemburg und die Schweiz haben 
sich verpflichtet, von den Zinserträgen  eine 

Quellensteuer i. H. v. 20 % (ab 1.7.2011: 
35 %) einzubehalten. Der Anleger erhält 
im Rahmen der steuerlichen Dokumenta-
tion eine Bescheinigung, mit der er sich 
die abgezogenen Quellensteuern im Rah-
men seiner Einkommensteuererklärung 
anrechnen lassen kann. 
Alternativ hat der Privatanleger die Mög-
lichkeit, sich vom Steuerabzug im Ausland 
befreien zu lassen, indem er eine Ermäch-
tigung zur freiwilligen Offenlegung seiner 
Zinserträge gegenüber der ausländischen 
Bank abgibt, die es dem Institut gestattet, 
auf den Steuerabzug zu verzichten und 
stattdessen die Erträge an die gesetzlich 
vorgegebenen Finanzbehörden zu mel-
den.
Nach der ZIV ist von der Kapitalanlagege-
sellschaft für jeden in- und ausländischen 
Fonds anzugeben, ob er der ZIV unter-
liegt (in scope) oder nicht (out of scope).
Für diese Beurteilung enthält die ZIV zwei 
wesentliche Anlagegrenzen. 
Wenn das Vermögen eines Fonds aus 
höchstens 15 % Forderungen im Sinne 
der ZIV besteht, haben die Zahlstellen, die 
letztendlich auf die von der Kapitalanlage-
gesellschaft gemeldeten Daten zurück-
greifen, keine Meldungen an das Bundes-
zentralamt für Steuern zu versenden. 
Ansonsten löst die Überschreitung der 
15 %-Grenze eine Meldepflicht der Zahl-
stellen an das Bundeszentralamt für Steu-
ern über den in der Ausschüttung enthal-
tenen Zinsanteil aus. 
Bei Überschreiten der 40 %-Grenze ist der 
in der Rückgabe oder Veräußerung der 
Fondsanteile enthaltene Zinsanteil zu mel-
den. Handelt es sich um einen ausschüt-
tenden Fonds, so ist zusätzlich im Falle 
der Ausschüttung der darin enthaltene 
Zinsanteil an das Bundeszentralamt für 
Steuern zu melden. Handelt es sich um 
einen thesaurierenden Fonds, erfolgt 
 eine Meldung konsequenterweise nur im 
Falle der Rückgabe oder Veräußerung 
des Fondsanteils.

Hinweis:
Die steuerlichen Ausführungen gehen 
von der derzeit bekannten Rechtslage 
aus. Sie richten sich an in Deutschland 
unbeschränkt einkommensteuerpflichti
ge oder unbeschränkt körperschaftsteu
erpflichtige Personen. Es kann jedoch 
keine Gewähr dafür übernommen 
 werden, dass sich die steuerliche Be
urteilung durch Gesetzgebung, Recht
sprechung oder Erlasse der Finanzver
waltung nicht ändert.

Auslagerung

Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben 
anderen Unternehmen übertragen:

n EDV-Dienste

Wertpapier-Sondervermögen:
n Portfoliomanagement
n Handel mit Finanzinstrumenten 
n Handelsunterstützung
n Fondsbuchhaltung und weitere Back- 

und Middle-Office Tätigkeiten
n Wertpapier-Darlehens- und Pensions-

geschäfte
n Systeme und Datenlieferung für das 

Risikomanagement
n Dienstleistungen im Bereich der Deri-

vatetransaktionen

Immobilien-Sondervermögen:
n Asset Management
n Objektverwaltung.

Jahres / Halbjahres 
berichte / Abschlussprüfer

Die Jahresberichte und Halbjahresbe-
richte sind bei der Gesellschaft sowie auf 
der Homepage der Gesellschaft (www.
axa-im.de) erhältlich. 
Mit der Prüfung der Sondervermögen 
und des Jahresberichtes ist die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers 

Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Moskauer straße 19

40227 Düsseldorf

beauftragt.

Zahlungen an die Anteil
inhaber / Verbreitung der 
Berichte und sonstige 
Informationen

Durch die Beauftragung der Depotbank 
ist sichergestellt, dass die Anleger die Aus-
schüttungen erhalten und dass Anteile 
zurückgenommen werden. Die in diesem 
Verkaufsprospekt erwähnten Anlegerin-
formationen können auf dem im Abschnitt 
„Grundlagen“ angegebenen Wege bezo-
gen werden. Darüber hinaus sind diese 
Unterlagen auch bei der Depotbank zu 
erhalten.
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Weitere Sondervermögen, 
die von der Kapitalanlage
gesellschaft verwaltet 
werden
Von der Gesellschaft werden noch fol-
gende Publikums-Sondervermögen ver-
waltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufs-
prospekts sind:

a) Richtlinienkonforme Sondervermögen
n AXA Wachstum Invest
n AXA Defensiv Invest
n AXA Chance Invest
n AXA Performance Invest
n AXA Wachstum Spektrum
n AXA Chance Spektrum
n AXA Portfolio 1
n AXA Portfolio 2
n AXA Portfolio 3
n AXA Portfolio 5
n AXA Portfolio 6
n AXA Portfolio 7
n AXA Zeitwertfonds I

b) Immobilien-Sondervermögen
n AXA Immoselect
n AXA Immosolutions
n AXA Immoresidential

Hinzu kommen 32 Spezial-Sondervermö-
gen.

Belehrung über das Recht 
des Käufers zum Widerruf 
nach § 126 InvG  
(Haustürgeschäfte).

Hinweis nach § 126 des Investment

gesetzes 

Ist der Käufer von Anteilen durch münd-
liche Verhandlungen außerhalb der stän-
digen Geschäftsräume desjenigen, der 
die Anteile verkauft oder den Verkauf ver-
mittelt hat, dazu bestimmt worden, eine 
auf den Kauf gerichtete Willenserklärung 
abzugeben, so ist der Käufer berechtigt, 
seine Kauferklärung gegenüber AXA In-
vestment Managers Deutschland GmbH, 
Innere Kanalstraße 95, 50823 Köln, schrift-
lich und ohne Angabe von Gründen un-
ter Angabe der Person des Erklärenden 
einschließlich dessen Unterschrift binnen 
einer Frist von zwei Wochen zu widerru-
fen (z. B. Brief, Fax, E-Mail); dies gilt auch 
dann, wenn derjenige, der die Anteile 
verkauft oder den Verkauf vermittelt, kei-
ne ständigen Geschäftsräume hat. 
Zur Wahrung der Frist genügt die recht-
zeitige Absendung der Widerrufserklä-
rung. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu 
laufen, wenn die Durchschrift des  Antrags 
auf Vertragsabschluss dem Käufer ausge-

händigt oder ihm eine Kaufabrechnung 
übersandt worden ist und darin eine Be-
lehrung über das Widerrufsrecht enthal-
ten ist, die den Anforderungen des § 355 
Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs genügt. Ist der Fristbeginn streitig, 
trifft die Beweislast den Verkäufer.
Das Recht zum Widerruf besteht nicht, 
wenn der Verkäufer nachweist, dass der 
Käufer die Anteile im Rahmen seines Ge-
werbebetriebes erworben hat oder er 
den Käufer zu den Verhandlungen, die 
zum Verkauf der Anteile geführt haben, 
aufgrund vorhergehender Bestellung 
(§ 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung) aufge-
sucht hat.
Handelt es sich um ein Fernabsatzge-
schäft i. S. d. § 312b BGB, so ist bei einem 
Erwerb von Finanzdienstleistungen, de-
ren Preis auf dem Finanzmarkt Schwan-
kungen unterliegt ein Widerruf ausge-
schlossen (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB).
Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer 
bereits Zahlungen geleistet, so ist die Kapi-
talanlagegesellschaft verpflichtet, dem 
Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug ge-
gen Rückübertragung der erworbenen 
Anteile, die bezahlten Kosten und einen 
Betrag auszuzahlen, der dem Wert der 
bezahlten Anteile am Tage nach dem Ein-
gang der Widerrufserklärung entspricht.
Auf das Recht zum Widerruf kann nicht 
verzichtet werden. 
Diese Ausführungen gelten entsprechend 
für den Verkauf der Anteile durch den An-
leger.
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Allgemeine und Besondere 
Vertragsbedingungen 



Allgemeine  
Vertragsbedingungen

Allgemeine vertragsbedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der 

AXA Investment Managers 

Deutschland GmbH, Köln,

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für 
die von der Gesellschaft aufgelegten 
richtlinienkonformen

sondervermögen, 

die nur in Verbindung mit den für das 
 jeweilige Sondervermögen aufgestell-
ten „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
gelten.

§ 1 Grundlagen

1.  Die Gesellschaft ist eine Kapital-
anlagegesellschaft und unterliegt den 
Vorschriften des Investmentgesetzes 
 (InvG).

2. Die Kapitalanlagegesellschaft legt das 
bei ihr eingelegte Geld im eigenen Na-
men für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger nach dem Grundsatz der 
Risikomischung in den nach dem InvG 
zugelassenen Vermögensgegenstän-
den gesondert vom eigenen Vermö-
gen in Form von Sondervermögen an. 
Über die sich hieraus ergebenden 
Rechte der Anleger werden Urkunden 
(Anteilscheine) ausgestellt.

3.  Das Rechtsverhältnis zwischen Kapital-
anlagegesellschaft und dem Anleger 
richtet sich nach diesen Vertragsbedin-
gungen und dem InvG.

§ 2 Depotbank

1.  Die Gesellschaft bestellt ein Kredit-
institut als Depotbank; die Depotbank 
handelt unabhängig von der Gesell-
schaft und ausschließlich im Interesse 
der Anleger.

2.  Der Depotbank obliegen die nach 
dem InvG und diesen Vertragsbe-
dingungen vorgeschriebenen Aufga-
ben.

§ 3 fondsverwaltung

1.  Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet 
die Vermögensgegenstände im eige-
nen Namen für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmannes. Sie 
handelt bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben unabhängig von der Depot-
bank und ausschließlich im Interesse 
der Anleger und der Integrität des 
Marktes.

2.  Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem 
von den Anlegern eingelegten Geld 

die Vermögensgegenstände zu erwer-
ben, diese wieder zu veräußern und 
den Erlös anderweitig anzulegen; sie 
ist ferner ermächtigt, alle sich aus der 
Verwaltung der Vermögensgegen-
stände ergebenden sonstigen Rechts-
handlungen vorzunehmen.

3.  Die Gesellschaft darf für gemeinschaft-
liche Rechnung der Anleger weder 
Gelddarlehen gewähren noch Ver-
pflichtungen aus einem Bürgschafts- 
oder einem Garantievertrag eingehen; 
sie darf keine Vermögensgegenstände 
nach Maßgabe der §§ 47, 48 und 50 
InvG verkaufen, die im Zeitpunkt des 
Geschäftsabschlusses nicht zum Son-
dervermögen gehören. § 51 InvG 
bleibt unberührt.

§ 4 Anlagegrundsätze

Die Gesellschaft soll für das Sondervermö-
gen nur solche Vermögensgegenstände 
erwerben, die Ertrag und/oder Wachs-
tum erwarten lassen. Sie bestimmt in den 
Vertragsbestimmungen, welche Vermö-
gensgegenstände für das Sondervermö-
gen erworben werden dürfen.

§ 5 Wertpapiere

Sofern die „Besonderen Vertragsbedin-
gungen“ keine weiteren  Einschränkungen 
vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehalt-
lich des § 52 InvG Wertpapiere nur erwer-
ben, wenn
a) sie an einer Börse in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zugelas-
sen oder dort an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in die-
sen einbezogen sind, 

b) sie ausschließlich an einer Börse außer-
halb der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder außerhalb der an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum zum Handel zugelassen oder 
dort an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind, sofern die Wahl dieser Bör-
se oder dieses organisierten Marktes 
von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) 
zugelassen ist 1, 

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum zum Handel 
oder ihre Zulassung an einem organi-
sierten Markt oder ihre Einbeziehung 

in diesen in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaaten des  Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum nach den Ausgabebedingungen 
zu beantragen ist, sofern die Zulas-
sung oder Einbeziehung dieser Wert-
papiere innerhalb eines Jahres nach 
ihrer Ausgabe erfolgt,

d) ihre Zulassung an einer Börse zum 
Handel oder ihre Zulassung an einem 
organisierten Markt oder die Einbe-
ziehung in diesen außerhalb der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
oder außerhalb der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum 
nach den Ausgabebedingungen zu 
beantragen ist, sofern die Wahl die-
ser Börse oder dieses organisierten 
 Marktes von der Bundesanstalt zuge-
lassen ist und die Zulassung oder 
 Einbeziehung dieser Wertpapiere in-
nerhalb eines Jahres nach ihrer Aus-
gabe erfolgt,

e) es Aktien sind, die dem Sondervermö-
gen bei einer Kapitalerhöhung aus Ge-
sellschaftsmitteln zustehen,

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, 
die zum Sondervermögen gehören, 
erworben wurden,

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds 
sind, die die in § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 
InvG genannten Kriterien erfüllen, 

h) es Finanzinstrumente sind, die die in 
§ 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 InvG genann-
ten Kriterien erfüllen.

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 
1 Buchstaben a) bis d) darf nur erfolgen, 
wenn zusätzlich die Voraussetzungen des 
§ 47 Abs.1 Satz 2 InvG erfüllt sind.

§ 6 Geldmarktinstrumente

1.  Sofern die „Besonderen Vertragsbedin-
gungen“ keine weiteren Einschrän-
kungen vorsehen, darf die Gesellschaft 
vorbehaltlich des § 52 InvG für Rech-
nung des Sondervermögens Instru-
mente, die üblicherweise auf dem 
Geldmarkt gehandelt werden, sowie 
verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeit-
punkt ihres Erwerbs für das Sonderver-
mögen eine restliche Laufzeit von 
höchstens 397 Tagen haben, deren 
Verzinsung nach den Ausgabebedin-
gungen während ihrer gesamten 
 Laufzeit regelmäßig, mindestens aber 
 einmal in 397 Tagen, marktgerecht 
angepasst wird oder deren Risikoprofil 
dem Risikoprofil solcher Wertpapiere 
entspricht (Geldmarktinstrumente), er-
werben. Geldmarktinstrumente  dürfen 

1 Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt veröffentlicht. www.bafin.de
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für das Sondervermögen nur erwor-
ben werden, wenn sie 
a) an einer Börse in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union oder 
in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum zum Han-
del zugelassen oder dort an einem 
anderen organisierten Markt zuge-
lassen oder in diesen einbezogen 
sind,

b) ausschließlich an einer Börse außer-
halb der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union oder außerhalb der 
anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zuge-
lassen oder dort an einem  anderen 
organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, so-
fern die Wahl dieser Börse oder 
dieses organisierten Marktes von 
der Bundesanstalt zugelassen ist 2,

c) von den Europäischen Gemein-
schaften, dem Bund, einem Son-
dervermögen des Bundes, einem 
Land, einem anderen Mitgliedstaat 
oder einer anderen zentralstaat-
lichen, regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft oder der Zen-
tralbank eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union, der Europäi-
schen Zentralbank oder der Euro-
päischen Investitionsbank, einem 
Drittstaat oder, sofern dieser ein 
Bundesstaat ist, einem Gliedstaat 
dieses Bundesstaates oder von ei-
ner internationalen öffentlich-
rechtlichen Einrichtung, der min-
destens ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angehört, be-
geben oder garantiert werden, 

d) von einem Unternehmen bege-
ben werden, dessen Wertpapiere 
auf den unter den Buchstaben a) 
und b) bezeichneten Märkten ge-
handelt werden, 

e) von einem Kreditinstitut, das nach 
dem Europäischen Gemeinschafts-
recht festgelegten Kriterien einer 
Aufsicht unterstellt ist, oder einem 
Kreditinstitut, das Aufsichtsbestim-
mungen, die nach Auffassung der 
Bundesanstalt denjenigen des Eu-
ropäischen Gemeinschaftsrechts 
gleichwertig sind, unterliegt und 
diese einhält, begeben oder ga-
rantiert, oder

f) von anderen Emittenten begeben 
werden und den Anforderungen 
des § 48 Abs.1 Satz 1 Nr. 6 InvG 
entsprechen. 

2.  Geldmarktinstrumente im Sinne des 
Absatzes 1 dürfen nur erworben wer-
den, wenn sie die jeweiligen Voraus-
setzungen des § 48 Abs. 2 und 3 InvG 
erfüllen.

§ 7 Bankguthaben

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens Bankguthaben halten, 
die eine Laufzeit von höchstens zwölf Mo-
naten haben. Die auf Sperrkonten zu füh-
renden Guthaben können bei einem 
 Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
unterhalten werden; die Guthaben kön-
nen auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz 
in einem Drittstaat, dessen Aufsichts-
bestimmungen nach Auffassung der 
 Bundesanstalt denjenigen des Gemein-
schaftsrechts gleichwertig sind, gehalten 
werden. Sofern in den „Besonderen Ver-
tragsbedingungen“ nichts anderes be-
stimmt ist, können die Bankguthaben 
auch auf Fremdwährung lauten.

§ 8 Investmentanteile

1.  Sofern in den „Besonderen Vertragsbe-
dingungen“ nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, kann die Gesellschaft für 
Rechnung eines Sondervermögens 
Anteile an inländischen richtlinienkon-
formen Sondervermögen und Invest-
mentaktiengesellschaften sowie EG-In-
vestmentanteile im Sinne des InvG 
erwerben. Anteile an anderen inländi-
schen Sondervermögen und Invest-
mentaktiengesellschaften sowie aus-
ländische Investmentanteile, die keine 
EG-Investmentanteile sind, können er-
worben werden, sofern sie die Anfor-
derungen des § 50 Abs.1 Satz 2 InvG 
erfüllen.

2.  Anteile an inländischen Sonderver-
mögen und Investmentaktiengesell-
schaften, EG-Investmentanteile und 
ausländische Investmentanteile darf 
die Gesellschaft nur erwerben, wenn 
nach den Vertragsbedingungen oder 
der Satzung der Kapitalanlagegesell-
schaft, der Investmentaktiengesell-
schaft oder der ausländischen Invest-
mentgesellschaft insgesamt höchstens 
10 % des Wertes ihres Vermögens in 
Anteilen an anderen inländischen 
 Sondervermögen, Investmentaktienge-
sellschaften oder ausländischen Invest-
mentvermögen i.S.v. § 50 InvG ange-
legt werden dürfen.

§ 9 Derivate

1.  Sofern in den „Besonderen Vertragsbe-
dingungen“ nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, kann die Gesellschaft im 
Rahmen der Verwaltung des Sonder-
vermögens Derivate gemäß § 51 Abs. 1 
Satz 1 InvG und Finanzinstrumente mit 
derivativer Komponente gemäß § 51 
Abs. 1 Satz 2 InvG einsetzen. Sie darf – 
der Art und dem Umfang der einge-
setzten Derivate und Finanzinstru-
mente mit derivativer Komponente 
entsprechend – zur Ermittlung der 
Auslastung der nach § 51 Abs. 2 InvG 
festgesetzte Marktrisikogrenze für den 
Einsatz von Derivaten und Finanz-
instrumenten mit derivativer Kompo-
nente entweder den einfachen oder 
den qualifizierten Ansatz im Sinne der 
DerivateV nutzen; das Nähere regelt 
der Verkaufsprospekt. 

2.  Sofern die Gesellschaft den einfachen 
Ansatz nutzt, darf sie ausschließlich die 
folgenden Grundformen von Deriva-
ten, Finanzinstrumenten mit deriva-
tiver Komponente oder  Kombinationen 
aus diesen Derivaten, Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente 
oder Kombinationen aus gemäß § 51 
Abs. 1 Satz 1 InvG zulässigen Basis-
werten im Sondervermögen  einsetzen. 
Hierbei darf der nach Maßgabe von 
§ 16 DerivateV zu ermittelnde Anrech-
nungsbetrag des Sondervermögens 
für das Zins- und Aktienkursrisiko oder 
das Währungsrisiko zu keinem Zeit-
punkt das Zweifache des Wertes des 
Sondervermögens übersteigen.
a) Terminkontrakte auf die Basiswerte 

nach § 51 Abs.1 InvG mit der Aus-
nahme von Investmentanteilen 
nach § 50 InvG;

b) Optionen oder Optionsscheine auf 
die Basiswerte nach § 51 Abs.1 
 InvG mit der Ausnahme von In-
vestmentanteilen nach § 50 InvG 
und auf Terminkontrakte nach 
Buchstabe a), wenn sie die fol-
genden Eigenschaften aufweisen:

aa) eine Ausübung ist entweder wäh-
rend der gesamten Laufzeit oder 
zum Ende der Laufzeit möglich 
und

bb) der Optionswert hängt zum Aus-
übungszeitpunkt linear von der 
positiven oder negativen Differenz 
zwischen Basispreis und  Marktpreis 
des Basiswerts ab und wird null, 
wenn die Differenz das andere 
Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder 
Zins-Währungsswaps;

2 Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt veröffentlicht. www.bafin.de
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d) Optionen auf Swaps nach Buch-
stabe c), sofern sie die in Buchsta-
be b) unter Buchstaben aa) und 
bb) beschriebenen Eigenschaften 
aufweisen (Swaptions);

e) Credit Default Swaps sofern sie 
ausschließlich und nachvollziehbar 
der Absicherung des Kreditrisikos 
von genau zuordenbaren Vermö-
gensgegenständen des Sonder-
vermögens dienen.

3.  Sofern die Gesellschaft den qualifi-
zierten Ansatz nutzt, darf sie – vorbe-
haltlich eines geeigneten Risiko-
managementsystems – in jegliche 
Fi nanzinstrumente mit derivativer Kom-
ponente oder Derivate investieren, die 
von einem gemäß § 51 Abs. 1 Satz1 
 InvG zulässigen Basiswert abgeleitet 
sind. 

 Hierbei darf der dem  Sondervermögen 
zuzuordnende potenzielle  Risikobetrag 
für das Marktrisiko zu keinem Zeitpunkt 
das Zweifache des potenziellen Risiko-
betrags für das Marktrisiko des zuge-
hörigen Vergleichsvermögens gemäß 
§ 9 der DerivateV übersteigen.

4.  Unter keinen Umständen darf die Ge-
sellschaft bei diesen Geschäften von 
den in den „Allgemeinen und Beson-
deren Vertragsbedingungen“ oder in 
dem Verkaufsprospekt genannten An-
lagegrundsätzen und -grenzen abwei-
chen. 

5.  Die Gesellschaft wird Derivate und 
 Finanzinstrumente mit derivativer Kom-
ponente zum Zwecke der  Absicherung, 
der effizienten Portfoliosteuerung und 
der Erzielung von Zusatzerträgen ein-
setzen, wenn und soweit sie dies im 
Interesse der Anleger für geboten hält.

6.  Bei der Ermittlung der Marktrisikogren-
ze für den Einsatz von Derivaten und 
Finanzinstrumenten mit derivativer 
Komponente darf die Gesellschaft je-
derzeit vom einfachen zum qualifizier-
ten Ansatz gemäß § 7 der DerivateV 
wechseln. Der Wechsel zum quali-
fizierten Ansatz bedarf nicht der Ge-
nehmigung durch die Bundesanstalt, 
die Gesellschaft hat den Wechsel je-
doch unverzüglich der Bundesanstalt 
anzuzeigen und im nächstfolgenden 
Halbjahres- oder Jahresbericht  bekannt 
zu machen.

7.  Beim Einsatz von Derivaten und 
 Finanzinstrumenten mit derivativer 
Komponente wird die Gesellschaft die 
gemäß § 51 Abs. 3 InvG erlassene 
Rechtsverordnung über Risikomanage-
ment und Risikomessung in Sonder-
vermögen (DerivateV) beachten.

§ 10 sonstige Anlageinstrumente

Sofern in den „Besonderen Vertragsbedin-
gungen“ nichts Anderweitiges bestimmt 
ist, kann die Gesellschaft für Rechnung 
eines Sondervermögens bis zu 10 % des 
Wertes des Sondervermögens Sonstige 
Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG er-
werben.

§ 11 Ausstellergrenzen und 

 Anlagegrenzen 

1.  Bei der Verwaltung hat die  Gesellschaft 
die im InvG, der DerivateV und die  
in den Vertragsbedingungen festge-
legten Grenzen und Beschränkungen 
zu beachten.

2. Im Einzelfall dürfen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente einschließlich 
der in Pension genommenen Wertpa-
piere und Geldmarktinstrumente des-
selben Ausstellers (Schuldners) über 
den Wertanteil von 5 % hinaus bis zu 
10 % des Sondervermögens erworben 
werden; dabei darf der Gesamtwert 
der Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente dieser Aussteller (Schuldner) 
40 % des Sondervermögens nicht 
übersteigen.

3.  Die Gesellschaft darf in solche Schuld-
verschreibungen, Schuldscheindarle-
hen und Geldmarktinstrumente, die 
vom Bund, einem Land, den Europä-
ischen Gemeinschaften, einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union 
oder seinen Gebietskörperschaften, 
 einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder 
von einer internationalen Organisa-
tion, der mindestens ein Mitgliedstaat 
der Europäischen Union angehört, 
ausgegeben oder garantiert worden 
sind, jeweils bis zu 35 % des Wertes 
des Sondervermögens anlegen. In 
Pfandbriefen und Kommunalschuld-
verschreibungen sowie Schuldver-
schreibungen, die von Kreditinstituten 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum ausgegeben worden sind, darf 
die Gesellschaft jeweils bis zu 25 % 
des Wertes des Sondervermögens 
 anlegen, wenn die Kreditinstitute auf-
grund gesetzlicher Vorschriften zum 
Schutz der Inhaber dieser Schuldver-
schreibungen einer besonderen öf-
fentlichen Aufsicht unterliegen und die 
mit der Ausgabe der Schuldverschrei-
bungen aufgenommenen Mittel nach 
den gesetzlichen Vorschriften in Ver-

mögenswerten angelegt werden, die 
während der gesamten Laufzeit der 
Schuldverschreibungen die sich aus 
ihnen ergebenden Verbindlichkeiten 
ausreichend decken und die bei  einem 
Ausfall des Ausstellers vorrangig für die 
fällig werdenden Rückzahlungen und 
die Zahlung der Zinsen bestimmt 
sind. Legt die Gesellschaft mehr als 
5 % des Wertes des Sondervermögens 
in Schuldverschreibungen desselben 
Ausstellers nach Satz 2 an, so darf der 
Gesamtwert dieser Schuldverschrei-
bungen 80 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht übersteigen.

4.  Die Grenze in Absatz 3 Satz 1 darf für 
Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente desselben Ausstellers nach 
Maßgabe von § 60 Absatz 2 Satz 1 
 InvG überschritten werden, sofern die 
„Besonderen Vertragsbedingungen“ 
dies unter Angabe der Aussteller vorse-
hen. In diesen Fällen müssen die für 
Rechnung des Sondervermögens ge-
haltenen Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente aus mindestens sechs 
 verschiedenen Emissionen stammen, 
wobei nicht mehr als 30 % des Sonder-
vermögens in einer Emission gehalten 
werden dürfen.

5.  Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % 
des Wertes des Sondervermögens in 
Bankguthaben im Sinne des § 49 InvG 
bei je einem Kreditinstitut anlegen.

6.  Die Gesellschaft hat sicherzustellen, 
dass eine Kombination aus:
a) von ein und derselben Einrichtung 

begebenen Wertpapieren oder 
Geldmarktinstrumenten,

b) Einlagen bei dieser Einrichtung,
c) Anrechnungsbeträgen für das 

Kontrahentenrisiko der mit dieser 
Einrichtung eingegangenen Ge-
schäfte in Derivaten, die nicht zum 
Handel an einer Börse zugelassen 
oder in einen anderen organisier-
ten Markt einbezogen sind, 

 20 % des Wertes des jeweiligen 
 Sondervermögens nicht übersteigt. 
Satz 1 gilt für die in Absatz 3 genann-
ten Emittenten und Garantiegeber mit 
der Maßgabe, dass die Gesellschaft 
 sicherzustellen hat, dass eine Kombi-
nation der in Satz 1 genannten Ver-
mögensgegenstände und Anrech-
nungsbeträge 35 % des Wertes des 
jeweiligen Sondervermögens nicht 
übersteigt. Die jeweiligen Einzelober-
grenzen bleiben in beiden Fällen un-
berührt.

7.  Die in Absatz 3 genannten Schuldver-
schreibungen, Schuldscheindarlehen 
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und Geldmarktinstrumente werden 
bei der Anwendung der in Absatz 2 
genannten Grenzen von 40 % nicht 
berücksichtigt. Die in den Absätzen 2 
und 3 und Absätzen 5 bis 6 genann-
ten Grenzen dürfen abweichend von 
der Regelung in Absatz 6 nicht kumu-
liert werden.

8.  Die Gesellschaft darf in Anteilen an 
 einem einzigen Investmentvermögen 
nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 nur bis 
zu 20 % des Wertes des Sonderver-
mögens anlegen. In Anteilen an In-
vestmentvermögen nach Maßgabe 
des § 8 Absatz 1 Satz 2 darf die Gesell-
schaft insgesamt nur bis zu 30 % des 
Wertes des Sondervermögens an-
legen. Die Gesellschaft darf für Rech-
nung des Sondervermögens nicht 
mehr als 25 % der ausgegebenen 
 Anteile eines anderen inländischen 
oder ausländischen Investmentvermö-
gens erwerben.

§ 12 Übertragung aller vermögens

gegenstände des sondervermögens in 

ein anderes sondervermögen

1.  Die Gesellschaft darf alle Vermögens-
gegenstände dieses  Sondervermögens 
in ein anderes Sondervermögen über-
tragen oder alle Vermögensgegen-
stände eines anderen Sonderver-
mögens in dieses Sondervermögen 
übernehmen, wenn
a) beide Sondervermögen von der 

Gesellschaft verwaltet werden,
b) die Anlagegrundsätze und -gren-

zen nach den Vertragsbedingun-
gen für diese Sondervermögen 
nicht wesentlich voneinander ab-
weichen,

c) die an die Gesellschaft und die De-
potbank zu zahlenden Vergütun-
gen sowie die Ausgabeaufschläge 
und Rücknahmeabschläge nicht 
wesentlich voneinander abwei-
chen,

d) die Übertragung aller Vermögens-
gegenstände des Sondervermö-
gens zum Geschäftsjahresende 
des übertragenden Sondervermö-
gens (Übertragungsstichtag) er-
folgt, am Übertragungsstichtag 
die Werte des übernehmenden 
und des übertragenden Sonder-
vermögens berechnet werden, 
das Umtauschverhältnis festgelegt 
wird, die Vermögensgegenstände 
und Verbindlichkeiten übernom-
men werden und der gesamte 
Übernahmevorgang vom Ab-
schlussprüfer geprüft wird und die 

Bundesanstalt die Übertragung 
der Vermögensgegenstände, bei 
der die Interessen der Anleger aus-
reichend gewahrt sein müssen, 
genehmigt hat. Mit Zustimmung 
der Bundesanstalt kann ein ande-
rer Übertragungsstichtag  bestimmt 
werden; § 44 Abs. 3 und 6 InvG ist 
entsprechend anzuwenden.

2.  Das Umtauschverhältnis ermittelt sich 
nach dem Verhältnis der Nettoinven-
tarwerte des übernommenen und 
des aufnehmenden Sondervermögens 
zum Zeitpunkt der Übernahme. Der 
Beschluss der Gesellschaft zur Übertra-
gung aller Vermögensgegenstände 
eines Sondervermögens in ein anderes 
Sondervermögen ist bekannt zu ma-
chen; § 43 Abs. 5 Satz 1 InvG ist ent-
sprechend anzuwenden. Die Übertra-
gung darf nicht vor Ablauf von drei 
Monaten nach Bekanntmachung er-
folgen, falls nicht mit der Zustimmung 
der Bundesanstalt ein früherer Zeit-
punkt bestimmt wird. Die neuen An-
teile des übernehmenden Sonderver-
mögens gelten bei den Anlegern des 
übertragenden Sondervermögens mit 
Beginn des dem Übertragungsstichtag 
folgenden Tages als ausgegeben.

3.  Absatz 1 Buchstabe c gilt nicht für die 
Zusammenlegung einzelner Sonder-
vermögen zu einem einzigen Sonder-
vermögen mit unterschiedlichen An-
teilklassen. In diesem Fall ist statt des 
Umtauschverhältnisses nach Abs. 2 
Satz 1, der Anteil der Anteilklasse an 
dem Sondervermögen zu ermitteln. 
Die Ausgabe der neuen Anteile an die 
Anleger des übertragenden Sonder-
vermögens gilt nicht als Tausch. Die 
ausgegebenen Anteile treten an die 
Stelle der Anteile an dem übertra-
genden Sondervermögen.

§ 13 Darlehen

1.  Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens einem Wertpapier-
Darlehensnehmer gegen ein markt-
gerechtes Entgelt nach Übertragung 
ausreichender Sicherheiten ein Wert-
papier-Darlehen auf unbestimmte 
oder bestimmte Zeit insoweit gewäh-
ren, als der Kurswert der zu über-
tragenden Wertpapiere zusammen 
mit dem Kurswert der für Rechnung 
des Sondervermögens demselben 
Wertpapier-Darlehensnehmer bereits 
als Wertpapier-Darlehen übertragene 
Wertpapiere 10 % des Wertes des Son-
dervermögens nicht übersteigt. Der 
Kurswert der für eine bestimmte Zeit 

zu übertragende Wertpapiere darf zu-
sammen mit dem Kurswert der für 
Rechnung des Sondervermögens be-
reits als Wertpapier-Darlehen für eine 
bestimmte Zeit übertragene Wertpa-
piere 15 % des Wertes des Sonderver-
mögens nicht übersteigen.

2. Wird die Sicherheit für die übertrage-
nen Wertpapiere vom Wertpapier- 
Darlehensnehmer in Guthaben er-
bracht, darf die Gesellschaft von der 
Möglichkeit Gebrauch machen, diese 
Guthaben in Geldmarktinstrumente im 
Sinne des § 48 InvG in der Währung 
des Guthabens anzulegen. Die Erträ-
ge aus Sicherheiten stehen dem Son-
dervermögen zu.

3.  Die Gesellschaft kann sich auch eines 
von einer Wertpapiersammelbank oder 
von einem anderen in den „Besonde-
ren Vertragsbedingungen“ genannten 
Unternehmen, dessen Unternehmens-
gegenstand die Abwicklung von grenz-
überschreitenden Effektengeschäften 
für andere ist, organisierten Systems zur 
Vermittlung und Abwicklung der Wert-
papier-Darlehen bedienen, welches 
von den Anforderungen der §§ 54 und 
55 InvG abweicht, wenn durch die Be-
dingungen dieses Systems die Wah-
rung der Interessen der Anleger ge-
währleistet ist.

4.  Sofern in den „Besonderen Vertrags-
bedingungen“ nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, darf die Gesellschaft 
Wertpapier-Darlehen auch in Bezug 
auf Geldmarktinstrumente und In-
vestmentanteile gewähren sofern 
 diese Vermögensgegenstände für das 
Sondervermögen erwerbbar sind. Die 
Regelungen des § 13 gelten hierfür 
sinngemäß.

§ 14 Pensionsgeschäfte

1.  Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Sondervermögens Wertpapier-Pen-
sionsgeschäfte im Sinne von § 340b 
Abs. 2 Handelsgesetzbuch gegen Ent-
gelt mit Kreditinstituten oder Finanz-
dienstleistungsinstituten abschließen.

2.  Die Pensionsgeschäfte müssen Wert-
papiere zum Gegenstand haben, die 
nach den Vertragsbedingungen für 
das Sondervermögen erworben wer-
den dürfen.

3.  Die Pensionsgeschäfte dürfen höchs-
tens eine Laufzeit von 12 Monaten ha-
ben.

4.  Sofern in den „Besonderen Vertrags-
bedingungen“ nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, darf die Gesellschaft Pen-
sionsgeschäfte auch in Bezug auf 
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Geldmarktinstrumente und Invest-
mentanteile gewähren, sofern diese 
Vermögensgegenstände für das Son-
dervermögen erwerbbar sind. Die 
 Regelungen des § 14 gelten hierfür 
sinngemäß.

§ 15 Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf für gemeinschaft-
liche Rechnung der Anleger kurzfristige 
Kredite bis zur Höhe von 10 % des Son-
dervermögens aufnehmen, wenn die 
 Bedingungen der Kreditaufnahme markt-
üblich sind und die Depotbank der Kredit-
aufnahme zustimmt. Hierbei sind  Beträge, 
die die Gesellschaft als Pensionsgeber im 
Rahmen eines Pensionsgeschäftes er-
halten hat, anzurechnen.

§ 16 Anteilscheine

1.  Die Anteilscheine lauten auf den Inha-
ber und sind über einen Anteil oder 
eine Mehrzahl von Anteilen ausge-
stellt.

2.  Die Anteile können verschiedene 
Rechte, insbesondere hinsichtlich der 
Ertragsverwendung, des Ausgabeauf-
schlages, des Rücknahmeabschlages, 
der Währung des Anteilwertes, der 
Verwaltungsvergütung, der Mindest-
anlagesumme oder einer Kombination 
dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. 
Die Einzelheiten sind in den „Besonde-
ren Vertragsbedingungen“ festgelegt. 

3.  Die Anteilscheine tragen mindestens 
die handschriftlichen oder vervielfältig-
ten Unterschriften der Gesellschaft 
und der Depotbank. Darüber hinaus 
weisen sie die eigenhändige Unter-
schrift einer Kontrollperson der Depot-
bank auf.

4.  Die Anteile sind übertragbar. Mit der 
Übertragung eines Anteilscheines ge-
hen die in ihm verbrieften Rechte über. 
Der Gesellschaft gegenüber gilt in 
 jedem Falle der Inhaber des Anteil-
scheines als der Berechtigte.

5.  Sofern die Rechte der Anleger bei der 
Errichtung des Sondervermögens oder 
die Rechte der Anleger einer Anteil-
klasse bei Einführung der Anteilklasse 
nicht in einer Globalurkunde, sondern 
in einzelnen Anteilscheinen oder in 
Mehrfachurkunden verbrieft werden 
sollen, erfolgt die Festlegung in den 
„Besonderen Vertragsbedingungen“.

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von 

Anteilscheinen, Rücknahmeaussetzung

1.  Die Anzahl der ausgegebenen Anteile 
und entsprechenden Anteilscheine ist 
grundsätzlich nicht beschränkt. Die 

Gesellschaft behält sich vor, die Ausga-
be von Anteilen vorübergehend oder 
vollständig einzustellen.

2.  Die Anteile können bei der Gesell-
schaft, der Depotbank oder durch Ver-
mittlung Dritter erworben werden.

3.  Die Anleger können von der Gesell-
schaft die Rücknahme der Anteile ver-
langen. Die Gesellschaft ist verpflich-
tet, die Anteile zum jeweils geltenden 
Rücknahmepreis für Rechnung des 
Sondervermögens zurückzunehmen. 
Rücknahmestelle ist die Depotbank.

4.  Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbe-
halten, die Rücknahme der Anteile 
gem. § 37 InvG auszusetzen, wenn au-
ßergewöhnliche Umstände vorliegen, 
die eine Aussetzung unter Berücksich-
tigung der Interessen der Anleger er-
forderlich erscheinen lassen.

§ 18 Ausgabe und Rücknahmepreise

1.  Zur Errechnung des Ausgabe- und 
Rücknahmepreises der Anteile wird 
der Wert der zu dem Sondervermögen 
gehörenden Vermögensgegenstände 
(Inventarwert) zu den in Abs. 4 ge-
nannten Zeitpunkten ermittelt und 
durch die Zahl der umlaufenden An-
teile geteilt (Anteilwert). Werden ge-
mäß § 16 Absatz 2 unterschiedliche 
Anteilklassen für das Sondervermögen 
eingeführt, ist der Anteilwert sowie der 
Ausgabe- und Rücknahmepreis für je-
de Anteilklasse gesondert zu ermitteln. 

 Die Bewertung der Vermögensgegen-
stände erfolgt gemäß § 36 InvG bzw. 
nach einer gem. § 36 InvG erlassenen 
Rechtsverordnung.

2.  Der Ausgabepreis entspricht dem 
 Anteilwert zuzüglich eines in den „Be-
sonderen Vertragsbedingungen“ gege-
benenfalls festgesetzten Ausgabeauf-
schlags. Der Rücknahmepreis entspricht 
dem Anteilwert abzüglich eines gege-
benenfalls in den „Besonderen Ver-
tragsbedingungen“ festgesetzten Rück-
nahmeabschlags. Sofern vom Anleger 
außer dem Ausgabeaufschlag oder 
Rücknahmeabschlag sonstige Kosten 
zu entrichten sind, sind deren Höhe 
und Berechnung in den „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ anzugeben.

3.  Der Abrechnungsstichtag für Anteilab-
rufe und Rücknahmeaufträge ist spä-
testens der auf den Eingang des An-
teilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags 
folgende Wertermittlungstag, soweit 
in den „Besonderen Vertragsbedin-
gungen“ nichts anderes bestimmt ist.

4.  Die Ausgabe- und Rücknahmepreise 
werden börsentäglich ermittelt. Soweit 

in den „Besonderen Vertragsbedin-
gungen“ nichts weiteres bestimmt ist, 
können die Gesellschaft und die De-
potbank an gesetzlichen Feiertagen, 
die Börsentage sind, sowie am 24. 
und 31. Dezember jeden Jahres von 
einer Ermittlung des Wertes absehen; 
das Nähere regelt der Verkaufspro-
spekt.

§ 19 Kosten

In den „Besonderen Vertragsbedingun-
gen“ werden die Aufwendungen und die 
der Gesellschaft, der Depotbank und 
 Dritten zustehenden Vergütungen, die 
dem Sondervermögen belastet werden 
können, genannt. Für Vergütungen im 
Sinne von Satz 1 ist in den „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ darüber hinaus 
anzugeben, nach welcher Methode, in 
welcher Höhe und aufgrund welcher 
 Berechnung sie zu leisten sind. 

§ 20 Rechnungslegung

1.  Spätestens vier Monate nach Ablauf 
des Geschäftsjahres des Sondervermö-
gens macht die Gesellschaft einen Jah-
resbericht einschließlich Ertrags- und 
Aufwandsrechnung gemäß § 44 Abs. 1 
InvG bekannt.

2.  Spätestens zwei Monate nach der Mit-
te des Geschäftsjahres macht die Ge-
sellschaft einen Halbjahresbericht ge-
mäß § 44 Abs. 2 InvG bekannt.

3.  Wird das Recht zur Verwaltung des 
Sondervermögens während des Ge-
schäftsjahres auf eine andere Kapital-
anlagegesellschaft übertragen, so hat 
die Gesellschaft auf den Übertra-
gungsstichtag einen Zwischenbericht 
zu erstellen, der den Anforderungen 
an einen Jahresbericht gemäß § 44 
Abs. 1 InvG entspricht.

4.  Die Berichte sind bei der Gesellschaft 
und der Depotbank und weiteren Stel-
len, die im Verkaufsprospekt anzuge-
ben sind, erhältlich; sie werden ferner 
im elektronischen Bundesanzeiger be-
kannt gemacht. 

§ 21 Kündigung und Abwicklung des 

sondervermögens

1.  Die Gesellschaft kann die Verwaltung 
des Sondervermögens mit einer Frist 
von mindestens sechs Monaten durch 
Bekanntmachung im elektronischen 
Bundesanzeiger und darüber hinaus 
im Jahresbericht oder Halbjahresbe-
richt kündigen. 

2.  Mit dem Wirksamwerden der Kündi-
gung erlischt das Recht der Gesell-
schaft, das Sondervermögen zu ver-
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walten. In diesem Falle geht das 
Sondervermögen bzw. das Verfü-
gungsrecht über das Sondervermö-
gen auf die Depotbank über, die es 
abzuwickeln und an die Anleger zu 
verteilen hat. Für die Zeit der Abwick-
lung kann die Depotbank die der Ge-
sellschaft zustehende Vergütung be-
anspruchen. Mit Genehmigung der 
Bundesanstalt kann die Depotbank 
von der Abwicklung und Verteilung 
absehen und einer anderen Kapital-
anlagegesellschaft die Verwaltung des 
Sondervermögens nach Maßgabe der 
bisherigen Vertragsbedingungen über-
tragen. 

3.  Die Gesellschaft hat auf den Tag, an 
dem ihr Verwaltungsrecht nach Maß-
gabe des § 38 InvG erlischt, einen Auf-
lösungsbericht zu erstellen, der den 
Anforderungen an einen Jahresbericht 
nach § 44 Abs. 1 InvG entspricht.

§ 22 Änderungen der vertrags

bedingungen

1.  Die Gesellschaft kann die Vertragsbe-
dingungen ändern.

2.  Änderungen der Vertragsbedingun-
gen, mit Ausnahme der Regelungen 
zu den Aufwendungen und den der 
Gesellschaft, der Depotbank und Drit-
ten zustehenden Vergütungen, die 
zulasten des Sondervermögens gehen 
(§ 41 Abs. 1 Satz 1 InvG), bedürfen der 
vorherigen Genehmigung durch die 
Bundesanstalt. Soweit die Änderun-
gen nach Satz 1 Anlagegrundsätze 
des Sondervermögens betreffen, be-
dürfen sie der vorherigen Zustimmung 
des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

3.  Sämtliche vorgesehenen Änderungen 
werden im elektronischen Bundesan-
zeiger und darüber hinaus in einer 
hinreichend verbreiteten Wirtschafts- 
oder Tageszeitung oder in den im 
 Verkaufsprospekt bezeichneten elektro-
nischen Informationsmedien bekannt 
gemacht und treten – mit Ausnahme 
der Änderungen nach Absätzen 4  
und 5 – frühestens am Tag nach ihrer 
 Bekanntmachung im elektronischen 
Bundesanzeiger in Kraft. In einer Ver-
öffentlichung nach Satz 1 ist auf die 
vorgesehenen Änderungen und ihr 
Inkrafttreten hinzuweisen.

4.  Änderungen von Regelungen zu den 
Aufwendungen und den der Gesell-
schaft, der Depotbank und Dritten zu-
stehenden Vergütungen (§ 41 Abs. 1 
Satz 1 InvG) treten 6 Monate nach 
 Bekanntmachung in Kraft, falls nicht 
mit Zustimmung der Bundesanstalt 

ein früherer Termin bestimmt wird. 
Die Veröffentlichung erfolgt gemäß 
Absatz 3 Satz 2.

5.  Änderungen der bisherigen Anlage-
grundsätze des Sondervermögens tre-
ten 6 Monate nach Bekanntmachung 
in Kraft. Die Veröffentlichung erfolgt 
gemäß Absatz 3 Satz 2. Zusätzlich hat 
die Gesellschaft den Anlegern ein 
 Angebot zu unterbreiten, die Anteile 
in Anteile an Sondervermögen mit 
 vergleichbaren Anlagegrundsätzen 
kostenlos umzutauschen. 

§ 23 erfüllungsort, Gerichtsstand

1.  Erfüllungsort ist der Sitz der Gesell-
schaft.

2.  Hat der Anleger im Inland keinen all-
gemeinen Gerichtsstand, so ist der Sitz 
der Gesellschaft Gerichtsstand.
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Besondere 
 Vertragsbedingungen

Besondere vertragsbedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der

AXA Investment Managers

Deutschland GmbH, Köln,

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für 
das von der Gesellschaft aufgelegte richt-
linienkonforme Sondervermögen

AXA Geldmarkt,

die nur in Verbindung mit den für das 
 jeweilige Sondervermögen von der Ge-
sellschaft aufgestellten „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 vermögensgegenstände

Die Gesellschaft darf für das Sonderver-
mögen folgende Vermögensgegenstän-
de erwerben:
1. Wertpapiere gemäß § 47 InvG, 
2. Geldmarktinstrumente gemäß § 48 

 InvG,
3. Bankguthaben gemäß § 49 InvG,
4. Investmentanteile gemäß § 50 InvG,
5. Derivate gemäß § 51 InvG,
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß 

§ 52 InvG. 

§ 1a Darlehens und Pensionsgeschäfte

Die §§ 13 und 14 der „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ sind bei den Anlage-
grenzen und Anlagegrundsätzen zu 
 berücksichtigen und gelten für Geldmark-
tinstrumente, Bankguthaben und Invest-
mentanteile gemäß § 50 InvG sinngemäß.

§ 2 Anlagegrenzen 

1. Mindestens 85 % des Wertes des 
 Sondervermögens besteht aus Geld-
marktinstrumenten und/oder Bank-
guthaben.

2.  Die Geldmarktinstrumente müssen von 
einem in § 6 Abs. 1 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ genannten Aus-
steller begeben werden. Die in  Pension 
genommenen Geldmarktinstrumente 
sind auf die Anlagegrenzen des § 60 
Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. 

3.  Bis zu 100 % des Wertes des Sonderver-
mögens dürfen in Bankguthaben nach 
Maßgabe des § 7 S. 1 der  „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ gehalten wer-
den. Bankguthaben können auch auf 
Fremdwährung lauten. Hierbei sind Be-
 träge, die die Gesellschaft als Pensions-
nehmer gezahlt hat, anzurechnen. 

4.  Bis zu 10 % des Wertes des Sonderver-
mögens können in Anteilen an inlän-

dischen richtlinienkonformen Sonder-
vermögen, die in Geldmarktinstrumente 
im Sinne des § 48 InvG und/oder 
Bankguthaben im Sinne des § 49 InvG 
zu investieren sind und/oder Anteilen 
an EG-Investmentvermögen und/oder 
sonstigen ausländischen Investment-
anteilen, die in entsprechende Vermö-
gensgegenstände zu investieren sind. 
Die in Pension genommenen Invest-
mentanteile sind auf die Anlagegren-
zen des §§ 61 und 64 Abs. 3 InvG an-
zurechnen.  

5.  Die Vermögensgegenstände des Son-
dervermögens müssen überwiegend 
auf Euro lauten. 

Anteilklassen

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Rechte; ver-
schiedene Anteilklassen gemäß § 16 Abs. 2 
der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 
werden nicht gebildet.

Ausgabepreis, Rücknahmepreis, 

Rücknahme von Anteilen und Kosten

§ 4 Anteilscheine

Die Anleger sind an den jeweiligen Ver-
mögensgegenständen des Sondervermö-
gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigen-
tümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe und Rücknahmepreis

1. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht er-
hoben.

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht er-
hoben.

§ 6 Kosten 1

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwal-
tung des Sondervermögens eine täg-
liche Vergütung in Höhe von 1/365 
von bis zu 0,70 %2 des am vorange-
gan genen Börsentag festgestellten 
Wertes des Sondervermögens. 

2.  Die Depotbank erhält eine tägliche 
Vergütung von 1/365 von bis zu 
0,07 % 3 des am vorangegangenen 
 Börsentag festgestellten Wertes des 
Sondervermögens, jedoch mindestens 
2.000,– Euro pro Monat.

3.  Neben den vorgenannten Vergütun-
gen gehen die folgenden Aufwendun-
gen zu Lasten des Sondervermögens:
a)  im Zusammenhang mit dem Er-

werb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entste-
hende Kosten;

b)  bankübliche Depotgebühren, ggf. 
einschließlich der banküblichen 

Kosten für die Verwahrung auslän-
discher Wertpapiere im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand 
der für die Anleger bestimmten 
Jahres- und Halbjahresberichte;

d) Kosten der Bekanntmachung der 
Jahres- und Halbjahresberichte, der 
Ausgabe- und Rücknahmepreise 
und ggf. der Ausschüttungen und 
des Auflösungsberichtes;

e) Kosten für die Prüfung des Sonder-
vermögens durch den Abschluss-
prüfer der Gesellschaft;

f) Kosten für die Bekanntmachung 
der Besteuerungsgrundlagen und 
der Bescheinigung, dass die steu-
erlichen Angaben nach den Re-
geln des deutschen Steuerrechts 
ermittelt wurden; 

g) im Zusammenhang mit den Kos-
ten der Verwaltung und Verwah-
rung eventuell entstehende Steu-
ern;

h) Kosten für die Geltendmachung 
und Durchsetzung von Rechtsan-
sprüchen des Sondervermögens.

4. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht 
und im Halbjahresbericht den Betrag 
der Ausgabeaufschläge und Rücknah-
meabschläge offen zu legen, die dem 
Sondervermögen im Berichtszeitraum 
für den Erwerb und die Rücknahme 
von Anteilen im Sinne des § 50 InvG 
berechnet worden sind. Beim Erwerb 
von Anteilen, die direkt oder indirekt 
von der Gesellschaft selbst oder einer 
anderen Gesellschaft verwaltet wer-
den, mit der die Gesellschaft durch 
 eine wesentliche unmittelbare oder mit-
telbare Beteiligung verbunden ist, darf 
die Gesellschaft oder die andere Ge-
sellschaft für den Erwerb und die Rück-
nahme keine Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge berechnen. Die 
Gesellschaft hat im Jahresbericht und 
im Halbjahresbericht die Vergütung 
offen zu legen, die dem Sondervermö-
gen von der Gesellschaft selbst, von 
einer anderen Kapitalanlagegesell-
schaft, einer Investment-Aktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital oder 
einer anderen Gesellschaft, mit der 
die Gesellschaft durch eine wesent-
liche unmittelbare oder mittelbare 
 Beteiligung verbunden ist oder einer 
ausländischen  Investment-Gesellschaft, 
einschließlich ihrer Verwaltungsgesell-
schaft als Verwaltungsvergütung für 
die im Sondervermögen gehaltenen 
Anteile berechnet wurde. 

1 Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
2 Zzt. 0,6 %
3 Zzt. 0,06 %
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ertragsverwendung und Geschäftsjahr

§ 7 thesaurierung der erträge

Die Gesellschaft legt die während des 
 Geschäftsjahres für Rechnung des Son-
dervermögens angefallenen und nicht 
zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, 
Dividenden und sonstigen Erträge – 
 unter Berücksichtigung des zugehörigen 
Ertragsausgleichs – sowie die Veräuße-
rungsgewinne im Sondervermögen wie-
der an.

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens 
beginnt am 1. Januar und endet am 
31. Dezember.
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Besondere 
 Vertragsbedingungen

Besondere vertragsbedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der

AXA Investment Managers

Deutschland GmbH, Köln,

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für 
das von der Gesellschaft aufgelegte richt-
linienkonforme Sondervermögen

AXA Renten euro,

die nur in Verbindung mit den für das 
 jeweilige Sondervermögen von der Ge-
sellschaft aufgestellten „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 vermögensgegenstände

Die Gesellschaft darf für das Sonderver-
mögen folgende Vermögensgegenstän-
de erwerben:
1. Wertpapiere gemäß § 47 InvG, 
2. Geldmarktinstrumente gemäß § 48 

 InvG,
3. Bankguthaben gemäß § 49 InvG,
4. Investmentanteile gemäß § 50 InvG,
5. Derivate gemäß § 51 InvG,
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß 

§ 52 InvG. 

§ 1a Darlehens und Pensionsgeschäfte

Die §§ 13 und 14 der „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ sind bei den An lage-
grundsätzen und Anlagegrenzen zu 
 berücksichtigen und gelten für Geldmarkt-
instrumente, Bankguthaben und Invest-
mentanteile sinngemäß.

§ 2 Anlagegrenzen 

1. Bis zu 100 % des Wertes des Sonder-
vermögens dürfen in Wertpapiere ge-
mäß § 1 Nr. 1 der „Besonderen Ver-
tragsbedingungen“ angelegt werden. 
Für das Sondervermögen dürfen die 
folgenden Wertpapiere in- und aus-
ländischer Aussteller mit Investment 
Grade erworben werden: 
a) Verzinsliche Wertpapiere und sons-

tige entsprechende Wertpapiere, 
b) Wandelschuldverschreibungen, 

Optionsanleihen, Genussscheine, 
Optionsscheine, Partizipations-
scheine, Indexzertifikate, Aktien 
und sonstige entsprechende Wert-
papiere. 

 Es dürfen bis zu 10 % des Wertes des 
 Sondervermögens in Wertpapiere im 
 Sinne des Buchstaben a), deren Aus-
steller nicht über ein Investment Grade 
verfügen, angelegt werden. 

 Mindestens 51 % des Wertes des Son-
dervermögens muss bestehen aus auf 
 Euro lautenden verzinslichen Wertpa-
pieren, die die Voraussetzungen nach 
§ 5 der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ erfüllen. 

 Der Anteil der Aktien darf 25 % des 
 Wertes des Sondervermögens nicht 
 überschreiten. Die in Pension genom-
menen Wertpapiere sind auf die Anla-
gegrenzen des § 60 Abs. 1 und 2 InvG 
anzurechnen. 

2. Bis zu 49 % des Wertes des Sonderver-
mögens dürfen in Geldmarktinstru-
mente angelegt werden. Die Geld-
markt instrumente müssen von einem 
in § 6 der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ genannten Aussteller bege-
ben werden. Geldmarktinstrumente 
können auf Fremdwährung lauten. 
Die in Pension genommenen Geld-
markt instru mente sind auf die Anlage-
grenzen des § 60 Abs. 1 und 2 InvG 
anzurechnen. 

3. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente folgender 
Aussteller 

Die Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesländer:

n Baden-Württemberg
n Bayern
n Berlin
n Brandenburg
n Bremen
n Hamburg
n Hessen
n Mecklenburg-Vorpommern
n Niedersachsen
n Nordrhein-Westfalen
n Rheinland-Pfalz
n Saarland
n Sachsen
n Sachsen-Anhalt
n Schleswig-Holstein
n Thüringen

europäische Gemeinschaften:

n Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl

n EURATOM
n Europäische Wirtschaftsgemeinschaften
n Europäische Gemeinschaft

Andere Mitgliedstaaten der 

 europäischen Union:

n Belgien
n Dänemark
n Estland
n Finnland
n Frankreich
n Griechenland

n Großbritannien
n Irland
n Italien
n Lettland
n Litauen
n Malta
n Polen
n Luxemburg
n Niederlande
n Österreich
n Portugal
n Schweden
n Slowakei
n Slowenien
n Spanien
n Tschechische Republik
n Ungarn
n Republik Zypern

Andere vertragsstaaten des Abkom

mens über den europäischen 

 Wirtschaftsraum:

n Island
n Liechtenstein
n Norwegen

Andere Mitgliedstaaten der organisa

tion für wirtschaftliche Zusammen

arbeit und entwicklung, die nicht 

Mitglied des eWR sind:

n Australien
n Japan
n Kanada
n Korea
n Mexiko
n Neuseeland
n Schweiz
n Türkei
n Vereinigte Staaten von Amerika

 mehr als 35 % des Wertes des Sonder-
vermögens anlegen.

4. Bis zu 49 % des Wertes des Sonderver-
mögens dürfen in Bankguthaben nach 
Maßgabe des § 7 S. 1 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ gehalten wer-
den. Bankguthaben können auch auf 
Fremdwährung lauten. Hierbei sind Be-
träge, die die Gesellschaft als Pensions-
nehmer gezahlt hat, an zurechnen.

5. Bis zu 10 % des Wertes des Sonder-
vermögens kann in Anteilen an in- 
  län dischen richtlinienkonformen Son-
dervermögen und/oder Anteilen an 
EG-Investmentvermögen und/oder An-
teilen an sonstigen ausländischen 
 Investmentvermögen im Sinne des § 8 
der „Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen“ gehalten werden. Die in Pension 
genommenen Investmentanteile sind 
auf die Anlagegrenzen des §§ 61 und 
64 Abs. 3 InvG anzurechnen. 
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6. Die Auswahl der Vermögensgegen-
stände für das Sondervermögen er-
folgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- 
und Wachstumsaussichten in einem 
ausgewogenen Portefeuille miteinan-
der zu verbinden.

Anteilklassen

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Rechte; ver-
schiedene Anteilklassen gemäß § 16 Abs. 2 
der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 
werden nicht gebildet.

Ausgabepreis, Rücknahmepreis, 

Rücknahme von Anteilen und Kosten

§ 4 Anteilscheine

Die Anleger sind an den jeweiligen Ver-
mögensgegenständen des Sondervermö-
gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigen-
tümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe und Rücknahmepreis

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % 1 
des Anteilwertes. Es steht der Gesell-
schaft frei, einen niedrigeren Ausgabe-
aufschlag zu berechnen. 

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht er-
hoben. 

§ 6 Kosten 2

1. Für die Verwaltung des Sondervermö-
gens erhält die Gesellschaft eine täg-
liche Vergütung von 1/365 von bis zu 
2,00 % 3 des am vorangegangenen 
 Börsentag festgestellten Wertes des 
Sondervermögens. 

2. Die Depotbank erhält eine tägliche 
Vergütung von 1/365 von bis zu 
0,20 % 4 des am vorangegangenen 
 Börsentag festgestellten Wertes des 
Sondervermögens, jedoch mindestens 
2.000,– Euro pro Monat.

3. Neben den vorgenannten Vergü-
tungen gehen die folgenden Aufwen-
dungen zu Lasten des Sondervermö-
gens:
a) im Zusammenhang mit dem Er-

werb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entste-
hende Kosten;

b) bankübliche Depotgebühren, ggf. 
einschließlich der banküblichen 
Kosten für die Verwahrung auslän-
discher Wertpapiere im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand 
der für die Anleger bestimmten 
Jahres- und Halbjahresberichte;

d) Kosten der Bekanntmachung der 
Jahres- und Halbjahresberichte, 

der Ausgabe- und Rücknahme-
preise und ggf. der Ausschüt-
tungen und des Auflösungsbe-
richtes;

e) Kosten für die Prüfung des Sonder-
vermögens durch den Abschluss-
prüfer der Gesellschaft;

f) Kosten für die Bekanntmachung 
der Besteuerungsgrundlagen und 
der Bescheinigung, dass die steu-
erlichen Angaben nach den Re-
geln des deutschen Steuerrechts 
ermittelt wurden; 

g) im Zusammenhang mit den Kos-
ten der Verwaltung und Verwah-
rung eventuell entstehende Steu-
ern;

h) Kosten für die Geltendmachung 
und Durchsetzung von Rechtsan-
sprüchen des Sondervermögens.

4. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht 
und im Halbjahresbericht den Betrag 
der Ausgabeaufschläge und Rücknah-
meabschläge offen zu legen, die dem 
Sondervermögen im Berichtszeitraum 
für den Erwerb und die Rücknahme 
von Anteilen im Sinne des § 50 InvG 
berechnet worden sind. Beim Erwerb 
von Anteilen, die direkt oder indirekt 
von der Gesellschaft selbst oder einer 
anderen Gesellschaft verwaltet wer-
den, mit der die Gesellschaft durch 
 eine wesentliche unmittelbare oder mit-
telbare Beteiligung verbunden ist, darf 
die Gesellschaft oder die andere Ge-
sellschaft für den Erwerb und die Rück-
nahme keine Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge berechnen. Die 
Gesellschaft hat im Jahresbericht und 
im Halbjahresbericht die Vergütung 
offen zu legen, die dem Sondervermö-
gen von der Gesellschaft selbst, von 
einer anderen Kapitalanlagegesell-
schaft, einer Investment-Aktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital oder 
einer anderen Gesellschaft, mit der 
die Gesellschaft durch eine wesent-
liche unmittelbare oder mittelbare 
 Beteiligung verbunden ist oder einer 
ausländischen  Investment-Gesellschaft, 
einschließlich ihrer Verwaltungsgesell-
schaft als Verwaltungsvergütung für 
die im Sondervermögen gehaltenen 
Anteile berechnet wurde. 

ertragsverwendung und Geschäftsjahr

§ 7 Ausschüttung

1.  Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich 
die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des Sondervermögens an-
gefallenen und nicht zur Kosten-

deckung verwendeten Zinsen, Dividen-
den und Erträge aus Investmentanteilen 
sowie Entgelte aus Darlehens- und 
Pensionsgeschäften – unter Berück-
sichtigung des zugehörigen Ertrags-
ausgleichs – aus. Veräußerungsge-
winne und sonstige Erträge – unter 
Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs – können ebenfalls zur 
Ausschüttung herangezogen werden.

2.  Ausschüttbare Erträge gemäß Abs.1 
können zur Ausschüttung in späteren 
Geschäftsjahren insoweit vorgetragen 
werden, als die Summe der vorgetra-
genen Erträge 15 % des jeweiligen 
Wertes des Sondervermögens zum 
 Ende des Geschäftsjahres nicht über-
steigt. Erträge aus Rumpfgeschäfts-
jahren können vollständig  vorgetragen 
werden.

3.  Im Interesse der Substanzerhaltung 
können Erträge teilweise, in Sonderfäl-
len auch vollständig zur Wiederanlage 
im Sondervermögen bestimmt wer-
den.

4.  Die Ausschüttung erfolgt jährlich in-
nerhalb von vier Monaten nach Schluss 
des Geschäftsjahres.

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens 
beginnt am 1. Januar und endet am 
31. Dezember.

§ 9 namensbezeichnung

Die Rechte der Anleger, die im Besitz von 
Anteilscheinen mit der ursprünglichen 
Namensbezeichnung „COLONIA-RENTEN-
FONDS RK“ sind, bleiben insoweit unbe-
rührt. Das Gleiche gilt für die Rechte der 
Anleger, die in Besitz von Anteilscheinen 
mit der ursprünglichen Namensbezeich-
nung „RK Renten-Inland“, „AC Renten In-
land“, „AXA Renten Inland“ sowie „AXA 
Renten Euro“ sind.

1 Zzt. 3,00 %
2 Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
3 Zzt. 0,65 %   4 Zzt. 0,06 %
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Besondere  
Vertragsbedingungen

Besondere vertragsbedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der

AXA Investment Managers

Deutschland GmbH, Köln,

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für 
das von der Gesellschaft aufgelegte richt-
linienkonforme Sondervermögen

AXA Renten Global,

die nur in Verbindung mit den für das 
 jeweilige Sondervermögen von der Ge-
sellschaft aufgestellten „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 vermögensgegenstände

Die Gesellschaft darf für das Sonderver-
mögen folgende Vermögensgegenstän-
de erwerben:
1. Wertpapiere gemäß § 47 InvG, 
2. Geldmarktinstrumente gemäß § 48 

 InvG,
3. Bankguthaben gemäß § 49 InvG,
4. Investmentanteile gemäß § 50 InvG,
5. Derivate gemäß § 51 InvG,
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß 

§ 52 InvG. 

§ 1a Darlehens und Pensionsgeschäfte

Die §§ 13 und 14 der „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ sind bei den Anlage-
grundsätzen und Anlagegrenzen zu 
 berücksichtigen und gelten für Geldmarkt-
instrumente, Bankguthaben und Invest-
mentanteile sinngemäß.

§ 2 Anlagegrenzen 

1. Bis zu 100 % des Wertes des Sonder-
vermögens dürfen in Wertpapiere ge-
mäß § 1 Nr. 1 der „Besonderen Ver-
tragsbedingungen“ angelegt werden. 
Für das Sondervermögen dürfen die 
folgenden Wertpapiere in- und aus-
ländischer Aussteller erworben wer-
den: 
a) Verzinsliche Wertpapiere und sons-

tige entsprechende Wertpapiere, 
b) Wandelschuldverschreibungen, 

Optionsanleihen, Genussscheine, 
Optionsscheine, Partizipations-
scheine, Indexzertifikate, Aktien 
und sonstige entsprechende Wert-
papiere. 

 Mindestens 51 % des Wertes des Son-
dervermögens muss bestehen aus 
 verzinslichen Wertpapieren im Sinne  
des § 5 der „Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen“. 

 Der Anteil der Aktien darf 25 % des 
Wertes des Sondervermögens nicht 
überschreiten. 

 Die in Pension genommenen Wertpa-
piere sind auf die Anlagegrenzen des 
§ 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. 

2. Bis zu 49 % des Wertes des Sonderver-
mögens dürfen in Geldmarktinstru-
mente angelegt werden. Die Geld-
marktinstrumente müssen von einem 
in § 6 der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ genannten Aussteller bege-
ben werden. Geldmarktinstrumente 
können auch auf Fremdwährung lau-
ten. Die in Pension genommenen Geld-
marktinstrumente sind auf die Anlage-
grenzen des § 60 Abs. 1 und 2 InvG 
anzurechnen.

3. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente folgender 
Aussteller 

Die Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesländer:

n Baden-Württemberg
n Bayern
n Berlin
n Brandenburg
n Bremen
n Hamburg
n Hessen
n Mecklenburg-Vorpommern
n Niedersachsen
n Nordrhein-Westfalen
n Rheinland-Pfalz
n Saarland
n Sachsen
n Sachsen-Anhalt
n Schleswig-Holstein
n Thüringen

europäische Gemeinschaften:

n Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl

n EURATOM
n Europäische Wirtschaftsgemeinschaften
n Europäische Gemeinschaft

Andere Mitgliedstaaten der 

 europäischen Union:

n Belgien
n Dänemark
n Estland
n Finnland
n Frankreich
n Griechenland
n Großbritannien
n Irland
n Italien
n Lettland
n Litauen
n Malta

n Polen
n Luxemburg
n Niederlande
n Österreich
n Portugal
n Schweden
n Slowakei
n Slowenien
n Spanien
n Tschechische Republik
n Ungarn
n Republik Zypern

Andere vertragsstaaten des Abkom

mens über den europäischen 

 Wirtschaftsraum:

n Island
n Liechtenstein
n Norwegen

Andere Mitgliedstaaten der organisa

tion für wirtschaftliche Zusammen

arbeit und entwicklung, die nicht 

Mitglied des eWR sind:

n Australien
n Japan
n Kanada
n Korea
n Mexiko
n Neuseeland
n Schweiz
n Türkei
n Vereinigte Staaten von Amerika

 mehr als 35 % des Wertes des Sonder-
vermögens anlegen. 

4. Bis zu 49 % des Wertes des Sonderver-
mögens dürfen in Bankguthaben nach 
Maßgabe des § 7 S. 1 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ gehalten wer-
den. Bankguthaben können auch auf 
Fremdwährung lauten. Hierbei sind Be-
träge, die die Gesellschaft als Pensions-
nehmer gezahlt hat, an zurechnen. 

5. Bis zu 10 % des Wertes des Sonderver-
mögens kann in Anteilen an in - 
län dischen richtlinienkonformen Son-
dervermögen und/oder Anteilen an 
EG-Investmentvermögen und/oder An-
teilen an sonstigen ausländischen In-
vestmentvermögen im Sinne des § 8 
der „Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen“ gehalten werden. Die in Pension 
genommenen Investmentanteile sind 
auf die Anlagegrenzen des §§ 61 und 
64 Abs. 3 InvG anzurechnen. 

6. Die Auswahl der Vermögensgegen-
stände für das Sondervermögen er-
folgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- 
und Wachstumsaussichten in einem 
ausgewogenen Portefeuille miteinan-
der zu verbinden. 
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Anteilklassen

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Rechte; ver-
schiedene Anteilklassen gemäß § 16 Abs. 2 
der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 
werden nicht gebildet.

Ausgabepreis, Rücknahmepreis, 

Rücknahme von Anteilen und Kosten

§ 4 Anteilscheine

Die Anleger sind an den jeweiligen Ver-
mögensgegenständen des Sondervermö-
gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigen-
tümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe und Rücknahmepreis

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % 1 
des Anteilwertes. Es steht der Gesell-
schaft frei, einen niedrigeren Ausgabe-
aufschlag zu berechnen.

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht er-
hoben.

§ 6 Kosten 2

1. Für die Verwaltung des Sondervermö-
gens erhält die Gesellschaft eine täg-
liche Vergütung von 1/365 von bis zu 
2,00 % 3 des am vorangegangenen 
Börsentag festegestellten Wertes des 
Sondervermögens. 

2. Die Depotbank erhält eine tägliche 
Vergütung von 1/365 von bis zu 
0,20 % 4 des am vorangegangenen 
Börsentag festgestellten Wertes des 
Sondervermögens, jedoch mindestens 
2.000,– Euro pro Monat.

3. Neben den vorgenannten Vergü-
tungen gehen die folgenden Aufwen-
dungen zu Lasten des Sondervermö-
gens:
a) im Zusammenhang mit dem Er-

werb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entste-
hende Kosten;

b) bankübliche Depotgebühren, ggf. 
einschließlich der banküblichen 
Kosten für die Verwahrung auslän-
discher Wertpapiere im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand 
der für die Anleger bestimmten 
Jahres- und Halbjahresberichte;

d) Kosten der Bekanntmachung der 
Jahres- und Halbjahresberichte, 
der Ausgabe- und Rücknahme-
preise und ggf. der Ausschüt-
tungen und des Auflösungsbe-
richtes;

e) Kosten für die Prüfung des Sonder-
vermögens durch den Abschluss-
prüfer der Gesellschaft;

f) Kosten für die Bekanntmachung 
der Besteuerungsgrundlagen und 
der Bescheinigung, dass die steu-
erlichen Angaben nach den Re-
geln des deutschen Steuerrechts 
ermittelt wurden; 

g) im Zusammenhang mit den Kos-
ten der Verwaltung und Verwah-
rung eventuell entstehende Steu-
ern;

h) Kosten für die Geltendmachung 
und Durchsetzung von Rechtsan-
sprüchen des Sondervermögens.

4. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht 
und im Halbjahresbericht den Betrag 
der Ausgabeaufschläge und Rücknah-
meabschläge offen zu legen, die dem 
Sondervermögen im Berichtszeitraum 
für den Erwerb und die Rücknahme 
von Anteilen im Sinne des § 50 InvG 
berechnet worden sind. Beim Erwerb 
von Anteilen, die direkt oder indirekt 
von der Gesellschaft selbst oder einer 
anderen Gesellschaft verwaltet wer-
den, mit der die Gesellschaft durch 
 eine wesentliche unmittelbare oder mit-
telbare Beteiligung verbunden ist, darf 
die Gesellschaft oder die andere Ge-
sellschaft für den Erwerb und die Rück-
nahme keine Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge berechnen. Die 
Gesellschaft hat im Jahresbericht und 
im Halbjahresbericht die Vergütung 
offen zu legen, die dem Sondervermö-
gen von der Gesellschaft selbst, von 
einer anderen Kapitalanlagegesell-
schaft, einer Investment-Aktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital oder 
einer anderen Gesellschaft, mit der 
die Gesellschaft durch eine wesent-
liche unmittelbare oder mittelbare 
 Beteiligung verbunden ist oder einer 
ausländischen Investment-Gesellschaft, 
einschließlich ihrer Verwaltungsgesell-
schaft als Verwaltungsvergütung für 
die im Sondervermögen gehaltenen 
Anteile berechnet wurde. 

ertragsverwendung und Geschäftsjahr

§ 7 Ausschüttung

1.  Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich 
die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des Sondervermögens an-
gefallenen und nicht zur Kosten-
deckung verwendeten Zinsen, Dividen-
den und Erträge aus Investmentanteilen 
sowie Entgelte aus Darlehens- und 
Pensionsgeschäften – unter Berück-
sichtigung des zugehörigen Ertrags-
ausgleichs – aus. Veräußerungsge-
winne und sonstige Erträge unter 

Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs können ebenfalls zur 
Ausschüttung herangezogen werden.

2.  Ausschüttbare Erträge gemäß Abs. 1 
können zur Ausschüttung in späteren 
Geschäftsjahren insoweit vorgetragen 
werden, als die Summe der vorgetra-
genen Erträge 15 % des jeweiligen 
Wertes des Sondervermögens zum 
 Ende des Geschäftsjahres nicht über-
steigt. Erträge aus Rumpfgeschäfts-
jahren können vollständig vorgetragen 
werden.

3.  Im Interesse der Substanzerhaltung 
können Erträge teilweise, in Sonderfäl-
len auch vollständig zur Wiederanlage 
im Sondervermögen bestimmt wer-
den.

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich in-
nerhalb von vier Monaten nach 
Schluss des Geschäftsjahres. 

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens 
beginnt am 1. Januar und endet am 
31. Dezember.

§ 9 namensbezeichnung 

Die Rechte der Anleger, die im Besitz von 
Anteilscheinen mit der ursprünglichen 
Namensbezeichnung „Colonia-Intersecur 
RK“ sind, bleiben insoweit unberührt. Das 
Gleiche gilt für die Rechte der Anleger, die 
in Besitz von Anteilscheinen mit der ur-
sprünglichen Namensbezeichnung „RK 
Renten-Global“, „AC Renten Global“ sowie 
„AXA Renten Global“ sind. 

1 Zzt. 3,50 %
2 Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
3 Zzt. 0,50 %   4 Zzt. 0,06 %
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Besondere  
Vertragsbedingungen

Besondere vertragsbedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der

AXA Investment Managers

Deutschland GmbH, Köln,

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für 
das von der Gesellschaft aufgelegte richt-
linienkonforme Sondervermögen

AXA Deutschland,

die nur in Verbindung mit den für das 
 jeweilige Sondervermögen von der Ge-
sellschaft aufgestellten „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 vermögensgegenstände

Die Gesellschaft darf für das Sonderver-
mögen folgende Vermögensgegenstän-
de erwerben:
1. Wertpapiere gemäß § 47 InvG,
2. Geldmarktinstrumente gemäß § 48 

 InvG,
3. Bankguthaben gemäß § 49 InvG,
4. Investmentanteile gemäß § 50 InvG,
5. Derivate gemäß § 51 InvG,
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß 

§ 52 InvG. 

§ 1a Darlehens und Pensionsgeschäfte

Die §§ 13 und 14 der „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ sind bei den Anlage-
grundsätzen und Anlagegrenzen zu 
 berücksichtigen und gelten für Geldmarkt-
instrumente, Bankguthaben und Invest-
mentanteile sinngemäß.

§ 2 Anlagegrenzen 

1. Bis zu 100 % des Wertes des Sonder-
vermögens dürfen in Wertpapiere ge-
mäß § 1 Nr. 1 der „Besonderen Ver-
tragsbedingungen“ angelegt werden. 
Für das Sondervermögen dürfen die 
folgenden Wertpapiere in- und aus-
ländischer Aussteller mit Investment 
 Grade erworben werden: 
a)  Aktien, Wandelschuldverschrei-

bungen, Optionsanleihen, Ge-
nussscheine, Optionsscheine, Par-
tizipationsscheine, Indexzertifikate 
und sonstige entsprechende Wert-
papiere, 

b) Verzinsliche Wertpapiere und sons-
tige entsprechende Wertpapiere. 

 Das Sondervermögen muss überwie-
gend bestehen aus Aktien und/oder 
auf Euro lautenden Inhaberschuldver-
schreibungen, die an einer deutschen 
Börse zum Handel zugelassen sind. 

 Dabei darf der Wert der Aktien im Sin-
ne des Buchstaben a) 70 % des Wertes 
des Sondervermögens nicht unter-
schreiten.

 Die in Pension genommenen Wertpa-
piere sind auf die Anlagegrenzen des 
§ 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. 

2. Bis zu 30 % des Wertes des Sonderver-
mögens dürfen in Geldmarktinstru-
mente angelegt werden. Die Geld-
marktinstrumente müssen von einem 
in § 6 der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ genannten Aussteller begeben 
werden. Die Geldmarktinstrumente 
können auch auf Fremdwährung lau-
ten. Die in Pension genommenen 
Geldmarktinstrumente sind auf die 
 Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1 und 2 
InvG anzurechnen. 

3. Bis zu 30 % des Wertes des Sonderver-
mögens dürfen in Bankguthaben nach 
Maßgabe des § 7 S. 1 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ gehalten wer-
den. Bankguthaben können auch auf 
Fremdwährung lauten. Hierbei sind Be-
träge, die die Gesellschaft als Pensions-
nehmer gezahlt hat, anzurechnen. 

4. Bis zu 10 % des Wertes des Sonder-
vermögens kann in Anteilen an in - 
län dischen richtlinienkonformen Son-
dervermögen und/oder Anteilen an 
EG-Investmentvermögen und/oder An-
teilen an sonstigen ausländischen In-
vestmentvermögen im Sinne des § 8 
der „Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen“ gehalten werden. Die in Pension 
genommenen Investmentanteile sind 
auf die Anlagegrenzen des §§ 61 und 
64 Abs. 3 InvG anzurechnen. 

5. Die Auswahl der Vermögensgegen-
stände für das Sondervermögen er-
folgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- 
und Wachstumsaussichten in einem 
ausgewogenen Portefeuille miteinan-
der zu verbinden. 

Anteilklassen

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Rechte; ver-
schiedene Anteilklassen gemäß § 16 Abs. 2 
der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 
werden nicht gebildet.

Ausgabepreis, Rücknahmepreis, 

Rücknahme von Anteilen und Kosten

§ 4 Anteilscheine

Die Anleger sind an den jeweiligen Ver-
mögensgegenständen des Sondervermö-
gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigen-
tümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe und Rücknahmepreis

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % 1 
des Anteilwertes. Es steht der Gesell-
schaft frei, einen niedrigeren Ausgabe-
aufschlag zu berechnen. 

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht 
 erhoben. 

§ 6 Kosten 2

1. Für die Verwaltung des Sondervermö-
gens erhält die Gesellschaft eine täg-
liche Vergütung von 1/365 von bis zu 
2,00 % 3 des am vorangegangenen 
Börsentag festgestellten Wertes des 
Sondervermögens. 

2. Die Depotbank erhält eine tägliche 
Vergütung von 1/365 von bis zu 
0,20 % 4 des am vorangegangenen 
Börsentag festgestellten Wertes des 
Sondervermögens, jedoch mindestens 
2.000,– Euro pro Monat.

3. Neben den vorgenannten Vergütun-
gen gehen die folgenden Aufwendun-
gen zu Lasten des Sondervermögens:
a) im Zusammenhang mit dem Er-

werb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entste-
hende Kosten;

b) bankübliche Depotgebühren, ggf. 
einschließlich der banküblichen 
Kosten für die Verwahrung auslän-
discher Wertpapiere im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand 
der für die Anleger bestimmten 
Jahres- und Halbjahresberichte;

d) Kosten der Bekanntmachung der 
Jahres- und Halbjahresberichte, 
der Ausgabe- und Rücknahme-
preise und ggf. der Ausschüt-
tungen und des Auflösungsbe-
richtes;

e) Kosten für die Prüfung des Sonder-
vermögens durch den Abschluss-
prüfer der Gesellschaft;

f) Kosten für die Bekanntmachung 
der Besteuerungsgrundlagen und 
der Bescheinigung, dass die steu-
erlichen Angaben nach den Re-
geln des deutschen Steuerrechts 
ermittelt wurden; 

g) im Zusammenhang mit den Kos-
ten der Verwaltung und Ver-
wahrung eventuell entstehende 
Steuern;

h) Kosten für die Geltendmachung 
und Durchsetzung von Rechtsan-
sprüchen des Sondervermögens.

4. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht 
und im Halbjahresbericht den Betrag 
der Ausgabeaufschläge und Rücknah-
meabschläge offen zu legen, die dem 
Sondervermögen im Berichtszeitraum 

1 Zzt. 4,50 %
2 Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
3 Zzt. 1,00 %   4 Zzt. 0,06 %
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für den Erwerb und die Rücknahme 
von Anteilen im Sinne des § 50 InvG 
berechnet worden sind. Beim Erwerb 
von Anteilen, die direkt oder indirekt 
von der Gesellschaft selbst oder einer 
anderen Gesellschaft verwaltet wer-
den, mit der die Gesellschaft durch 
 eine wesentliche unmittelbare oder mit-
telbare Beteiligung verbunden ist, darf 
die Gesellschaft oder die andere Ge-
sellschaft für den Erwerb und die Rück-
nahme keine Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge berechnen. Die 
Gesellschaft hat im Jahresbericht und 
im Halbjahresbericht die Vergütung 
offen zu legen, die dem Sondervermö-
gen von der Gesellschaft selbst, von 
einer anderen Kapitalanlagegesell-
schaft, einer Investment-Aktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital oder 
einer anderen Gesellschaft, mit der 
die Gesellschaft durch eine wesent-
liche unmittelbare oder mittelbare 
 Beteiligung verbunden ist oder einer 
ausländischen Investment-Gesellschaft, 
einschließlich ihrer Verwaltungsgesell-
schaft als Verwaltungsvergütung für 
die im Sondervermögen gehaltenen 
Anteile berechnet wurde. 

ertragsverwendung und Geschäftsjahr

§ 7 Ausschüttung

1. Die Gesellschaft schüttet grundsätz-
lich die während des Geschäftsjahres 
für Rechnung des Sondervermögens 
angefallenen und nicht zur Kosten-
deckung verwendeten Zinsen, Dividen-
den und Erträge aus Investment anteilen 
sowie Entgelte aus Darlehens- und 
Pensionsgeschäften – unter Berück-
sichtigung des zugehörigen Ertrags-
ausgleichs – aus. Veräußerungsge-
winne und sonstige Erträge unter 
Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs können ebenfalls zur 
Ausschüttung herangezogen werden.

2. Ausschüttbare Erträge gemäß Abs. 1 
können zur Ausschüttung in späteren 
Geschäftsjahren insoweit vorgetragen 
werden, als die Summe der vorgetra-
genen Erträge 15 % des jeweiligen 
Wertes des Sondervermögens zum 
 Ende des Geschäftsjahres nicht über-
steigt. Erträge aus Rumpfgeschäfts-
jahren können vollständig vorgetragen 
werden.

3. Im Interesse der Substanzerhaltung 
können Erträge teilweise, in Sonder-
fällen auch vollständig zur Wieder-
anlage im Sondervermögen bestimmt 
werden.

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich in-
nerhalb von vier Monaten nach 
Schluss des Geschäftsjahres.

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens 
beginnt am 1. Januar und endet am 
31. Dezember.

§ 9 namensbezeichnung 

Die Rechte der Anleger, die im Besitz von 
Anteilscheinen mit der ursprünglichen 
Namensbezeichnung „Nordstern-Invest 
RK“ sind, bleiben insoweit unberührt. Das 
Gleiche gilt für die Rechte der Anleger, 
die in Besitz von Anteilscheinen mit der 
ursprünglichen Namensbezeichnung „RK 
Aktien-Inland“, „AC Deutschland“ sowie 
„AXA Deutschland“ sind. 
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Besondere  
Vertragsbedingungen

Besondere vertragsbedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der

AXA Investment Managers 

Deutschland GmbH, Köln,

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für 
das von der Gesellschaft aufgelegte richt-
linienkonforme Sondervermögen

AXA europa,

die nur in Verbindung mit den für das 
 jeweilige Sondervermögen von der Ge-
sellschaft aufgestellten „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 vermögensgegenstände

Die Gesellschaft darf für das Sonderver-
mögen folgende Vermögensgegenstän-
de erwerben:
1. Wertpapiere gemäß § 47 InvG, 
2. Geldmarktinstrumente gemäß § 48 

 InvG,
3. Bankguthaben gemäß § 49 InvG,
4. Investmentanteile gemäß § 50 InvG,
5. Derivate gemäß § 51 InvG,
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß 

§ 52 InvG. 

§ 1a Darlehens und Pensionsgeschäfte

Die §§ 13 und 14 der „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ sind bei den Anlage-
grundsätzen und Anlagegrenzen zu 
 berücksichtigen und gelten für Geldmarkt-
instrumente, Bankguthaben und Invest-
mentanteile sinngemäß.

§ 2 Anlagegrenzen 

1. Bis zu 100 % des Wertes des Sonder-
vermögens dürfen in Wertpapiere ge-
mäß § 1 Nr. 1 der „Besonderen Ver-
tragsbedingungen“ angelegt werden. 
Für das Sondervermögen dürfen die 
folgenden Wertpapiere in- und aus-
ländischer Aussteller mit Investment 
Grade erworben werden: 
a) Aktien, Wandelschuldverschrei-

bungen, Optionsanleihen, Ge-
nussscheine, Optionsscheine, Par-
tizipationsscheine, Indexzertifikate 
und sonstige entsprechende Wert-
papiere,

b) Verzinsliche Wertpapiere und sons-
tige entsprechende Wertpapiere.

 Das Sondervermögen muss über-
wiegend bestehen aus Aktien, die die 
Voraussetzungen nach § 5 Buchstabe 
a) der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ erfüllen. 

 Die in Pension genommenen Wertpa-
piere sind auf die Anlagegrenzen des 
§ 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. 

2. Bis zu 49 % des Wertes des Sonderver-
mögens dürfen in Geldmarktinstru-
mente angelegt werden. Die Geld-
marktinstrumente müssen von einem 
in § 6 der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ genannten Aussteller bege-
ben werden. Die  Geldmarktinstrumente 
dürfen auch auf Fremdwährung lau-
ten. Die in Pension genommenen 
Geldmarktinstrumente sind auf die An-
lagegrenzen des § 60 Abs. 1 und 2 
 InvG anzurechnen. 

3. Bis zu 49 % des Wertes des Sonderver-
mögens dürfen in Bankguthaben nach 
Maßgabe des § 7 S. 1 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ gehalten wer-
den. Bankguthaben können auch auf 
Fremdwährung lauten. Hierbei sind 
Beträge, die die Gesellschaft als Pensi-
onsnehmer gezahlt hat, anzurechnen. 

4. Bis zu 10 % des Wertes des Sonder-
vermögens kann in Anteilen an in-
ländischen richtlinienkonformen Son-
dervermögen und/oder Anteilen an 
EG-Investmentvermögen und/oder An-
teilen an sonstigen ausländischen In-
vestmentvermögen im Sinne des § 8 
der „Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen“ gehalten werden. Die in Pension 
genommenen Investmentanteile sind 
auf die Anlagegrenzen des §§ 61 und 
64 Abs. 3 InvG anzurechnen. 

5. Die Auswahl der Vermögensgegen-
stände für das Sondervermögen erfolgt 
mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und 
Wachstumsaussichten in einem ausge-
wogenen Portefeuille miteinander zu 
verbinden. 

Anteilklassen

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Rechte; ver-
schiedene Anteilklassen gemäß § 16 Abs. 2 
der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 
werden nicht gebildet.

Ausgabepreis, Rücknahmepreis, 

Rücknahme von Anteilen und Kosten

§ 4 Anteilscheine

Die Anleger sind an den jeweiligen Ver-
mögensgegenständen des Sondervermö-
gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigen-
tümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe und Rücknahmepreis

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % 1 
des Anteilwertes. Es steht der Gesell-

schaft frei, einen niedrigeren Ausgabe-
aufschlag zu berechnen. 

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht er-
hoben. 

§ 6 Kosten 2

1. Für die Verwaltung des Sondervermö-
gens erhält die Gesellschaft eine täg-
liche Vergütung von 1/365 von bis zu 
2,00 % 3 des am vorangegangenen 
 Börsentag festgestellten Wertes des 
Sondervermögens. 

2. Die Depotbank erhält eine tägliche Ver-
gütung von 1/365 von bis zu 0,20 % 4 

des am vorangegangenen Börsentag 
festgestellten Wertes des Sondervermö-
gens, jedoch mindestens 2.000,– Euro 
pro Monat.

3. Neben den vorgenannten Vergütun-
gen gehen die folgenden Aufwendun-
gen zu Lasten des Sondervermögens:
a) im Zusammenhang mit dem Er-

werb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entste-
hende Kosten;

b) bankübliche Depotgebühren, ggf. 
einschließlich der banküblichen 
Kosten für die Verwahrung auslän-
discher Wertpapiere im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand 
der für die Anleger bestimmten 
Jahres- und Halbjahresberichte;

d) Kosten der Bekanntmachung der 
Jahres- und Halbjahresberichte, 
der Ausgabe- und Rücknahme-
preise und ggf. der Ausschüt-
tungen und des Auflösungsbe-
richtes;

e) Kosten für die Prüfung des Sonder-
vermögens durch den Abschluss-
prüfer der Gesellschaft;

f) Kosten für die Bekanntmachung 
der Besteuerungsgrundlagen und 
der Bescheinigung, dass die steu-
erlichen Angaben nach den Re-
geln des deutschen Steuerrechts 
ermittelt wurden; 

g) im Zusammenhang mit den  Kosten 
der Verwaltung und Verwahrung 
eventuell entstehende Steuern;

h) Kosten für die Geltendmachung 
und Durchsetzung von Rechtsan-
sprüchen des Sondervermögens.

4. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht 
und im Halbjahresbericht den Betrag 
der Ausgabeaufschläge und Rücknah-
meabschläge offen zu legen, die dem 
Sondervermögen im Berichtszeitraum 
für den Erwerb und die Rücknahme 
von Anteilen im Sinne des § 50 InvG 
berechnet worden sind. Beim Erwerb 
von Anteilen, die direkt oder indirekt 

1 Zzt. 5,00 %
2 Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
3 Zzt. 1,35 %   4 Zzt. 0,06 %
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von der Gesellschaft selbst oder einer 
anderen Gesellschaft verwaltet wer-
den, mit der die Gesellschaft durch 
 eine wesentliche unmittelbare oder mit-
telbare Beteiligung verbunden ist, darf 
die Gesellschaft oder die andere Ge-
sellschaft für den Erwerb und die Rück-
nahme keine Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge berechnen. Die 
Gesellschaft hat im Jahresbericht und 
im Halbjahresbericht die Vergütung 
offen zu legen, die dem Sondervermö-
gen von der Gesellschaft selbst, von 
einer anderen Kapitalanlagegesell-
schaft, einer Investment-Aktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital oder 
einer anderen Gesellschaft, mit der 
die Gesellschaft durch eine wesent-
liche unmittelbare oder mittelbare 
 Beteiligung verbunden ist oder einer 
ausländischen Investment-Gesellschaft, 
einschließlich ihrer Verwaltungsgesell-
schaft als Verwaltungsvergütung für 
die im Sondervermögen gehaltenen 
Anteile berechnet wurde. 

ertragsverwendung und Geschäftsjahr

§ 7 Ausschüttung

1. Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich 
die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des Sondervermögens an-
gefallenen und nicht zur Kosten-
deckung verwendeten Zinsen, Dividen-
den und Erträge aus Investmentanteilen 
sowie Entgelte aus Darlehens- und 
Pensionsgeschäften – unter Berück-
sichtigung des zugehörigen Ertrags-
ausgleichs – aus. Veräußerungsge-
winne und sonstige Erträge unter 
Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs können ebenfalls zur 
Ausschüttung herangezogen werden.

2. Ausschüttbare Erträge gemäß Abs. 1 
können zur Ausschüttung in späteren 
Geschäftsjahren insoweit vorgetragen 
werden, als die Summe der vorgetra-
genen Erträge 15 % des jeweiligen 
Wertes des Sondervermögens zum 
 Ende des Geschäftsjahres nicht über-
steigt. Erträge aus Rumpfgeschäfts-
jahren können vollständig vorgetra-
gen werden.

3. Im Interesse der Substanzerhaltung 
können Erträge teilweise, in Sonder-
fällen auch vollständig zur Wieder-
anlage im Sondervermögen bestimmt 
werden.

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich in-
nerhalb von vier Monaten nach 
Schluss des Geschäftsjahres.

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens 
beginnt am 1. Januar und endet am  
31. Dezember.
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Besondere  
Vertragsbedingungen

Besondere vertragsbedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der

AXA Investment Managers 

Deutschland GmbH, Köln,

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für 
das von der Gesellschaft aufgelegte richt-
linienkonforme Sondervermögen

AXA Welt,

die nur in Verbindung mit den für das 
 jeweilige Sondervermögen von der Ge-
sellschaft aufgestellten „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 vermögensgegenstände

Die Gesellschaft darf für das Sonderver-
mögen folgende Vermögensgegenstän-
de erwerben:
1. Wertpapiere gemäß § 47 InvG, 
2. Geldmarktinstrumente gemäß § 48 

 InvG,
3. Bankguthaben gemäß § 49 InvG,
4. Investmentanteile gemäß § 50 InvG,
5. Derivate gemäß § 51 InvG,
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß 

§ 52 InvG. 

§ 1a Darlehens und Pensionsgeschäfte

Die §§ 13 und 14 der „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ sind bei den Anlage-
grundsätzen und Anlagegrenzen zu 
 berücksichtigen und gelten für Geldmarkt-
instrumente, Bankguthaben und Invest-
mentanteile sinngemäß.

§ 2 Anlagegrenzen 

1. Bis zu 100 % des Wertes des Sonder-
vermögens dürfen in Wertpapiere ge-
mäß § 1 Nr. 1 der „Besonderen Ver-
tragsbedingungen“ angelegt werden. 
Für das Sondervermögen dürfen die 
folgenden Wertpapiere in- und auslän-
discher Aussteller erworben werden: 
a) Aktien, Wandelschuldverschrei-

bungen, Optionsanleihen, Ge-
nussscheine, Optionsscheine, Par-
tizipationsscheine, Indexzertifikate 
und sonstige entsprechende Wert-
papiere,

b) Verzinsliche Wertpapiere und sons-
tige entsprechende Wertpapiere. 

 Der Wert der Aktien im Sinne des 
Buchstaben a) darf 70 % des Wertes 
des Sondervermögens nicht unter-
schreiten.

 Die in Pension genommenen Wert-
papiere sind auf die Anlagegrenzen 

des § 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurech-
nen. 

2. Bis zu 30 % des Wertes des Sonderver-
mögens dürfen in Geldmarktinstru-
mente angelegt werden. Die Geld-
marktinstrumente müssen von einem 
in § 6 der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ genannten Aussteller bege-
ben werden. Die  Geldmarktinstrumente 
können auch auf Fremdwährung lau-
ten. Die in Pension genommenen 
Geldmarktinstrumente sind auf die 
 Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1 und 2 
InvG anzurechnen. 

3. Bis zu 30 % des Wertes des Sonderver-
mögens dürfen in Bankguthaben nach 
Maßgabe des § 7 S. 1 der „Allgemei-
nen Vertragsbedingungen“ gehalten 
werden. Bankguthaben können auch 
auf Fremdwährung lauten. Hierbei 
sind Beträge, die die Gesellschaft als 
Pensionsnehmer gezahlt hat, anzu-
rechnen. 

4. Bis zu 10 % des Wertes des Sonder-
vermögens kann in Anteilen an in-
ländischen richtlinienkonformen Son-
dervermögen und/oder Anteilen an 
EG-Investmentvermögen und/oder An-
teilen an sonstigen ausländischen In-
vestmentvermögen im Sinne des § 8 
der „Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen“ gehalten werden. Die in Pension 
genommenen Investmentanteile sind 
auf die Anlagegrenzen des §§ 61 und 
64 Abs. 3 InvG anzurechnen. 

5. Die Auswahl der Vermögensgegen-
stände für das Sondervermögen er-
folgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- 
und Wachstumsaussichten in einem 
ausgewogenen Portefeuille miteinan-
der zu verbinden. 

Anteilklassen

§ 3 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Rechte; ver-
schiedene Anteilklassen gemäß § 16 Abs. 2 
der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 
werden nicht gebildet.

Ausgabepreis, Rücknahmepreis, 

Rücknahme von Anteilen und Kosten

§ 4 Anteilscheine

Die Anleger sind an den jeweiligen Ver-
mögensgegenständen des Sondervermö-
gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigen-
tümer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe und Rücknahmepreis

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % 1 
des Anteilwertes. Es steht der Gesell-

schaft frei, einen niedrigeren Ausgabe-
aufschlag zu berechnen. 

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht 
 erhoben. 

§ 6 Kosten 2

1. Für die Verwaltung des Sondervermö-
gens erhält die Gesellschaft eine täg-
liche Vergütung von 1/365 von bis zu 
2,00 % 3 des am vorangegangenen 
Börsentag festegestellten Wertes des 
Sondervermögens. 

2. Die Depotbank erhält eine tägliche Ver-
gütung von 1/365 von bis zu 0,20 % 4 
des am vorangegangenen Börsentag 
festgestellten Wertes des Sondervermö-
gens, jedoch mindestens 2.000,– Euro 
pro Monat.

3. Neben den vorgenannten Vergütun-
gen gehen die folgenden Aufwendun-
gen zu Lasten des Sondervermögens:
a) im Zusammenhang mit dem Er-

werb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entste-
hende Kosten;

b) bankübliche Depotgebühren, ggf. 
einschließlich der banküblichen 
Kosten für die Verwahrung auslän-
discher Wertpapiere im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand 
der für die Anleger bestimmten 
Jahres- und Halbjahresberichte;

d) Kosten der Bekanntmachung der 
Jahres- und Halbjahresberichte, 
der Ausgabe- und Rücknahme -
preise und ggf. der Ausschüt-
tungen und des Auflösungsbe-
richtes;

e) Kosten für die Prüfung des Sonder-
vermögens durch den Abschluss-
prüfer der Gesellschaft;

f) Kosten für die Bekanntmachung 
der Besteuerungsgrundlagen und 
der Bescheinigung, dass die steu-
erlichen Angaben nach den Re-
geln des deutschen Steuerrechts 
ermittelt wurden; 

g) im Zusammenhang mit den Kosten 
der Verwaltung und Verwahrung 
eventuell entstehende Steuern;

h) Kosten für die Geltendmachung 
und Durchsetzung von Rechtsan-
sprüchen des Sondervermögens.

4. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht 
und im Halbjahresbericht den Betrag 
der Ausgabeaufschläge und Rücknah-
meabschläge offen zu legen, die dem 
Sondervermögen im Berichtszeitraum 
für den Erwerb und die Rücknahme 
von Anteilen im Sinne des § 50 InvG 
berechnet worden sind. Beim Erwerb 
von Anteilen, die direkt oder indirekt 

1 Zzt. 5,00 %
2 Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
3 Zzt. 1,35 %   4 Zzt. 0,06 %
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von der Gesellschaft selbst oder einer 
anderen Gesellschaft verwaltet wer-
den, mit der die Gesellschaft durch 
 eine wesentliche unmittelbare oder mit-
telbare Beteiligung verbunden ist, darf 
die Gesellschaft oder die andere Ge-
sellschaft für den Erwerb und die Rück-
nahme keine Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge berechnen. Die 
Gesellschaft hat im Jahresbericht und 
im Halbjahresbericht die Vergütung 
offen zu legen, die dem Sondervermö-
gen von der Gesellschaft selbst, von 
einer anderen Kapitalanlagegesell-
schaft, einer Investment-Aktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital oder 
einer anderen Gesellschaft, mit der 
die Gesellschaft durch eine wesent-
liche unmittelbare oder mittelbare 
 Beteiligung verbunden ist oder einer 
ausländischen Investment-Gesellschaft, 
einschließlich ihrer Verwaltungsgesell-
schaft als Verwaltungsvergütung für 
die im Sondervermögen gehaltenen 
Anteile berechnet wurde. 

ertragsverwendung und Geschäftsjahr

§ 7 Ausschüttung

1. Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich 
die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des Sondervermögens an-
gefallenen und nicht zur Kosten-
deckung verwendeten Zinsen, Dividen-
den und Erträge aus Investmentanteilen 
sowie Entgelte aus Darlehens- und 
Pensionsgeschäften – unter Berück-
sichtigung des zugehörigen Ertrags-
ausgleichs – aus. Veräußerungsge-
winne und sonstige Erträge unter 
Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs können ebenfalls zur 
Ausschüttung herangezogen werden.

2. Ausschüttbare Erträge gemäß Abs. 1 
können zur Ausschüttung in späteren 
Geschäftsjahren insoweit vorgetragen 
werden, als die Summe der vorgetra-
genen Erträge 15 % des jeweiligen 
Wertes des Sondervermögens zum En-
de des Geschäftsjahres nicht über-
steigt. Erträge aus Rumpfgeschäfts-
jahren können vollständig vorgetragen 
werden.

3. Im Interesse der Substanzerhaltung 
können Erträge teilweise, in Sonder-
fällen auch vollständig zur Wieder-
anlage im Sondervermögen bestimmt 
werden.

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich in-
nerhalb von vier Monaten nach 
Schluss des Geschäftsjahres.

§ 8 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens 
beginnt am 1. Januar und endet am  
31. Dezember.

§ 9 namensbezeichnung 

Die Rechte der Anleger, die im Besitz von 
Anteilscheinen mit der ursprünglichen 
Namensbezeichnung „Colonia-Aktien-
fonds RK“ sind, bleiben insoweit unbe-
rührt. Das Gleiche gilt für die Rechte der 
Anleger, die in Besitz von Anteilscheinen 
mit der ursprünglichen Namensbezeich-
nung „RK Aktien-Global“, „AC Welt“ sowie 
„AXA Welt“ sind. 
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